
Die Veröffentlichung der nachfolgenden
Beschlüsse des Planungs- und Bauaus-
schusses im „Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach“ wird angeordnet:

– Aufstellung
von Bebauungsplänen;
Öffentliche Auslegung

von Bebauungsplanentwürfen –

Der Planungs- und Bauausschuss der
Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sit-
zung am 05.12.2017 folgende Beschlüsse
gefasst:

I Bebauungsplan Nr. 783/O, Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung
gemäß § 13a Baugesetzbuch
(BauGB)

Stadtbezirk Ost, Neuwerk-Mitte, Ge-
biet zwischen Bönninghausenstraße
und Loosenweg (siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel
2 Absatz 3 des Gesetzes vom
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808):

1. Einen Bebauungsplan mit Festset-
zungen im Sinne des § 30 BauGB
für den im vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 783/O (Deck-
blatt zu den Bebauungsplänen M
Nr. 329 und Nr. 265/V) bezeichne-
ten Planbereich im Stadtbezirk Ost,
Neuwerk-Mitte, Gebiet zwischen
Bönninghausenstraße und Loosen-
weg gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufzustel-
len. 

Planungsziele:
Ziel der Planung ist die Schaffung
neuer Wohnbauflächen zur Stär-
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



kung der Stadt Mönchengladbach
als attraktiver Wohnstandort. Durch
die Umwandlung einer im Bebau-
ungsplan M Nr. 329 ausgewiese-
nen, aber im vorhandenen Umfang
nicht mehr erforderlichen Gemein-
bedarfsfläche in ein Reines Wohn-
gebiet (WR) sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für
eine künftige Wohnbebauung ge-
schaffen werden.

2. Den vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 783/O mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen;

3. die Bebauungspläne M Nr. 329 und
Nr. 265/V aufzuheben, soweit diese
durch das Gebiet des Bebauungs-
planes Nr. 783/O betroffen sind“.

Von der Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB
abgesehen.

II Bebauungsplan Nr. 773/S 

Stadtbezirk Süd – Odenkirchen-West –
Gebiet zwischen dem Stapper Weg,
der Straße An den Fichten, der Straße
Wetschewell und der Bahntrasse
Rheydt-Jüchen (siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs.
1 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
Absatz 3 des Gesetzes vom
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808):

1. Den vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 773/S (Deck-
blatt zum Durchführungsplan R Nr.
2412) mit dem Entwurf der Begrün-
dung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen. 

Planungsziele:
Sicherung und Weiterentwicklung
von Gewerbeflächen insbesondere
für produzierendes, mittelständi-
sches Gewerbe und für Handwerks-
betriebe unter Beachtung der im
Umfeld befindlichen Nutzungen.
Vermeidung von Fehlentwicklun-
gen, hauptsächlich durch Steue-
rung von Einzelhandel im Sinne des
Nahversorgungs- und Zentrenkon-
zeptes für die Stadt Mönchenglad-
bach und Ausschluss von Vergnü-
gungsstätten im Sinne des Vergnü-
gungsstättenkonzeptes der Stadt
Mönchengladbach.

2. Den Durchführungsplan R Nr. 2412
aufzuheben, soweit dieser durch
das Gebiet des Bebauungsplanes
Nr. 773/S betroffen wird.“

Zu diesem Bebauungsplan sind folgen-
de Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar:

- Stellungnahmen von Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange:

Urheber             Thematischer Bezug
Erftverband        Grundwasserstände
NEW AG             Entwässerung, Überflutungs-
                          schutz
NEW Netz          unterirdische Hauptversor-
GmbH                gungstrassen (Strom) und die
                          hierfür erforderlichen Geh-,
                          Fahr- und Leitungsrechte
Bezirks -              Bodenschätze, Bergwerks-
regierung            felder bzw. bergbauliche 
Arnsberg            Tätig keiten, Sümpfungsmaß-
                          nahmen des Braunkohle-
                          tagebaus

Urheber             Thematischer Bezug
Handwerkskammer Einzelhandelsausschluss,
Düsseldorf          Gliederung des Gebiets

nach Abstanderlass NRW 
                          vom 06.06. 2007
Polizei                Verkehrssicherheit und

Verkehrstechnik,
Kriminalpräven tion

Handelsverband Einzelhandel,
Nord  rhein-          Nahversorgung
Westfalen
Deutsche Bahn AG Planfestgestellte Bahn-

strecke, Schienenverkehrs-
                          lärm
Stadt Mönchen  - Schienen- und Straßenver-
gladbach,           kehrslärm, Schallschutz 
Fachbereich 53  (Lärmpegelbereiche), Glie-
Gesundheit         derung des Gebiets nach

Abstanderlass NRW vom
                          06.06.2007
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Urheber             Thematischer Bezug
Untere Bau-        Genehmigungsbedürftiger
aufsicht (Stadt    Betrieb nach Bundes-
Mönchengladbach, immissionsschutzgesetz 
Fachbereich 63)   westlich des Plangebietes 
Untere Wasser -   Oberflächengewässer, 
behörde (Stadt    Überschwemmungsgebiete,
Mönchengladbach, geologische und hydr o-
Fachbereich 64)   geologische Situation, Ent-

wässerung / Abwasser,
                          Geothermie, Grundwasser-

messstellen und Grund-
wasserförderbrunnen

Untere Natur-      Gehölzstreifen entlang der 
schutzbehörde    Straße An den Fichten, 
(ehemals Untere  Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-
Landschafts-       zierung, Artenschutz,
behörde) (Stadt    Biotopstrukturen
Mönchengladbach,
Fachbereich 64)   
Untere Boden -   potentielle Bodenverun 
schutzbehörde   reinigungen, Altlasten-
(Stadt Mönchen- verdachtsflächen
gladbach, Fach-
bereich 64)          
Landesbetrieb Wald Wald- und Gehölzflächen; 
und Holz Nordrhein- Baumbestand
Westfalen

mags - Mönchen -
gladbacher Abfall-,
Grün- und Straßen-
betriebe ÄöR        
Westnetz GmbH 110-kV-Hochspannungs-
                          freileitung 
Bundesamt für   Höhe baulicher Anlagen
Infrastruktur, Um -
weltschutz und
Dienstleistungen
der Bundeswehr
Ordnungsamt       Kampfmittel
(Stadt Mönchen -
gladbach, Amt 32)
Untere Immis -    Genehmigungsbedürftiger
sionsschutz-       Betrieb nach Bundesimmis-
behörde (Stadt   sionsschutzgesetz nord-
Mönchengladbach, östlich des Plangebietes
Fachbereich 64) 

Bezirksregierung
Düsseldorf,
Dezernat 53 -
Immissionsschutz
Stadt Mönchen -   Klimatische Funktion des 
gladbach, Fach-   Plangebietes und der Bahn-
bereich 64 Umwelt, trasse, Luftqualität und
Produkt Luft /Klima Luftreinhaltung
(6430)                  

- Fachgutachten:

Urheber             Thematischer Bezug
ADU cologne      Ermittlung der Vorbelas-
Institut für           stung der im Plangebiet
Immissions-       vorhandenen Wohn-
schutz GmbH     gebäude durch gewerb-
                          liche Immissionen
Stadt Mönchen- Ermittlung des auf das 
gladbach, Fach - Plangebiet einwirkenden
bereich Stadt -    Verkehrskehrslärms
entwicklung        (Straße und Schiene) und
und Planung,      Berechnung von Lärm-
Abteilung Ver-    pegelbereichen auf Grund-
kehrsplanung     lage der Emittenten 
                     (Verkehr und Gewerbe)

- Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB mit Informationen von
Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange und Fachgut-
achten zu folgenden Schutzgütern: 

Schutzgut Mensch: 
• Informationen zu Lärmbelastun-
gen (Lärmimmissionen und Lär-
memissionen) im Hinblick auf die
im Plangebiet vorhandenen
Wohngebäude durch bereits
vorhandene Gewerbebetriebe

• Informationen zur Schienen- und
Straßenverkehrslärmbelastung
im Plangebiet 

• Informationen zum Immissions-
schutz (Anwendung des Ab-
standserlasses NRW vom
06.06.2007 und Festsetzung von
Lärmpegelbereichen)

• Informationen zur Erholungs-
funktion des Plangebietes

Schutzgüter Tiere und Pflanzen,
biologische Vielfalt:

• Informationen zu Pflanzen und
der biologischen Vielfalt im Plan-
gebiet

• Informationen zu Tieren und den
Belangen des Artenschutzes im
Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes

• Informationen zur Waldeigen-
schaft des nordwestlichen Teils
des Plangebietes

Schutzgüter Boden, Wasser, Luft 
und Klima:
• Informationen zur Bodenbe-
schaffenheit und zu Boden-
schätzen

• Informationen zu potentiellen
Bodenverunreinigungen und Alt-
lastenverdachtsflächen

• Informationen zu Kampfmitteln
• Informationen zu Bergwerksfel-
dern bzw. bergbaulichen Tätig-
keiten und den Auswirkungen
von Sümpfungsmaßnahmen des
Braunkohletagebaus

• Informationen zu Oberflächen-
gewässern und Überschwem-
mungsgebieten außerhalb des
Plangebietes

• Informationen zur geologischen
und hydrogeologischen Be-
schaffenheit des Plangebietes

• Informationen zur Geothermie
• Informationen zu Grundwasser-
förderbrunnen und Grundwas-
sermessstellen im Plangebiet 

• Informationen zu Entwässerung /
Abwasser  

• Informationen zur klimatischen
Funktion des Plangebietes und
der angrenzenden Bahntrasse
sowie zur Luftqualität und Luft -
reinhaltung

Schutzgüter Orts- und Landschafts-
bild:
• Informationen zum Orts- und
Landschaftsbild

Schutzgüter Kultur- und Sachgüter/
Denkmalschutz:
• Informationen zur Bodendenkmal-
pflege (§§ 15 und 16 DSchG NRW)

• Informationen zu vorhandenen
Sachgütern

Der Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4
BauGB als gesonderter Teil der Begrün-
dung mit den laut Anlage 1 BauGB erfor-
derlichen Informationen, die im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens erstellten
Gutachten und die wesentlichen umwelt-
bezogenen Stellungnahmen im Sinne von
§ 3 Abs. 2 BauGB liegen mit öffentlich
aus.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB werden die Be-
schlüsse des Planungs- und Bauaus-
schusses, Bebauungspläne aufzustellen,
hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Entwürfe der vorgenannten Bebau-
ungspläne werden mit den Entwürfen der
Begründungen sowie ggf. den wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und Gutachten in
der Zeit vom 10.01.2018 bis einschließlich
16.02.2018 im Fachbereich Stadtentwick-
lung und Planung, Rathaus Rheydt, Ein-
gang G, im Foyer des III. Obergeschos-
ses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. 
Wegen der Karnevalstage gelten dabei
folgende Einschränkungen:
Donnerstag, 08.02.2018 („Altweiber“) 
von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet,
Montag, 12.02.2018 („Rosenmontag“)
Verwaltungsgebäude geschlossen,
Dienstag, 13.02.2018 („Veilchendienstag“)
Verwaltungsgebäude geschlossen.

Auch können die Entwürfe der Bebau-
ungspläne und der Begründungen sowie
die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen und
Gutachten während der Auslegungsfrist
im Internet auf der Homepage der Stadt
Mönchengladbach
(http://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann zu den Planentwürfen schriftlich
oder zur Niederschrift Stellungnahmen
abgeben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 6
BauGB wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellung -
nahmen bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. 

285



Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflich -
tigen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die in Absatz 3 Satz 1 be -
zeichneten Vermögensnachteile ein -
getreten sind, die Fälligkeit des
An spruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht -
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 14.12.2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
des Jahresabschlusses 2015

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung am 05.07.2017 den Jah-
resabschluss 2015 mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerkt fest -
gestellt und dem Oberbürgermeister hin-
sichtlich der Aufstellung des Jahres -
abschlusses zum 31.12.2015 Entlastung
erteilt.

Der Jahresabschluss war zuvor durch das
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mön-
chengladbach geprüft worden. Das Er-
gebnis sowie das Testat sind im Prüf -
bericht von 08.06.2017 zusammengefasst.

Der Jahresabschluss 2015 sowie der er-
gangene Prüfbericht liegen in der Zeit vom
18.12.2017 bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2016 gem. § 96 Abs. 2
GO NRW bei der Stadtverwaltung Mön-
chengladbach – Kämmerei –, Altstadt-
Galerie, Sandradstr. 3, 2. Obergeschoss,
Zimmer 116 während der allgemeinen
Dienststunden öffentlich aus und ist im In-
ternet unter
https://www.moenchengladbach.de/de/
rathaus/zahlen-daten-fakten/ verfügbar.

Mönchengladbach, den 14.12.2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Öffentliche Zustellung

Herrn Dr. Jochen Fried

Letzte bekannte Anschrift:
Mariahilferstraße 49/2/28a

01060 Wien
Österreich

kann die Ordnungsverfügung – Zweit -
bescheid – der Stadt Mönchengladbach –
vertreten durch den Oberbürgermeister –
Ordnungsamt – vom 14.12.2017 über die

zu veranlassenden Schornsteinfeger -
arbeiten im Objekt Eickener Höhe 26,
41063 Mönchengladbach, nicht zugestellt
werden.

Der letzte Versuch einer Zustellung per
Einschreiben vom 14.11.2017 kam mit
dem Vermerk „Empfänger verzogen” in
den Rücklauf. Sein derzeitiger Aufenthalt
ist unbekannt.

Die öffentliche Zustellung wird daher
gemäß § 1 in Verbindung mit § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (LZG) vom 07.
März 2006 (GV NRW S. 94) angeordnet.

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert,
die Ordnungsverfügung – Zweitbescheid –
beim Ordnungsamt, Hauptstraße 162-
168, 41236 Mönchengladbach, Zimmer
212, während der Dienststunden ab -
zuholen oder einzusehen.

Die Ordnungsverfügung gilt mit Ablauf
von zwei Wochen nach Aushang dieser
Mitteilung- ohne Einbeziehung des Aus-
hängetages- sowie Bekanntgabe im
Amtsblatt als zugestellt. Ab diesem Zeit-
punkt können durch Ablauf von in der
Ordnungsverfügung enthaltenen Fristen
Rechtsverluste drohen.

Sofern der Aushang und die Bekannt -
machung im Amtsblatt nicht gleichzeitig
erfolgen, gilt die Zustellung als an dem
Tag bewirkt, an dem die 2-Wochen-Frist
der letzten Veröffentlichung (Aushang der
Benachrichtigung oder Bekanntmachung
im Amtsblatt) endet.

Mönchengladbach, den 14.12.2017
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt

Bekanntmachung

des Wahlleiters der Kommunalwahl 2014
der Stadt Mönchengladbach über die Er-
satzbestimmung für ein ausgeschiedenes
Mitglied der Bezirksvertretung des Stadt-
bezirks Ost.

Herr Wolfgang Werkes, Mitglied der Be-
zirksvertretung des Stadtbezirks Ost, hat
zum 31.08.2017 sein Mandat nieder -
gelegt.

Als Nächster aus dem Listenwahl -
vorschlag der FDP rückt

Herr                  Martin Alke
Geburtsjahr      1963
Geburtsort        Rheydt jetzt
                        Mönchengladbach
Wohnort           41063 Mönchengladbach

in die Bezirksvertretung des Stadtbezirks
Ost zum 01.09.2017 nach.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb
eines Monats vom Zeitpunkt der Ver -
öffentlichung ab Einspruch beim Fach -
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bereich Bürgerservice, Abteilung Einwoh-
nermeldeangelegenheiten und Wahlen,
Franz-Gielen-Straße 5 (Vitus-Center),
Zimmer F 24, eingereicht werden.

Mönchengladbach,
den 19. Dezember 2017

Bernd Kuckels
Stadtdirektor und -kämmerer

Bekanntmachung

Es ist beabsichtigt, einen Stichweg an der
Steinsstraße, der in dem im Verfahren be-
findlichen Bebauungsplan Nr. 772/S nicht
mehr als öffentliche Straße ausgewiese-
nen wird, für den öffentlichen Verkehr ein-
zuziehen. Die Bezirksvertretung Süd hat
daher in ihrer Sitzung am 22.11.2017 die
Einleitung eines Einziehungsverfahrens
gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des
Straßen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028 –
SGV. NRW. 91 –), zuletzt geändert durch
Artikel 27 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2016 (GV.NRW. S. 934), für den o. g.
Stichweg an der Steinsstraße beschlos-
sen (Gemarkung Odenkirchen, Flur 15,
Flurstück 2283). 

Die Absicht der Einziehung wird hiermit
gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW bekannt
gemacht, um Gelegenheit zu Einwendun-
gen zu geben. 

Ein Plan, aus dem die Lage des einzuzie-
henden Bereiches ersichtlich ist, kann
während der Dienstzeiten montags bis
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie frei-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr beim
Fachbereich Straßenbau und Verkehrs-
technik Abteilung Verwaltung und Service,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443,  eingese-
hen werden.

Mönchengladbach, den 14.12.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Feuerwehr -, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt im Offenen Verfahren

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
vier Notarzteinsatzfahrzeuge incl. med.
Geräte

Aufteilung in Lose:
ja

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1 - Fahrgestell, Los 2 - Auf- und Aus-
bau, Los 3 - EKG/Defibrillator-System,
Los 4 - Videolaryngoskop

Angebote sind möglich für:
ein oder mehrere Lose

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kleinen, Telefon 02166 9989-2451

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.vergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer 37-2017-09

Ablauf der Angebotsfrist:
22.01.2018, 12.00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach 
Fachbereich Personal, Organisation und IT
Vergabestelle
Wilhelm-Strauß-Straße 50-52
41236 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen. 

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen zu Los 2 gefor-
dert:
• Referenzen zu mind. fünf vergleichba-
ren Projekten, nicht älter als drei Jahre

• Angaben zum für die Leistung und Auf-
sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal: Nachweis „Fachmonteur für Di-
gitalfunk in Fahrzeugen (TÜV)“ oder
vergleichbar

Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden.

Sonstige weitere Erklärungen:
Es wird gebeten, die nachfolgenden Ver-
pflichtungserklärungen auszufüllen:

Verpflichtungserklärungen zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen sowie zur Frauenförderung
und Förderung der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie gem. Tariftreue- und Ver-
gabegesetz NRW (TVgG NRW).
Die Verpflichtungserklärungen sind, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt wer-
den, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von 5
Werktagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage
innerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
Preis:               Los 1 - 60 %, Los 2 - 60%
technischer Wert:
                        Los 1 - 10 %, Los 2 - 20%
Service:            Los 1 - 25 %, Los 2 - 20%
Umweltkriterien Los 1 – 5%
(Unterkriterien gem. Vergabeunterlagen)

Die Lose 3–4 werden nur nach dem Krite-
rium Preis - 100% gewertet.

Bindefrist:
06.04.2018

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem.
§ 134 GWB.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (§ 55 VgV).

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften:  18.12.2017.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Feuerwehr –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - FB Schule
und Sport -, 41050 Mönchengladbach,
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Mobiliar an die städtischen
Schulen - Bedarf 01.03.2018 – 31.07.2019

Aufteilung in Lose:
Ja
Los I: Tische und Stühle, Los II: Klassen-
schränke und Regale

Ausführungsfrist:
01.03.2018 bis 31.07.2019

Fachliche Auskunft erteilt:
Fr. Lambertz, FB Schule und Sport,
Tel.: 02161/25-53752, Fax: 02161/
25-53716, E-Mail:
Ursula.Lambertz@moenchengladbach.de
Vertretung: Hr. Inan, Tel.: 02161/
25-53719, E-Mail:
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Enis.Inan@moenchengladbach.de
Fr. Coenen-Berche, Tel.: 02161/
25-53731, E-Mail:
Elodie.Coenen-Berche@
moenchengladbach.de
Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf dem Ver -
gabemarktplatz Rheinland
(vmp-rheinland.de) unter der Vergabe-
nummer „40.20-2017-009”.

Ablauf der Angebotsfrist:
17.01.2018, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
FB 10, Submissionsstelle VOL, 
Wilhelm-Strauß-Str. 50–52,
41236 Mönchengladbach, Zimmer 022
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Drei Referenzen über ein ähnliches
Auftragsvolumen in den letzten drei
Jahren

- GS – Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Zertifikat von PEFC, FSC oder ver-
gleichbare Zertifikate bzw. Einzelnach-
weise als Nachweis, dass die im
angebotenen Mobiliar verwendeten
Hölzer aus legaler und nachhaltiger
Waldbewirtschaftung stammen

Sonstige weitere Erklärungen: Es wird ge-
beten, die nachfolgenden Verpflichtungs-
erklärungen auszufüllen: Verpflichtungs -
erklärung zu Tariftreue und Mindest -
entlohnung für Dienst- und Bauleistungen
sowie zur Frauenförderung und Förderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
gem. Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
(TVgG NRW) 

Die Verpflichtungserklärungen sind, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt wer-
den, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von 5
Werktagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage
innerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebots. 
Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden. 

Zuschlagskriterien:
Preis (80%), Garantie (10%), Qualität
(10%)

Bindefrist:
01.03.2018

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der An-
gebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– FB Schule und Sport–

Änderungssatzung
Stand: 1. Dezember 2017

Änderungssatzung zur am 5. Mai 1981
mit Geltung vom 1. Januar 1982
beschlossenen Verbandssatzung des
Netteverbandes in der Fassung des
Änderungs beschlusses vom 12. Dezem-
ber 1990

Aufgrund § 58 Wasserverbandsgesetz
(WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I
S. 405) hat der Verbandsausschuss des
Netteverbandes am 1. Dezember 2017
folgende Änderungen zur Verbands -
satzung des Netteverbandes vom 11. De-
zember 1981 in der Fassung der Ände-
rungssatzung vom 12. Dezember 1990
beschlossen: 

Artikel 1a (Satzungsneufassung durch
Ausschussbeschluss vom 27. Januar
1995)

Die Verbandssatzung des Netteverbandes
vom 11. Dezember 1981 mit Geltung vom
1. Januar 1982 in der Fassung des Aus-
schussbeschlusses vom 12. Dezember
1990 erhält folgende neue Fassung: 

§ 1 Name, Sitz Rechtsgestalt 
§§ 1 und 3 WVG)

(1) Der Verband führt den Namen „Net-
teverband”. Er ist ein Wasser- und
Bodenverband im Sinne des Wasser-
verbandsgesetzes in der zurzeit gel-
tenden Fassung. Er ist eine öffent-
lich-rechtliche Körperschaft und ver-
waltet sich selbst unter eigener Ver-
antwortung. 

(2) Der Sitz des Netteverbandes ist in
41334 Nettetal (Leuth), Hampoel 17,
im Kreis Viersen, Reg.-Bez. Düssel-
dorf, Land Nordrhein-Westfalen.

(3) Der Netteverband führt nach § 6 Abs.
1 der Verordnung über die Führung
des Landeswappens vom 16. Mai
1956, 154. Ergänzung SGV. NW,
Stand: 1. Januar 1987, ein Siegel mit
einem nicht dem Lande vorbehalte-
nen Symbol. 
Das Siegel ist ein Stempel mit zwei
Kreisen. Im äußeren Kreis ist folgen-
de Beschriftung ausgewiesen: 

* Netteverband * 
41334 Nettetal-LEUTH

Am inneren Rand des Kreises beginnt
die Schrift: 
„Körperschaft des öffentlichen
Rechts.“ In der Mitte des inneren 

Kreises befindet sich ein Sygnet „N“
und ein in Linien zerlegtes „V“.

§ 2 Netteverbandsgebiet (§ 3 WVG)
(1) Das Netteverbandsgebiet umfasst in-

nerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land das natürliche, oberirdische Ein-
zugsgebiet der Nette (Nettever-
bandsgebiet). 

(2) Das Verbandsgebiet des Nettever-
bandes ergibt sich aus dem Plan
(gemäß § 5 Abs. 2). 
Der Plan liegt zur allgemeinen Ein-
sicht während der Dienststunden in
der Geschäftsstelle des Netteverban-
des aus. 

§ 3 Aufgaben (§§ 2 und 5 WVG)
(1) Der Netteverband hat in seinem Ver-

bandsgebiet folgende Aufgaben:
1. Ausbau einschl. naturnahem

Rückbau und Unterhaltung von
oberirdischen, fließenden Ge-
wässern.

2. Bau und Unterhaltung von An -
lagen in und an oberirdischen,
fließenden Gewässern.

3. Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der
Wasserführung und die Siche-
rung des Hochwasserabflusses
in oberirdischen, fließenden Ge-
wässern.

4. Be- und Entwässerung von
Grundstücken, Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen.

5. Abfallentsorgung im Zusammen-
hang mit der Durchführung von
Verbandsaufgaben.

6. Herrichtung, Erhaltung und Pfle-
ge von Flächen, Anlagen und
Gewässern zum Schutz des Na-
turhaushaltes, des Bodens und
der Landschaftspflege.

7. Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Landwirtschaft und
Wasserwirtschaft sowie Fort -
entwicklung von Gewässer-,
Boden- und Naturschutz.

8. Entschlammung der Seen und
Teiche.

(2) Aufgaben, die nach Abs. 1 dem Ver-
band obliegen, haben die nach gel-
tendem Recht bisher dazu Verpflich-
teten weiter zu erfüllen, bis der Ver-
band sie übernimmt.

(3) Der Netteverband ist berechtigt, im
Auftrage Dritter Anlagen herzustellen,
zu ändern, zu betreiben, zu erhalten
und zu beseitigen, die zur Erfüllung
seiner Aufgaben zwar nicht erforder-
lich aber dienlich sind, oder damit im
Zusammenhang stehen. Die Kosten
trägt der Auftraggeber. Ein Rechtsan-
spruch auf die Durchführung der Ar-
beiten besteht nicht.

§ 4 Mitglieder
(§§ 4, 8, 9, 22, 23, 24 und 25 WVG)

(1) Beitragspflichtige Mitglieder des
Netteverbandes sind:
a) die Städte und Gemeinden
1. Mönchengladbach 
2. Viersen 
3. Schwalmtal
4. Brüggen
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5. Nettetal
6. Grefrath
7. Straelen
8. Wachtendonk,
die mit ihren Flächen innerhalb
des Netteverbandsgebietes lie-
gen.

b) die Eigentümer von Grund-
stücken und Anlagen, die die
Unterhaltung über die bloße Be-
teiligung am natürlichen Abfluss -
vorgang hinaus erschweren (Er-
schwerer).

c) die jeweiligen Eigentümer von
Grundstücken und Anlagen, de-
nen unmittelbare oder mittelbare
Vorteile aus der Durchführung
der Netteverbandsaufgaben er-
wachsen oder in Aussicht ste-
hen, oder die unmittelbare oder
mittelbare Schäden her-
beiführen, deren Vermeidung,
Minderung oder Beseitigung
Aufgabe des Netteverbandes ist
(Vorteilhabende).
Zu den Vorteilen gehören auch
die Erleichterung einer Pflicht
des Mitgliedes sowie die Mög-
lichkeit, die Maßnahmen des
Netteverbandes wirtschaftlich
auszunutzen.

(2) Beitragsfreie Mitglieder sind:
Die Gewässereigentümer und Ufer-
anlieger, soweit sie nicht nach Abs. 1
bereits beitragspflichtige Mitglieder
sind.

(3) Über seine Mitglieder führt der Nette-
verband ein Mitgliederverzeichnis
und hält es auf dem Laufenden. Es
liegt bei der Geschäftsstelle des Net-
teverbandes in Nettetal (Leuth) zur
Einsicht aus.  
Das Mitgliederverzeichnis ist nicht
Bestandteil der Satzung.

§ 5 Durchführung der Aufgabe,
Unternehmen, Plan (§ 5 WVG)

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben
hat der Netteverband folgende Arbei-
ten zu leisten: 
1. Arbeiten zur Unterhaltung der

Gewässer und ihrer Ufer.
2. Arbeiten zur Herstellung, Beseiti-

gung oder Umgestaltung von
Gewässern und Gewässerteilen
oder der Uferdeiche und Damm-
bauten. 

3. Bau, Betrieb und Unterhaltung
von Anlagen zum Ausgleich der
Wasserführung.

4. Herstellung oder Übernahme so-
wie Betrieb von Anlagen und
Einrichtungen zur Be- oder Ent-
wässerung von Grundstücken.

5. Herrichtung, Erhaltung und Pfle-
ge von Grundstücksflächen, An-
lagen und Gewässern, zum
Schutz des Naturhaushaltes,
des Bodens und für die Land-
schaftspflege.

(2) Das Unternehmen des Netteverban-
des ergibt sich aus einem Plan des
Netteverbandes, der aus folgenden
Unterlagen besteht
a) Übersichtskarte M 1 : 25.000

b) Gewässerkarte M 1 : 10.000
c) Gewässer- und Anlagenver-

zeichnis
(3) Der Netteverband führt die aufgeführ-

ten Aufgaben gemäß Abs. 1 von Nr.
2. – 5. durch, sobald er hierzu in der
Lage ist. Auf Durchführung zu einem
bestimmten Zeitpunkt haben die Mit-
glieder keinen Anspruch.

(4) Der Plan des Netteverbandes gemäß
Abs. 2 ist nicht Bestandteil der Sat-
zung. 

§ 6 Benutzung der Grundstücke für
das Unternehmen, Wirtschaftlichkeit,
landschaftliche Belange und Umwelt-
schutz (§§ 33, 34, 35, 36, 37 und 38

WVG)
(1) Der Netteverband ist berechtigt, die

Aufgaben des Verbandsunterneh-
mens auf den im Netteverbandsge-
biet gelegenen Grundstücken der
dinglichen Mitglieder durchzuführen.
Er darf die Grundstücke der Mitglie-
der betreten und vorbehaltlich nach
anderen Rechtsvorschriften erforder-
lichen Genehmigungen die für das
Unternehmen benötigten Stoffe (Stei-
ne, Erde, Rasen usw.) von diesen
Grundstücken nehmen, soweit sie
land- und forstwirtschaftlich genutzt
werden oder Unland oder Gewässer
sind.

(2) Die Eigentümer der an die Gewässer
angrenzenden Grundstücke haben
den mit der Unterhaltung (Schnei-
dung und Räumung etc.) Beauftrag-
ten den nötigen Zugang über ihre
Grundstücke zu gestatten und das
Ablagern des Schneid- bzw. Räum-
gutes sowie das Einebnen des
Räumgutes im Rahmen der wasser-
rechtlichen Vorschriften zu dulden.

(3) Der Netteverband hat seine Arbeiten
so durchzuführen, dass seine Aufga-
be mit der erforderlichen Wirksamkeit
so wirtschaftlich wie möglich erfüllt
und nach Möglichkeit auf Natur und
Landschaft sowie deren Erholungs-
wert und die sonstigen Belange des
Umweltschutzes Rücksicht genom-
men wird.

§ 7 Netteverbandsschau
(§ 44 und 45 WVG)

(1) Die vom Netteverband zu unterhal-
tenden Gewässer und Anlagen sind
nach Bedarf zu schauen. Bei der
Schau ist der Zustand der Anlagen
festzustellen, insbesondere ob sie
ordnungsgemäß unterhalten und
nicht unbefugt benutzt werden. 

(2) Der Verbandsausschuss teilt das
Netteverbandsgebiet in Schaubezirke
ein. Schauführer sind die Schaube-
auftragten. Die Schaubeauftragten
werden vom Verbandsausschuss für
8 Jahre gewählt. 
Die Amtszeit der bisherigen Beauf-
tragten endet erstmalig am 31. März
1997.

(3) Der Netteverband lädt die Schaube-
auftragten, die Aufsichtsbehörde und
sonstige Beteiligte, insbesondere
technische und landwirtschaftliche

Fachbehörden rechtzeitig zur Ver-
bandsschau ein. 

(4) Näheres regelt die vom Verbands-
ausschuss zu beschließende Schau-
ordnung. 

§ 8 Besondere Pflichten
(§§ 33 - 39 WVG)

Ufergrundstücke dürfen nur so bewirt-
schaftet werden, dass die Unterhaltung
des Gewässers nicht beeinträchtigt wird.
Dabei gilt insbesondere:
1. Die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden und als Weide genutzten
Grundstücke sind verpflichtet, Einfrie-
dungen mindestens 1,0 m von der
oberen Böschungskante des Gewäs-
sers entfernt anzubringen und ord-
nungsgemäß zu unterhalten. 
Viehtränken, Übergänge und ähnliche
Anlagen sind nach Angabe des Nette-
verbandes so anzulegen und zu erhal-
ten, dass sie das Verbandsunterneh-
men nicht hemmen. 

2. Längs der Netteverbandsgewässer
muss bei Ackergrundstücken ein
Schutzstreifen von mindestens 1,0 m
Breite von der oberen Böschungskante
an unbeackert bleiben. Die Böschun-
gen und ein Schutzstreifen von 1,0 m
Breite längs der Verbandsgewässer
muss von Anpflanzungen freigehalten
werden. Ausnahmen sind mit dem Net-
teverband abzustimmen. Die Anlieger
haben zu dulden, dass der Nettever-
band die Ufer bepflanzt, soweit dies für
die Unterhaltung erforderlich ist. Die
Erfordernisse des Uferschutzes sind
bei der Nutzung zu beachten.

3. Anpflanzungen sowie die Erstellung
baulicher und sonstiger Anlagen inner-
halb eines Streifens von 3,00 m Breite
von der Böschungsoberkante des Ge-
wässerufers sowie die Errichtung von
Übergängen und Einleitungsstellen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung des
Netteverbandes.

4. Verbandsmitglieder, die ihren Pflich-
ten, gemäß 1 - 3 nicht nachkommen,
werden zu den erhöhten Kosten der
Gewässerunterhaltung nach den gülti-
gen Veranlagungsregeln herangezo-
gen.

§ 9 Verbandsorgane des Netteverban-
des (§ 46 WVG)

Organe des Netteverbandes sind:
a) der Verbandsausschuss
b) der Vorstand.

§ 10 Zusammensetzung des Verbands-
ausschusses (§§ 46 und 49 WVG)

(1) Der Verbandsausschuss hat 19 Aus-
schussmitglieder, davon entfallen auf
die Mitglieder
a) nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) Städte
und Gemeinden:
15 Ausschussmitglieder. 
Davon auf die
- Stadt Mönchengladbach:
                                1 Mitglied
- Stadt Viersen:           3 Mitglieder
- Gemeinde Schwalmtal:
                                   2 Mitglieder
- Gemeinde Brüggen:  2 Mitglieder
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- Stadt Nettetal:           3 Mitglieder
- Gemeinde Grefrath:  1 Mitglied
- Stadt Straelen           1 Mitglied
- Gemeinde Wachtendonk:
                                   2 Mitglieder
Von diesen Ausschussmitgliedern
sollen bei den Städten Viersen
und Nettetal jeweils 2 Ausschuss -
mitglieder sowie den Gemeinden
Brüggen, Schwalmtal und Wach-
tendonk je 1 Ausschussmitglied
Gewässereigen tümer oder Anlie-
ger am Gewässer und im Fall der
Gemeinde Wachtendonk noch zu-
sätzlich im Bereich der Wankumer
Heide ansässig sein.

b) Nach § 4 Abs. 1 Buchst. b) und c)
Erschwerer, Vorteilhabende und
Schädiger
3 Ausschussmitglieder
1 Ausschussmitglied davon wird
vom Niersverband bestellt.

c) Nach § 4 Abs. 2 die Gewässerei-
gentümer und Anlieger 1 Aus-
schussmitglied

(2) Jedes Mitglied hat einen Stellvertre-
ter. Für die Stellvertreter gelten die
Bestimmungen für Ausschussmitglie-
der entsprechend.

(3) Mitgliedschaft und Tätigkeit der Aus-
schussmitglieder und ihrer Stellver-
treter im Verbandsausschuss sind
ehrenamtlich, an die Person gebun-
den und können nicht übertragen
werden.

(4) Die Ausschussmitglieder erhalten ein
Sitzungsgeld (§ 21).

§ 11 Wahl des Verbandsausschusses
(§ 49 WVG)

(1) Jedes Mitglied nach § 4 Abs. 1
Buchst. a) bestellt die Ausschussmit-
glieder und deren Stellvertreter
gemäß § 10 und entsendet sie in den
Verbandsausschuss. Bei der Bestel-
lung der zum Kreis der Gewässer -
eigentümer oder Anlieger am Gewäs-
ser gehörenden Ausschussmitglieder
und des im Bereich der Wankumer
Heide ansässigen Ausschussmitglie-
des haben die für diese Bestellung
zuständigen Mitglieder einen Vor-
schlag und bei Ablehnung Ersatz -
vorschläge des zuständigen Orts-
landwirtes einzuholen.

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buch-
staben b) und c) wählen die auf sie
entfallenden Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter in den Ver-
bandsausschuss. Stimmberechtigt
sind die beitragspflichtigen Mitglieder
dieser Mitgliedergruppe. Ein Jahres-
beitrag von 100,00 DM gewährt eine
Stimme. Darüber hinaus gewähren
jede vollen 100,00 DM je eine weitere
Stimme. Soweit die Beträge noch
nicht feststehen, ist der vom Vorste-
her festgesetzte Betrag maßgebend.
Kein Stimmberechtigter führt mehr
als 2/5 aller Stimmen dieser Mitglie-
dergruppe; die überschießenden
Stimmen fallen ersatzlos fort.

(3) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 (Ge-
wässereigentümer und Uferanlieger)
wählen das auf sie entfallende Aus-
schussmitglied. Für eine Uferlänge

von 200 m am Gewässer wird jeweils
eine Stimme gewährt.

(4) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 b) und
c) sowie Abs. 2 können sich zu
Stimmgruppen zusammenschließen.

(5) Der Vorsteher führt die Stimmen in
einer Stimmliste und hält sie auf dem
Laufenden. Die Stimmliste liegt in der
Geschäftsstelle zur Einsichtnahme
aus.

(6) Der Vorsteher lädt die stimmberech-
tigten Mitglieder mit mindestens
zweiwöchiger Frist gemäß § 50 Abs.
1 "Bekanntmachungen des Nettever-
bandes" zur Wahl des Verbandsaus-
schusses ein. Der Vorsteher oder
sein Bevollmächtigter leitet die Wahl.
Gewählt ist, wer in geheimer Wahl die
Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das vom Vorsteher
oder seines Bevollmächtigten zu zie-
hende Los.

(7) Über die Wahl ist eine Niederschrift
zu fertigen, die der Vorsteher sowie
ein von der Versammlung zu bestim-
mendes Mitglied unterzeichnen. Der
Vorsteher teilt der Aufsichtsbehörde
das Wahlergebnis unter Übersen-
dung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift unverzüglich mit.

§ 12 Amtszeit des
Verbandsausschusses (§ 49 WVG)

(1) Die Amtszeit der Verbandsausschus-
smitglieder und ihrer Stellvertreter
beträgt acht Jahre. Das Amt endet
am 31. März, zum ersten Mal am 31.
März 1997.
Der ausscheidende Verbandsaus-
schuss bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur
Neubestellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Verbandsausschussmitglieder und
Stellvertreter, die aufgrund der Inha-
berschaft eines Amtes, einer Funkti-
on, eines Mandats oder einer berufli-
chen Stellung bei einem Mitglied be-
stellt oder zur Wahl gestellt wurden,
scheiden aus, sobald ihre Tätigkeit in
dieser Eigenschaft endet. Sie haben
diese Beendigung und deren Zeit-
punkt unverzüglich dem Vorsteher
mitzuteilen. Bei Einverständnis der
Stelle, die sie bestellt oder zur Wahl
gestellt hat, sowie unter der Voraus-
setzung ihrer eigenen Zustimmung
bleiben sie bis zur nächsten Neuwahl
des Verbandsausschusses im Amt.
Wiederbestellung und Wiederwahl
sind zulässig.

(3) Bei Ausscheiden eines Ausschuss -
mitgliedes der Mitgliedsgruppen
gem. § 4 Abs. 1 b), c) und Abs. 2
rückt der bisherige Stellvertreter als
Ausschussmitglied nach. Neuer Stell-
vertreter wird derjenige, der bei der
letzten Wahl der Ausschussmitglieder
den nächsthöheren Stimmenanteil er-
halten hat.

§ 13 Aufgaben des Verbands -
ausschusses (§§ 47 und 49 WVG)

Der Verbandsausschuss hat die ihm im
Wasserverbandsgesetz und in dieser Sat-
zung zugewiesenen Aufgaben. Er be-

stimmt die Grundsätze für die Verbands-
arbeit und beschließt über folgendes:
a) Wahl (§ 16) und Abberufung des Vor-
standes (§ 53 Abs. 2 WVG),

b) Wahl und Abberufung des Vorstehers
und des stellvertretenden Vorstehers
(§ 23 Abs. 5),

c) Festsetzung des Haushaltsplanes und
seiner Nachträge (§ 27),

d) Erlass einer Haushalts-, Kassen- und
Rechnungsordnung (§ 32),

e) Veranlagungsregeln (§ 41),
f) Bestellen der Prüfstelle (§ 33), 
g) Entlastung des Vorstandes (§ 34),
h) Entschädigung und Sitzungsgelder für
die Mitglieder der Verbandsorgane
(§ 10 Abs. 4, § 21 Abs. 1),

i) Zustimmung zu Verträgen zwischen
dem Netteverband und Mitgliedern der
Verbandsorgane sowie deren Stellver-
tretern (§ 22 Abs. 3),

j) Änderung der Verbandsaufgaben (§ 3)
und des Unternehmens (§ 5),

k) Aufstellung und Änderung der Satzung
(§ 49),

l) Bestellen des Geschäftsführers (§ 57
WVG) und Einrichtung der Geschäfts-
stelle (§ 24),

m) Genehmigung des Stellenplanes (§ 27
Abs. 1)

n) Schauordnung und Wahl der Schaube-
auftragten sowie Aufteilung des Nette-
verbandsgebietes in Schaubezirke
(§ 7), 

o) Ausdehnung, Umgestaltung und Auf -
lösung des Netteverbandes.

§ 14 Sitzungen des Verbands -
ausschusses, Beschließen im

Verbandsausschuss
(§§ 50 und 47 Abs. 2 WVG)

(1) Der Vorsteher lädt den Verbandsaus-
schuss nach Bedarf, mindestens ein-
mal jährlich, mit mindestens zwei-
wöchiger Frist gemäß § 50 Abs. 1 zur
Sitzung ein und teilt gleichzeitig die
Tagesordnung mit. Er hat den Ver-
bandsausschuss einzuberufen, wenn
der Vorstand dies beschließt oder
mindestens vier Ausschussmitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes verlangen. In
dringenden Fällen bedarf es keiner
Frist; dies ist in der Ladung auszu-
sprechen und zu begründen. Der Vor-
steher lädt gleichzeitig die Vorstands-
mitglieder, die Aufsichtsbehörde und
die Landwirtschaftskammer Rhein-
land als Fachbehörde ein.

(2) Der Vorsteher leitet die Sitzung des
Verbandsausschusses. Er hat kein
Stimmrecht. Bei seiner Verhinderung
tritt der stellvertretende Vorsteher,
bei dessen Verhinderung das an Le-
bensjahren älteste Vorstandsmitglied
an seine Stelle.

(3) Der Verbandsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn alle Ausschuss -
mitglieder ordnungsgemäß eingela-
den und mindestens zehn Ausschuss -
mitglieder oder deren Stellvertreter
(§ 10 Abs. 2) anwesend sind. Er bildet
seinen Willen mit der Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen.
Stimmenthaltungen zählen bei der
Feststellung der Mehrheit nicht mit.
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Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt. Jedes Ausschussmit-
glied hat eine Stimme. Beschlüsse
über die Satzung bedürfen der Mehr-
heit von zwei Drittel aller anwesenden
Ausschussmitglieder.
Beschlüsse zur Auflösung des Nette-
verbandes bedürfen der Mehrheit von
zwei Drittel aller Ausschussmitglie-
der.

(4) Der Verbandsausschuss ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Stimmen beschlussfähig, wenn
er infolge Beschlussunfähigkeit we-
gen der gleichen Angelegenheit zum
zweiten Mal gemäß Abs. 1 eingela-
den hat und in der Einladung hierauf
hingewiesen und mitgeteilt ist, dass
ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Ausschussmitglieder be-
schlossen wird.

(5) Die Tagesordnung kann vor Beginn
der Sitzung durch einstimmigen Be-
schluss des Verbandsausschusses
erweitert werden.

(6) Ist ein Ausschussmitglied verhindert,
an der Sitzung teilzunehmen, so teilt
es dieses unverzüglich der Ge-
schäftsstelle des Netteverbandes
und seinem Stellvertreter mit, der so-
dann auch ohne besondere Ein -
ladung anstelle des Verhinderten an
der Sitzung mit Stimmrecht teil-
nimmt.

(7) Über die Sitzung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die vom Vorsteher,
vom Geschäftsführer und von einem
Ausschussmitglied zu unterzeichnen
ist. 
Die Niederschrift muss mindestens
alle Beschlüsse und wesentlichen
Beratungselemente enthalten. 

§ 15 Zusammensetzung des
Vorstandes (§§ 52 und 53 WVG)

(1) Der Vorstand besteht aus sieben Vor-
standsmitgliedern; davon entfallen
auf 
a) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. a) (Städte und Ge-
meinden) fünf Vorstandsmitglie-
der, von denen zwei Gewässerei-
gentümer oder Anlieger an Ge-
wässern sein sollen;

b) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. b) und c) (Er-
schwerer, Vorteilhabende, Schä-
diger) ein Vorstandsmitglied;

c) die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Ge-
wässereigentümer und Anlieger,
ein Vorstandsmitglied.

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat einen
Stellvertreter, der der gleichen Mit-
gliedergruppe wie das von ihm zu
vertretende Vorstandsmitglied an-
gehören muss.

(3) § 10 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 16 Wahl des Vorstandes, Vorstehers
und stellvertretenden Vorstehers

(§§ 52 und 53 WVG)
(1) Die Vorstandsmitglieder und ihre

Stellvertreter werden im Verbands-
ausschuss von jeweils derjenigen

Gruppe gewählt, zu der sie gemäß
§ 15 Abs. 1 und 2 gehören. Der Ver-
bandsausschuss wählt sodann aus
dem Kreis aller Vorstandsmitglieder
den Vorsteher und den stellvertreten-
den Vorsteher. Der bisherige Ver-
bandsvorstand bleibt über die ge-
setzliche Wahlperiode bis zur Neube-
stellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Die Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter können nicht zugleich
Mitglieder des Verbandsausschusses
sein.

(3) § 11 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 17 Amtszeit des Vorstandes,
Vorstehers und stellvertretenden

Vorstehers (§ 53 WVG)
(1) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder

und ihrer Stellvertreter beträgt acht
Jahre. Das Amt endet jeweils am 31.
März, zum ersten Mal am 31. März
1997.
Der ausscheidende Verbandsvor-
stand bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur
Neubestellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Vorstandsmitglieder und ihre Stell-
vertreter, die aufgrund der Inhaber-
schaft eines Amtes, einer Funktion,
eines Mandats oder einer beruflichen
Stellung bei einem Mitglied zur Wahl
gestellt wurden, scheiden aus, so-
bald ihre Tätigkeit in dieser Eigen-
schaft endet. Sie haben diese Be -
endigung und deren Zeitpunkt un -
verzüglich dem Vorsteher unter Be-
achtung der in Abs. 3 Satz 3 getroffe-
nen Regelung schriftlich mitzuteilen.

(3) Für Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter, die vor Ablauf der
Amtszeit ausscheiden, wählt der Ver-
bandsausschuss für den Rest der
Amtszeit Ersatz in seiner nächsten
Sitzung. Entsprechendes gilt für das
vorzeitige Ausscheiden des Vorste-
hers und des stellvertretenden Vor-
stehers. Bis zur Wahl des Ersatzes
bleiben die Ausscheidenden im Amt.

§ 18 Aufgaben und Geschäfte des
Vorstandes (§§ 51 und 54 WVG)

(1) Dem Vorstand obliegen die ihm durch
das Wasserverbandsgesetz und die-
se Satzung zugewiesenen Geschäfte.
Er bereitet die Beschlüsse des Ver-
bandsausschusses vor und ist an
dessen Beschlüsse gebunden. Der
Vorstand beschließt über folgendes:
a) Aufstellung des Haushaltsplanes
und seiner Nachträge (§ 27 Abs.
3),

b) Entwurf einer Haushalts-, Kassen-
und Rechnungsordnung (§ 32),

c) Aufstellung der Veranlagungsre-
geln (§ 41),

d) Vorschläge für die Änderung der
Verbandsaufgabe (§ 3),

e) Vorschläge für die Aufstellung und
Änderung der Satzung (§ 49),

f) Vorschläge für die Änderung des
Unternehmens (§ 5),

g) Aufstellen von Einzelplänen zur
Durchführung der Verbandsaufga-
ben (§ 5 Abs. 2 und 3),

h) Aufnahme von Krediten (§ 30),

i) Geschäfte mit einem Wert des
Gegenstandes von mehr als
50.000,00 DM,

j) Aufstellung der Jahresrechnung
und Weitergabe an die Prüfstelle
(§ 33),

k) Widersprüche gegen die Beitrags-
veranlagung (§§ 35 bis 44),

l) Aufstellen des Stellenplanes (§ 27
Abs. 1),

m) Vorschläge zur Bildung von Rück-
lagen (§ 31),

n) Festsetzung vorläufiger Beiträge
(§ 43 Abs. 3),

o) Geschäftsordnung für Vorsteher
und Geschäftsstelle (§§ 23 und
24).

(2) Der Vorstand kann zu seiner Bera-
tung Ausschüsse bilden, denen auch
Personen angehören können, die we-
der zu den Mitgliedern noch zu den
Verbandsorganen gehören. Diese
Ausschüsse haben ausschließlich be-
ratende Funktion.

§ 19 Sitzung des Vorstandes
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorsteher ist der Vorsitzende des
Vorstandes. Er lädt den Verbandsvor-
stand mindestens einmal im Jahr mit
mindestens zweiwöchiger Frist unter
Übersendung der Tagesordnung
gemäß § 50 Abs. 1 zur Sitzung ein. In
dringenden Fällen bedarf es keiner
Frist, dies ist in der Ladung anzu-
sprechen und zu begründen. Der Vor-
steher lädt gleichzeitig die Aufsichts-
behörde ein.

(2) Ist ein Vorstandsmitglied verhindert,
an den Sitzungen teilzunehmen, so
teilt es dies unverzüglich der Ge-
schäftsstelle des Netteverbandes
und seinem Stellvertreter mit, der so-
dann auch ohne besondere Einla-
dung anstelle des Verhinderten an
der Sitzung mit Stimmrecht teil-
nimmt.

(3) Der Vorstand muss einberufen wer-
den, wenn zwei Vorstandsmitglieder
dies unter Angabe des Beratungsge-
genstandes schriftlich beim Vorste-
her beantragen.

(4) Zu den Sitzungen können auch bei
Anwesenheit der Vorstandsmitglieder
deren Stellvertreter aus informatori-
schen Gründen eingeladen werden,
haben dann aber kein Stimmrecht.
Ebenso können die in § 18 Abs. 2 be-
zeichneten Personen sowie andere
Auskunftspersonen oder Sachver-
ständige zu den Sitzungen eingela-
den werden. 

§ 20 Beschließen im Vorstand
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn alle Vorstandsmitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen und minde-
stens vier Vorstandsmitglieder oder
deren Stellvertreter anwesend sind.

(2) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
(3) Der Vorstand bildet seinen Willen mit

der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. Stimmenthaltungen
zählen bei der Feststellung der Mehr-
heit nicht mit. Bei Stimmengleichheit
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gilt ein Antrag als abgelehnt. Jedes
Vorstandsmitglied führt eine Stimme.

(4) Über jede Vorstandssitzung ist eine
Niederschrift zu fertigen, die vom Vor-
steher und von einem weiteren Vor-
standsmitglied zu unterzeichnen ist.

(5) In dringenden Fällen kommt ein Vor-
standsbeschluss auch zustande,
wenn alle schriftlich abgestimmt ha-
ben und die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen sich für den Beschluss
ausgesprochen hat.

§ 21 Entschädigung der Ausschuss-
und Vorstandsmitglieder sowie der

sonstigen Beauftragten bei Sitzungen
und Terminen für den Netteverband

(§ 52 Abs. 3 WVG)
(1) Die Ausschuss- und Vorstandsmit-

glieder, sowie deren Stellvertreter,
der Vorsteher, der stellvertretende
Vorsteher und sonstigen Beauftrag-
ten, die an Sitzungen teilnehmen, er-
halten für jede Sitzung und jeden
wahrzunehmenden Termin für den
Netteverband ein Sitzungsgeld. 

(2) Die bestellten Schaubeauftragten er-
halten für jede Verbandsschau-Teil-
nahme ein Tagegeld in Höhe des Sit-
zungsgeldes. 

§ 22 Vertretung des Netteverbandes
(§ 55 WVG)

(1) Der Vorsteher vertritt den Nettever-
band gerichtlich und außergericht-
lich, auch in Geschäften, über die der
Verbandsausschuss oder der Vor-
stand beschließt. Als Ausweis dient
ihm eine Bescheinigung der Auf-
sichtsbehörde.

(2) Verpflichtende Erklärungen des Net-
teverbandes bedürfen der Schriftform
und sind vom Vorsteher - bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsteher, und von einem weiteren
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
Dies gilt nicht für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung, die der Ge-
schäftsstelle zur selbständigen Erle-
digung übertragen sind, soweit sich
die Verbandsgremien im Einzelfall
nicht einen bestimmten Kreis von Ge-
schäften vorbehalten haben.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt, bedürfen Geschäfte zwi-
schen dem Netteverband und einem
Mitglied der Verbandsorgane oder
seinem Stellvertreter sowie Angehöri-
gen der Geschäftsstelle der Zustim-
mung des Verbandsausschusses.

§ 23 Vorsteher (§ 52 WVG)
(1) Der Vorsteher ist an die Beschlüsse

des Verbandsausschusses und des
Vorstandes gebunden. Er führt den
Vorsitz bei der Wahl des Verbands-
ausschusses. Er ist Dienstvorgesetz-
ter des Geschäftsführers und des
Kassenverwalters. Ihm obliegen mit
Ausnahme der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung alle Geschäfte des
Netteverbandes, die nicht nach WVG,
Satzung oder Geschäftsordnung den 
Verbandsorganen oder der Ge-
schäftsstelle zugewiesen sind. 

Vor Abschluss von Notarverträgen
unterrichtet der Vorsteher den Vor-
stand über Erwerb und Belastung
von Grundstücken. Bei Grundstücks-
käufen, die im Rahmen der laufenden
Verwaltung kurzfristig erfolgen müs-
sen, ist eine nachträgliche Unterrich-
tung des Vorstandes vorzunehmen.

(2) Im Einzelnen obliegen dem Vorsteher
die folgenden Geschäfte:
a) Zustimmung zum Beitritt in Verei-
nen, Verbänden und anderen Or-
ganisationen,

b) Führung und Bekanntgabe der
Stimmliste (§ 11 Abs. 5),

c) Einberufung und Leitung der Sit-
zungen von Verbandsausschuss
und Vorstand (§§ 14 und 19),

d) Mitunterzeichnung der Nieder-
schriften über die Sitzungen von
Verbandsausschuss und Vorstand
(§§ 14 Abs. 7 und 20 Abs. 4),

e) Bestätigung bei vorzeitigem Aus-
scheiden von Vorstandsmitglie-
dern (§ 17 Abs. 2),

f) Vertretung des Netteverbandes
sowie Mitunterzeichnung von Ver-
pflichtungserklärungen (§ 22),

g) Ein- und Höhergruppierung
gemäß dem Stellenplan und son-
stige Entschädigungen an Dienst-
kräfte,

h) Anzeige an die Aufsichtsbehörde
über die Wahl des Verbandsaus-
schusses und des Vorstandes (§§
11 Abs. 7 und 16 Abs. 3),

i) Antrag an die Aufsichtsbehörde
zur Genehmigung von Geschäften
(§ 48),

j) Anordnen über- und außerplan-
mäßiger Ausgaben (§ 28),

k) Vorlage der Jahresrechnung und
der Bemerkungen der Prüfstelle
an den Verbandsausschuss (§ 34),

l) Festsetzung und Bekanntgabe der
Hebeliste (§§ 42 und 43),

m) Einziehung der Beiträge (§§ 43 bis
46).

(3) In dringenden Fällen, die keinen Auf-
schub dulden, kann der Vorsteher zur
Abwendung drohender Gefahren und
zur Vermeidung von Schäden zu Las -
ten des Netteverbandes auch solche
Geschäfte tätigen, die eine Beschluss -
fassung durch ein Verbandsorgan
voraussetzen. Er hat den Vorstand
von solchen Maßnahmen unverzüg-
lich zu unterrichten. Das zuständige
Verbandsorgan kann die Dringlich-
keitsentscheidung des Vorstehers
aufheben, sofern nicht schon ent-
standene Rechte Dritter entgegen-
stehen.

(4) Bei Verhinderung des Vorstehers tritt
der stellvertretende Vorsteher an sei-
ne Stelle.

(5) Der Antrag zur Abberufung des Vor-
stehers und des stellvertretenden
Vorstehers kann nur mit Zweidrittel-
mehrheit gestellt werden. Die Abbe-
rufung ist nur mit Zweidrittelmehrheit
der gesetzlichen Zahl der Verbands-
ausschussmitglieder möglich (§ 13
b). 

§ 24 Geschäftsführer, Geschäftsstelle,
Dienstkräfte (§ 57 WVG)

(1) Der Netteverband hat einen haupt-
amtlichen Geschäftsführer und, so-
weit es die Netteverbandsaufgaben
erfordern, weitere Dienstkräfte.

(2) Der Geschäftsführer ist an die Be-
schlüsse der Netteverbandsorgane
gebunden und führt die Geschäfte
der laufenden Verwaltung sowie Ge-
schäfte mit einem Wert bis 20.000,00
DM und die ihm vom Vorsteher über-
tragenen Geschäfte aus. Er ist Vorge-
setzter der Dienstkräfte des Nettever-
bandes, ausgenommen des Kassen-
verwalters.

(3) Der Geschäftsführer nimmt an den
Sitzungen der Netteverbandsorgane
teil. Auf sein Verlangen ist ihm jeder-
zeit das Wort zu erteilen.

(4) Die Einzelheiten über die Geschäfts-
verteilung sowie die Wahrnehmung
und den Ablauf der Geschäfte des
Netteverbandes werden, soweit sich
dies nicht aus der Satzung ergibt,
vom Vorstand durch eine Geschäfts-
ordnung geregelt (§ 18 Abs. 1
Buchst. o).

§ 25 Sitzungen der Geschäftsführung 
(1) An den Sitzungen der Geschäfts-

führung nimmt grundsätzlich nur der
Vorsteher, bzw. der stellvertretende
Vorsteher teil. Über die Sitzungen mit
der Geschäftsführung ist jeweils eine
Niederschrift zu fertigen. § 21 Abs. 1
gilt entsprechend. 

§ 26 Haushaltsjahr (§ 65 WVG)
Haushaltsjahr (Rechnungsjahr) ist das
Kalenderjahr.

§ 27 Haushaltsplan (§ 65 WVG)
(1) Der Verbandsausschuss setzt für alle

zu erwartenden Einnahmen und vor-
aussichtlich zu leistenden Ausgaben
alljährlich für jedes Haushaltsjahr den
Haushaltsplan (Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt) sowie nach Be-
darf Nachträge dazu fest und be-
schließt über den Rahmen der Kas-
senkredite. Dem Haushaltsplan sind
der Stellenplan, der Zins- und Til-
gungsplan für aufgenommene Darle-
hen, der Nachweis der Rücklagen
und die Vermögensübersicht beizufü-
gen.

(2) Die Ausgaben, die nicht aus den Ein-
nahmen des Verwaltungshaushaltes,
insbesondere den Beiträgen der Mit-
glieder, sondern aus dem Vermögen,
aus Darlehn oder aus nicht regel-
mäßig wiederkehrenden Mitteln be-
stritten werden sollen, sind im Ver-
mögenshaushalt zu veranschlagen.

(3) Der Vorstand stellt den Entwurf des
Haushaltsplanes so rechtzeitig auf,
dass der Verbandsausschuss vor Be-
ginn des Haushaltsjahres über ihn
beschließen kann. Der Vorsteher
zeigt den genehmigten Haushaltsplan
mit Anlagen sowie etwaige Nachträ-
ge der Aufsichtsbehörde an. Er bean-
tragt die aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung hinsichtlich des Gesamt-
betrages der vorgesehenen Kassen-
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kreditaufnahmen, wenn diese ein
Sechstel der Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes überschreiten, so-
wie der Verpflichtungsermächtigun-
gen und des Gesamtbetrages der
vorgesehenen Kreditaufnahmen,
wenn diese 50.000,00 DM über-
schreiten. 

(4) Wenn der Netteverband die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben notwendigen
Ausgaben nicht oder nicht rechtzeitig
im Haushaltsplan festsetzt, kann die
Aufsichtsbehörde einen mit Gründen
versehenen Festsetzungsbescheid
erlassen. Gleichzeitig soll sie den zur
Deckung der Ausgaben erforderli-
chen Gesamtbetrag der Nettever-
bandsbeiträge bestimmen und ihre
Erhebung durch Beitragsbescheid
anordnen. Der Verbandsvorsteher hat
der Aufsichtsbehörde die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

§ 28 Über- und außerplanmäßige
Ausgaben (§ 65 WVG)

Der Vorsteher darf Ausgaben, für deren
Deckung im Haushaltsplan keine Mittel
vorgesehen sind, nur leisten, wenn der
Netteverband zur Zahlung verpflichtet ist
und ein Aufschub erhebliche Nachteile mit
sich bringen würde. Er darf Anordnungen,
durch die Verbindlichkeiten des Nettever-
bandes entstehen können und für die aus-
reichende Mittel im Haushaltsplan nicht
vorgesehen sind, nur bei unabweisbarer
Notwendigkeit treffen. Die Entscheidun-
gen des Vorstehers sind dem Verbands-
ausschuss in seiner nächsten Sitzung mit
einem Deckungsvorschlag zur Genehmi-
gung vorzulegen.

§ 29 Verwendung der Einnahmen
(§ 65 WVG)

Einnahmen des Netteverbandes sind zur
Deckung seiner Ausgaben zu verwenden.

§ 30 Kredite (§ 65 WVG)
Der Netteverband darf Kredite nur zur
Deckung eines unabweisbaren Bedarfs
aufnehmen. Der Haushaltsplan bestimmt,
zur Deckung welcher Ausgaben und bis
zu welcher Höhe Kredite aufgenommen
werden dürfen (§ 48 Abs. 1 b).

§ 31 Rücklagen
(1) Der Netteverband hat eine Rücklage

für die Gewässerunterhaltung zu bil-
den. Die Höhe der Rücklage wird je-
weils im Anhang zum Haushaltsplan
vom Verbandsausschuss festgesetzt.

(2) Der Netteverband kann weitere
Rücklagen bilden.

§ 32 Haushalts-, Kassen- und
Rechnungsordnung (§ 65 WVG)

Der Verbandsausschuss kann eine Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsordnung
erlassen, die der Vorstand aufstellt.

§ 33 Prüfung der Jahresrechnung
(§ 65 WVG)

(1) Der Vorstand stellt die Rechnung
über alle Einnahmen und Ausgaben
des Rechnungsjahres gemäß dem
Haushaltsplan auf und gibt sie im er-
sten Viertel des folgenden Jahres mit

allen Unterlagen zum Prüfen an die
vom Verbandsausschuss bestellte
Prüfstelle (§ 13 Buchst. f).

(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob
a) nach der Rechnung der Haus-
haltsplan befolgt ist,

b) die einzelnen Einnahmen und Aus-
gaben der Rechnung ordnungs-
gemäß nachgewiesen sind,

c) die Rechnungsbeträge mit der
Satzung, dem WVG und den son-
stigen Vorschriften im Einklang
stehen.

(3) Die Prüfstelle übergibt ihren Prüfbe-
richt über die Geschäftsstelle dem
Netteverband.

§ 34 Entlastung
Der Vorsteher legt dem Verbandsaus-
schuss die Jahresrechnung vor, desglei-
chen den Prüfbericht, indem er ihn dem
Verbandsausschuss vorträgt. Der Ver-
bandsausschuss beschließt über die Ent-
lastung des Vorstands.

§ 35 Beiträge (§§ 28 und 29 WVG)
(1) Die Mitglieder haben dem Nettever-

band die Beiträge zu leisten, die zur
Erfüllung seiner Aufgaben, seiner
Verbindlichkeiten und zu einer den
gesetzlichen Bestimmungen geord-
neten Haushaltsführung notwendig
sind.

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistun-
gen. 

(3) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt
zur Leistung der bis zum Ende des
Jahres seines Ausscheidens festge-
setzten Beiträge verpflichtet. 

(4) Die Geldbeiträge sind je zur Hälfte bis
zum 1. April und bis zum 1. Oktober
eines jeden Haushaltsjahres zu ent-
richten. Geldbeiträge bis zu einer
Höhe von 500,00 DM sind in einer
Summe bis zum 1. April zu leisten.

(5) Die Beiträge sind öffentliche Lasten
(Abgaben).

§ 36 Beitragsverhältnis (§ 30 WVG)
(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die

beitragspflichtigen Mitglieder im Ver-
hältnis der Vorteile, die sie von der
Durchführung der Aufgabe des Net-
teverbandes haben oder die ihnen in
Aussicht stehen, und der Lasten, die
der Netteverband auf sich nimmt, um
ihren bestehenden oder zu erwarten-
den schädigenden Einwirkungen zu
begegnen oder um ihnen Leistungen
abzunehmen. Vorteile sind auch die
Erleichterung einer Pflicht und die
Möglichkeit, die Maßnahmen des
Netteverbandes zweckmäßig oder
wirtschaftlich auszunutzen. Die Be-
seitigung eines nach den gesetzli-
chen Vorschriften unzulässigen Zu-
standes darf den bisher Geschädig-
ten nicht als Vorteil angerechnet wer-
den.

(2) Beitragspflichtig sind die Mitglieder,
deren Jahresbeitragssoll mindestens
10,00 DM beträgt. 

(3) Die Beiträge sind getrennt in entspre-
chenden Beitragsabteilungen (nach
Abs. 3 Buchst. a) bis e)) zu erheben: 

a) Gewässerunterhaltung einschl.
der Unterhaltung von Anlagen an
und in oberirdischen, fließenden
Gewässern, § 3 Abs. 1 Ziff. 1. und
2. 

b) Gewässerausbau einschl. Bau von
Anlagen an und in oberirdischen,
fließenden Gewässern, § 3 Abs. 1
Ziff. 1. und 2.

c) Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der Was-
serführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses, § 3 Abs. 1,
Ziff. 3.

d) Be- und Entwässerung, Boden-
verbesserungsmaßnahmen, § 3
Abs. 1 Ziff. 4. 

e) Entschlammung der Seen und
Teiche.

§ 37 Beiträge für die
Gewässerunterhaltung

(1) Zu den Beiträgen für die Aufwendun-
gen des Netteverbandes zur Gewäs-
serunterhaltung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 1.
und 2.) werden zunächst Mitglieder
nach § 4 Abs. 1 Buchst. b) und c),
(Vorteilhabende und Erschwerer) und
danach für die verbleibenden, nicht
durch Finanzierungshilfen gedeckten
Kosten die Mitglieder nach § 4 Abs. 1
Buchst. a) im Verhältnis der Flächen-
größe der Gemeindegebiete im Net-
teverbandsgebiet (im Verhältnis 1:12,
unbebaute zu bebauten Flächen) ver-
anlagt.

(2) Vorteilhabende und Erschwerer im
Sinne dieser Bestimmungen sind Ei-
gentümer von Grundstücken und An-
lagen gemäß § 99 LWG sowie Einlei-
ter von Niederschlagswasser, geklär-
tem Abwasser und Grundwasser.
Hinzu kommen Erschwernisse durch
Mauern, Zäune, Einleitungsbauwer-
ke, Durchlässe, Brücken, Rohrleitun-
gen im Querschnitt des Gewässers
sowie Erosionen im Vorfluterbereich,
die auf eigenes Verschulden zurück-
zuführen sind. Das gleiche gilt für
Hecken, die nicht der Gewässerun-
terhaltung dienen. Hinzu kommen alle
vergleichbaren Erschwernisse.

Zu Vorteilhabenden zählen Eigen -
tümer von Anlagen, die einen Vorteil
von Gewässern haben z. B. Boots-
und Angelstege, Staurechte, Hafen-
anlagen und vergleichbare Vorteile. 
a) Maßgebend für die Berechnung
der Erschwernisbeiträge durch
Grundstücke und Anlagen sind
Art, Umfang und Ausmaß der Er-
schwernisse, die sich auf die Ge-
wässerunterhaltung negativ aus-
wirken.

b) Bei der Berechnung der Beiträge
für das Erschwernis durch Abwas-
sereinleitung sind folgende Fakto-
ren maßgebend:
1. Menge und Beschaffenheit des
Schmutzwassers,

2. beim Niederschlagswasser die
Flächengröße der Entwässe-
rungsgebiete,
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3. Entfernung der Einleitungsstel-
le von der Mündung der Nette
in die Niers.

(3) Näheres zu den Vorteilhabenden und
Erschwerern treffen die Veranla-
gungsregeln.

§ 38 Beiträge für den Ausgleich der
Wasserführung in fließenden

Gewässern sowie den Gewässerausbau
(1) Die Beiträge zur Finanzierung der

Aufwendungen des Netteverbandes
für den Ausgleich der Wasserführung
in fließenden Gewässern zweiter Ord-
nung und für den Gewässerausbau (§
3 Abs. 1 Ziff. 1., 2. und 3.) verteilen
sich auf die beitragspflichtigen Mit-
glieder im Verhältnis der eingetrete-
nen oder zu erwartenden Vorteile der
Mitglieder oder von ihnen verursach-
ten oder zu erwartenden Erschwer-
nisse.
Dabei spielen für die Ermittlung des
Beitragsverhältnisses unter anderem
folgende Faktoren eine Rolle:
a) Abflussmenge des Gewässers,
(1) natürlicher Zufluss,
(2) künstlich bewirkter oder ver-
mehrter Zufluss,

b) künstliche Erschwernisse,
c) Gesamtlänge der auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ufer-
strecken,

d) Flächengröße des auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ge-
wässers oder Gewässerteiles so-
wie dem Verhältnis der Einwohner
im Netteverbandsgebiet.

(2) Die Beiträge zur Finanzierung der
Seeentschlammung, die nicht durch
Zuschüsse gedeckt werden, verteilen
sich wie folgt:
a) im Verhältnis der Fläche im Ein-
zugsgebiet, soweit sie zum Ein-
zugsgebiet der Seen gehören,

b) im Verhältnis der Einwohner im
Netteverbandsgebiet, soweit sie
zum Einzugsgebiet der Seen
gehören,

c) im Verhältnis, in dem sie an die
Seen angrenzen.

(3) Der Vorstand kann unabhängige
Sachverständige einsetzen, um Be-
wertungen gemäß den Faktoren nach
Abs. 1 durchzuführen. Bei Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Sach-
verständigen entscheidet der Vor-
stand. 

(4) Bei Ausbaumaßnahmen, die weder
Individualvorteile auslösen, noch In-
dividualerschwernisse erwarten las-
sen, werden die Ausbaukosten im
Verhältnis der Flächengröße der Ge-
meindegebiete im Netteverbandsge-
biet verteilt.

(5) Näheres treffen die Veranlagungsre-
geln.

§ 39 Beiträge für die Seen- und Teich -
entschlammung sowie Regelung der
Wasserstände, des Wasserabflusses

und des Hochwasserschutzes
(1) Die Beiträge zur Finanzierung der

Aufwendungen des Netteverbandes
für die Seen- und Teichentschlam-
mung im Einzugsgebiet sowie die Re-

gelung des Wasserstandes der
Nette seen, des Wasserabflusses und
des Hochwasserschutzes (§ 3 Abs. 1
Ziff. 8.) verteilen sich auf die beitrags-
pflichtigen Mitglieder gemäß den ent-
sprechend anzuwendenden Bestim-
mungen des § 38, soweit es sich
nicht um Maßnahmen der Gewässer-
unterhaltung handelt.

(2) Näheres treffen die Veranlagungsre-
geln.

(3) Vor Beginn von Entschlammungs-
maßnahmen sind die Veranlagungs-
regeln für jede einzelne Baumaßnah-
me vom Verbandsausschuss neu
festzusetzen.

§ 40 Beiträge für Be- und Entwässerung
von Grundstücken und für

Boden verbesserungsmaßnahmen
(§ 30 WVG)

Die Beiträge zur Finanzierung der Aufwen-
dungen des Netteverbandes für die
Durchführung seiner Unternehmen zur
Bewässerung und Entwässerung von
Grundstücken sowie zur Verbesserung
und Erhaltung des Bodens im landwirt-
schaftlichen Kulturzustand (§ 3 Abs. 1 Pkt.
4) verteilen sich auf die beitragspflichtigen
Mitglieder entsprechend den für die ein-
zelnen Grundstücke entstehenden Kos -
ten. Die §§ 36 Abs. 1 und 38 Abs. 4 gelten
entsprechend, der § 36 Abs. 2 findet keine
Anwendung.

§ 41 Beitragsveranlagung, Veranla-
gungsregeln (§ 30 WVG)

(1) Die Veranlagung zu den Beiträgen er-
folgt aufgrund der Satzung in Verbin-
dung mit den vom Vorstand aufzu-
stellenden, vom Verbandsausschuss
zu beschließenden und den Mitglie-
dern bekanntzugebenden Veranla-
gungsregeln, in denen die Einzelhei-
ten des Beitragsverhältnisses und
der Beitragsveranlagung bestimmt
werden. Den Mitgliedern nach § 4
Abs. 2 werden die Veranlagungsre-
geln nach § 50 Abs. 1 bekannt gege-
ben. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind ver-
pflichtet, dem Verband alle für die
Veranlagung erforderlichen Angaben
wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen und den Verband bei örtlich
notwendigen Feststellungen zu un-
terstützen. Insbesondere Verände-
rungen in den Veranlagungsgrundla-
gen sind dem Verband unverzüglich
mitzuteilen. Der Verband ist verpflich-
tet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme an die entsprechenden Ände-
rungen bei der Beitragsveranlagung
vorzunehmen.

(3) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung
besteht nur gegenüber Personen, die
vom Verband durch eine schriftliche
Vollmacht als zur Einholung der Aus-
künfte oder zur Einsicht und Besichti-
gung berechtigt ausgewiesen sind.

(4) Unbeschadet dessen wird der Bei-
trag eines Mitgliedes nach pflicht-
gemäßem Ermessen durch den Vor-
stand geschätzt, wenn
a) das Mitglied die Bestimmung des
Abs. 2 verletzt hat,

b) es dem Verband ohne eigenes
Verschulden nicht möglich ist, den
Beitrag des Mitgliedes zu ermit-
teln.

(5) Etwaige Differenzen zwischen ge-
schätztem und später berechnetem
Beitrag sind bei der nächsten Bei-
tragsveranschlagung auszugleichen.

§ 42 Hebeliste (§ 31 WVG)
(1) Der Vorsteher setzt für jedes Haus-

haltsjahr die Hebeliste fest, versieht
sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und gibt sie jedem beitragspflichtigen
Mitglied gemäß § 50 Abs. 1 bekannt.

(2) In der Hebeliste ist auf die zugrunde
liegenden Satzungsbestimmungen
und Veranlagungsregeln hinzuwei-
sen, aus denen sich das Beitragsver-
hältnis der Mitglieder ergibt. Sie ent-
hält die Beiträge aller beitragspflichti-
gen Mitglieder und die Grundlagen
für ihre Berechnung. Die Beiträge
werden auf volle Deutsche Mark nach
unten abgerundet.

§ 43 Hebung der Beiträge, vorläufige
Beiträge (§§ 31 und 32 WVG)

(1) Aufgrund der festgesetzten und be-
kannt gegebenen Hebeliste zieht der
Vorsteher von jedem beitragspflichti-
gen Mitglied durch Beitragsbescheid
für den ein Hebelistenauszug benutzt
werden kann, den Beitrag ein (He-
bung). Im Beitragsbescheid, der je-
dem beitragspflichtigen Mitglied
gemäß § 50 Abs. 1 bekannt zu geben
ist, sind die Zahlstellen und die Zah-
lungsfristen anzugeben. Er ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung und dem
Hinweis zu versehen, dass Rechtsbe-
helfe die Hebung und damit die
Pflicht zur fristgerechten Beitrags-
zahlung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 Ver-
waltungsgerichtsordnung nicht auf-
schieben.

(2) Die Beiträge sind solange nach der
letzten Hebeliste einzuziehen, bis sie
nach der neuen Hebeliste feststehen.
Differenzen sind bei der nächsten
Einziehung auszugleichen.

(3) Soweit eine Hebung weder nach Abs.
1 noch Abs. 2 möglich ist, kann nöti-
genfalls der Vorstand vor der Ermitt-
lung des Beitragsverhältnisses Geld-
beiträge festsetzen und einziehen.
Diese vorläufigen Beiträge sind so-
weit wie möglich dem Beitragsver-
hältnis, im Übrigen der Billigkeit ent-
sprechend zu bemessen und sobald
wie möglich auszugleichen. Für
Rechtsbehelfe gilt Abs. 1 sinngemäß.

§ 44 Nachtragshebeliste
Fallen Beiträge bei der Einziehung aus
oder verändern sich sonstige Umstände,
die der Hebeliste zugrunde liegen wesent-
lich, so kann dies in einer Nachtragshebe-
liste oder bei der nächsten Beitragsveran-
lagung berücksichtigt werden.

§ 45 Säumnis (§ 240 AO)
Wer seine Beiträge nicht rechtzeitig leis -
tet, kann vom Vorsteher zur Zahlung von
Verzugszinsen und den zusätzlichen Ver-
waltungskosten herangezogen werden.
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Zinsen und Verwaltungskosten sind un-
verzüglich zu entrichten.
Die Höhe des Säumniszuschlages regelt
die Abgabenordnung (AO). Zurzeit beträgt
der Säumniszuschlag eins von Hundert
(1 % je angefangener Monat) der rück-
ständigen, auf hundert DM nach unten ab-
gerundeten, Beitragsschuld. Ein Säumnis-
zuschlag wird bei einer Säumnis bis zu
fünf Tagen nicht erhoben.

§ 46 Zwangsvollstreckung (VwVG NW)
(1) Die auf Gesetz oder Satzung beru-

henden Forderungen des Nettever-
bandes können im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren beigetrieben
werden.

(2) Vollstreckungsbehörde ist die Stadt
bzw. Gemeinde (Stadt- bzw. Gemein-
dekasse), in deren Bereich die Ver-
waltungsvollstreckung durchzuführen
ist. Die Vollstreckungsbehörde kann
den Ersatz ihrer Aufwendungen ver-
langen.

§ 47 Ordnungsgewalt
(1) Der Vorsteher kann auf Gesetz oder

Satzung beruhende Anordnungen
insbesondere zum Schutze des Ver-
bandsunternehmens erlassen.

(2) Der Vorsteher kann Mitglieder und
die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden Grundstücke und Anla-
gen, die gegen Anordnungen nach
Abs. 1 verstoßen, mit Zwangsgeld bis
zu 500,00 DM belegen. Die Anord-
nung gilt nach dem VwVG (Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz) NW.

§ 48 Zustimmung zu Geschäften
(1) Der Netteverband bedarf der Zustim-

mung der Aufsichtsbehörde zu den
folgenden Geschäften:
a) Unentgeltliche Veräußerung von
Vermögensgegenständen,

b) Aufnahme von Krediten, die über
die in § 27 Abs. 3 festgesetzte
Höhe hinausgehen, 

c) Bestellung von Sicherheiten,
d) Übernahme von Bürgschaften und
Verpflichtungen aus Gewährver-
trägen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechts-
geschäften erforderlich, die einem
der in Abs. 1 angegebenen Geschäfte
wirtschaftlich gleichkommen.

§ 49 Aufstellung und Änderung der Sat-
zung (§ 58 WVG)

Neuaufstellung der Satzung und Sat-
zungsänderungen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde. Sie
sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekannt zu machen und treten mit der Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 50 Bekanntmachungen des
Netteverbandes (§ 67 WVG)

(1) Bekanntgaben des Netteverbandes
an die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 er-
folgen durch Zusendung eines ver-
schlossenen einfachen Briefes.
Bekanntgaben an die Mitglieder nach
§ 4 Abs. 2 werden durch Abdruck in

dem Amtsblatt für die Bezirksregie-
rung Düsseldorf veröffentlicht.

(2) Pläne, Karten und andere bekannt zu
machenden Schriftstücke, die sich
zur Versendung nicht eignen, werden
bei der Geschäftsstelle ausgelegt.
Auf die Auslegung wird durch Be-
kanntgabe nach Abs. 1 hingewiesen.

§ 51 Aufsicht
(1) Die Aufsichtsbehörde des Nettever-

bandes ist der Oberkreisdirektor des
Kreises Viersen als untere staatliche
Verwaltungsbehörde.

(2) Obere Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist die Bezirksregierung in
Düsseldorf. 

(3) Oberste Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist das Ministerium für
Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen.

§ 52 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Bekannt -
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung vom 11. Dezember 1981, zuletzt
geändert am 7. Februar 1991 (Amtsblatt
des Kreises Viersen, NR. 5, Seite 33)
außer Kraft.

Artikel 1b

Die Regelungen in Artikel 1a treten rück-
wirkend zum 12. Oktober 1995 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Verbands-
satzung des Netteverbandes vom 11. De-
zember 1981 in der Fassung des Aus-
schussbeschlusses vom 12. Dezember
1990 außer Kraft. 

Artikel 2a (Satzungsänderung durch
Ausschussbeschluss vom 16. Dezember
1998
Die §§ 8 Ziff. 1 und 36 (2) der Nettever-
bandssatzung vom 12. Oktober 1995 in
der Fassung unter Artikel 1a erhalten die
folgende Fassung: 

§ 8 Besondere Pflichten
(§§ 3 - 39 WVG)

1. Die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden und als Weide genutzten
Grundstücke sind verpflichtet, Einfrie-
dungen mindestens 1,0 m von der
oberen Böschungskante des Gewäs-
sers entfernt anzubringen und ord-
nungsgemäß zu unterhalten. Viehträn-
ken, Übergänge und ähnliche Anlagen
sind nach Angabe des Netteverbandes
so anzulegen und zu erhalten, dass sie
das Verbandsunternehmen nicht hem-
men. Einfriedungen von Grundstücken
(z. B. Maschendrahtzäune, Bretterzäu-
ne u. ä.) bis zu einer Gesamthöhe von
1,20 m müssen mindestens 1,00 m,
höhere Einfriedungen müssen je nach
Erfordernis für die Gewässerunterhal-
tung 1,50 m bis 3,00 m von der Bö-
schungsoberkante entfernt sein. Ent-
sprechende Abstände werden vor
Baubeginn der Anlage im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens nach § 99
LWG festgelegt.

§ 36 Beitragsverhältnis (§ 30 WVG) 
(2) Der Mindestbeitrag beträgt unter

Berücksichtigung der erforderlichen
Verwaltungskosten 10,00 DM.

Artikel 2b 

Die Regelungen in Artikel 2a treten rück-
wirkend zum 11. März 1999 in Kraft.
Gleichzeitig treten die in §§ 8 Ziff. 1. und
36 (2) in der bis dahin geltenden Fassung
außer Kraft. 

Artikel 3a (Satzungsänderung durch
Ausschussbeschluss vom 19. Dezember
2001)

Die §§ 11 (2), 18 (1) i), 24 (2), 27 (3), 35 (4),
36 (2), 45, 47 (2) und 51 (1) der Nette -
verbandssatzung vom 12. Oktober 1995
in der Fassung unter Artikel 1a sowie den
Änderungen unter Artikel 2a erhalten die
folgende Fassung: 

§ 11 Wahl des Verbandsausschusses
(§ 49 WVG)

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buch-
staben b) und c) wählen die auf sie
entfallenden Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter in den Ver-
bandsausschuss. Stimmberechtigt
sind die beitragspflichtigen Mitglieder
dieser Mitgliedergruppe. Ein Jahres-
beitrag von 50,00 EURO gewährt
eine Stimme. Darüber hinaus ge-
währen jede vollen 50,00 EURO je
eine weitere Stimme. Soweit die Be-
träge noch nicht feststehen, ist der
vom Vorsteher festgesetzte Betrag
maßgebend. Kein Stimmberechtigter
führt mehr als 2/5 aller Stimmen
dieser Mitgliedergruppe; die über-
schießenden Stimmen fallen ersatz-
los fort.

§ 18 Aufgaben und Geschäfte des
Vorstandes (§§ 51 und 54 WVG)

i) Geschäfte mit einem Wert des Gegen-
standes von mehr als 25.000,00
EURO.

§ 24 Geschäftsführer, Geschäftsstelle,
Dienstkräfte (§ 57 WVG)

(2) Der Geschäftsführer ist an die Be-
schlüsse der Netteverbandsorgane
gebunden und führt die Geschäfte
der laufenden Verwaltung sowie Ge-
schäfte mit einem Wert bis 10.000,00
EURO und die ihm vom Vorsteher
übertragenen Geschäfte aus. Er ist
Vorgesetzter der Dienstkräfte des
Netteverbandes, ausgenommen des
Kassenverwalters.

§ 27 Haushaltsplan (§ 65 WVG)
(3) Der Vorstand stellt den Entwurf des

Haushaltsplanes so rechtzeitig auf,
dass der Verbandsausschuss vor Be-
ginn des Haushaltsjahres über ihn
beschließen kann. Der Vorsteher
zeigt den genehmigten Haushaltsplan
mit Anlagen sowie etwaige Nachträ-
ge der Aufsichtsbehörde an. Er bean-
tragt die aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung hinsichtlich des Gesamt-
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betrages der vorgesehenen Kassen-
kreditaufnahmen, wenn diese ein
Sechstel der Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes überschreiten, so-
wie der Verpflichtungsermächtigun-
gen und des Gesamtbetrages der
vorgesehenen Kreditaufnahmen,
wenn diese 25.000,00 EURO über-
schreiten. 

§ 35 Beiträge (§§ 28 und 29 WVG)
(4) Die Geldbeiträge sind je zur Hälfte bis

zum 1. April und bis zum 1. Oktober
eines jeden Haushaltsjahres zu ent-
richten. Geldbeiträge bis zu einer
Höhe von 250,00 EURO sind in einer
Summe bis zum 1. April zu leisten.

§ 36 Beitragsverhältnis (§ 30 WVG)
(2) Der Mindestbeitrag beträgt unter

Berücksichtigung der erforderlichen
Verwaltungskosten 5,00 EURO. 

§ 45 Säumnis (§ 240 AO)
Wer seine Beiträge nicht rechtzeitig leis -
tet, kann vom Vorsteher zur Zahlung von
Verzugszinsen und den zusätzlichen Ver-
waltungskosten herangezogen werden.
Zinsen und Verwaltungskosten sind un-
verzüglich zu entrichten. Die Höhe des
Säumniszuschlages regelt die Abgaben-
ordnung (AO). Ein Säumniszuschlag wird
bei einer Säumnis bis zu fünf Tagen nicht
erhoben.

§ 47 Ordnungsgewalt
(2) Der Vorsteher kann Mitglieder und

die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden Grundstücke und Anla-
gen, die gegen Anordnungen nach
Abs. 1 verstoßen, mit Zwangsgeld bis
zu 250,00 EURO belegen. Die Anord-
nung gilt nach dem VwVG (Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz) NRW.

§ 51 Aufsicht
(1) Aufsichtsbehörde des Netteverban-

des ist der Landrat des Kreises Vier-
sen als Untere staatliche Verwal-
tungsbehörde.

Artikel 3b

Die Regelungen in Artikel 3 a treten rück-
wirkend zum 21. März 2002 in Kraft.
Gleichzeitig treten die §§ 11 (2), 18 (1) i),
24 (2), 27 (3), 35 (4), 36 (2), 45, 47 (2) und
51 (1) in der bis dahin geltenden Fassung
außer Kraft.

Artikel 4a (Satzungsänderung durch
Ausschussbeschluss vom 17. Dezember
2007)

Die §§ 1 (1), (2) und (3), 2 (1) und (2), 3 (1),
4 (3), 5 (1), (2) und (3), 6 (1) und (3), 7, 8 (1),
(2) und (3), 10, 13, 18 (1), 21 (1) und (2), 23
(2), 25, 27 (3) und (4), 27 a Einfügung, 28,
30, 31 (1), 33 (1) und (2), 34, 35 (1), 36 (1),
(2) und (3), 38 (1), (3), (4) und (5), 39 (1), 41
(3), 42 (2), 48 (1), 51 (2) und (3) der Nette-
verbandssatzung vom 12. Oktober 1995
in der Fassung unter Artikel 1a sowie den
Änderungen unter Artikel 2a und 3a erhal-
ten die folgende Fassung:

§ 1 Name, Sitz, Rechtsgestalt
(§§ 1, 3, 6 WVG)

(1) Der Verband führt den Namen „Nette-
verband”. Er ist ein Wasser- und Bo-
denverband im Sinne des Wasserver-
bandsgesetzes in der zurzeit gelten-
den Fassung. Der Verband dient dem
öffentlichen Interesse und dem Nut-
zen seiner Mitglieder. Er verwaltet
sich im Rahmen der Gesetze selbst.

(2) Der Sitz des Netteverbandes ist in
41334 Nettetal, Hampoel 17, im Kreis
Viersen, Reg.-Bez. Düsseldorf, Land
Nordrhein-Westfalen.

§ 2 Netteverbandsgebiet (§§ 3, 6 WVG)
Das Netteverbandsgebiet umfasst inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland das
natürliche, oberirdische Einzugsgebiet der
Nette (Netteverbandsgebiet). Das Ver-
bandsgebiet ergibt sich aus der dieser
Satzung als Anlage beigefügten Karte.

§ 3 Aufgaben (§ 2 WVG)
(1) Der Netteverband hat in seinem Ver-

bandsgebiet folgende Aufgaben:
1. Ausbau einschl. naturnahem
Rückbau und Unterhaltung von
oberirdischen Gewässern.

2. Bau und Unterhaltung von Anla-
gen in und an oberirdischen Ge-
wässern.

3. Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der Was-
serführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses in oberirdi-
schen Gewässern.

4. Be- und Entwässerung von
Grundstücken, Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen.

5. Abfallentsorgung im Zusammen-
hang mit der Durchführung von
Verbandsaufgaben.

6. Herrichtung, Erhaltung und Pflege
von Flächen, Anlagen und Gewäs-
sern zum Schutz des Naturhaus-
haltes, des Bodens und für die
Landschaftspflege.

7. Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Landwirtschaft und
Wasserwirtschaft sowie Fortent-
wicklung von Gewässer-, Boden-
und Naturschutz.

8. Entschlammung der Seen und
Teiche.

(2) Aufgaben, die nach Abs. 1 dem Ver-
band obliegen, haben die nach gel-
tendem Recht bisher dazu Verpflich-
teten weiter zu erfüllen, bis der Ver-
band sie übernimmt.

(3) Der Netteverband ist berechtigt, im
Auftrage Dritter Anlagen herzustellen,
zu ändern, zu betreiben, zu erhalten
und zu beseitigen, die zur Erfüllung
seiner Aufgaben zwar nicht erforder-
lich aber dienlich sind, oder damit im
Zusammenhang stehen. Die Kosten
trägt der Auftraggeber. Ein Rechtsan-
spruch auf die Durchführung der Ar-
beiten besteht nicht.

§ 4 Mitglieder (§ 4 WVG)
(1) Beitragspflichtige Mitglieder des Net-

teverbandes sind:
a) die Städte und Gemeinden
1. Mönchengladbach

2. Viersen 
3. Schwalmtal
4. Brüggen
5. Nettetal
6. Grefrath
7. Straelen
8. Wachtendonk,
die mit ihren Flächen innerhalb
des Netteverbandsgebietes lie-
gen.

b) die Eigentümer von Grundstücken
und Anlagen, die die Unterhaltung
über die bloße Beteiligung am
natürlichen Abflussvorgang hinaus
erschweren (Erschwerer).

c) die jeweiligen Eigentümer von
Grundstücken und Anlagen, de-
nen unmittelbare oder mittelbare
Vorteile aus der Durchführung der
Netteverbandsaufgaben erwach-
sen oder in Aussicht stehen, oder
die unmittelbare oder mittelbare
Schäden herbeiführen, deren Ver-
meidung, Minderung oder Beseiti-
gung Aufgabe des Netteverban-
des ist (Vorteilhabende).
Zu den Vorteilen gehören auch die
Erleichterung einer Pflicht des Mit-
gliedes sowie die Möglichkeit, die
Maßnahmen des Netteverbandes
wirtschaftlich auszunutzen.

(2) Beitragsfreie Mitglieder sind:
Die Gewässereigentümer und Ufer-
anlieger, soweit sie nicht nach Abs. 1
bereits beitragspflichtige Mitglieder
sind.

(3) Über seine Mitglieder führt der Nette-
verband ein Mitgliederverzeichnis
und hält es auf dem Laufenden. Es
liegt am Sitz des Verbandes (s. § 1
(2)) zur Einsicht aus. 
Das Mitgliederverzeichnis ist nicht
Bestandteil der Satzung.

§ 5 Unternehmen, Plan (§ 5 WVG)
(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben

hat der Netteverband die notwendi-
gen Arbeiten an den Gewässern und
Anlagen vorzunehmen. Dazu gehören
insbesondere:
1. Arbeiten zur Unterhaltung der Ge-
wässer und Anlagen.

2. Arbeiten zur Herstellung, wesentli-
chen - insbesondere naturnahen -
Umgestaltung und Beseitigung
von Gewässern und Anlagen.

3. Bau, Betrieb und Unterhaltung
von Anlagen zum Ausgleich der
Wasserführung.

4. Herstellung oder Übernahme so-
wie Betrieb von Anlagen und Ein-
richtungen zur Be- oder Entwäs-
serung von Grundstücken.

5. Herrichtung, Erhaltung und Pflege
von Grundstücksflächen, Anlagen
und Gewässern, zum Schutz des
Naturhaushaltes, des Bodens und
für die Landschaftspflege.

(2) Das jeweilige Unternehmen des Net-
teverbandes ergibt sich aus einem
Plan des Netteverbandes, der aus
folgenden Unterlagen besteht:
a) Übersichtskarte 
b) Gewässerkarte  
c) Gewässer- und Anlagenverzeichnis  
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(3) Der Netteverband führt die aufgeführ-
ten Unternehmen gem. Abs. 1 Ziff. 2 -
5 durch, sobald er hierzu in der Lage
ist. Auf Durchführung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt haben die Mit-
glieder keinen Anspruch.

(4) Der Plan des Netteverbandes gemäß
Abs. 2 ist nicht Bestandteil der Sat-
zung. 

§ 6 Benutzung der Grundstücke für das
Unternehmen (§ 33 WVG)

(1) Der Netteverband ist berechtigt, die
Aufgaben des Verbandsunterneh-
mens auf den im Netteverbandsge-
biet gelegenen Grundstücken der
dinglichen Mitglieder (Eigentümer
und Erbbauberechtigte der im Mit-
gliederverzeichnis aufgeführten
Grundstücke und Anlagen) durchzu-
führen.
Er darf die Grundstücke der Mitglie-
der betreten und vorbehaltlich nach
anderen Rechtsvorschriften erforder-
lichen Genehmigungen die für das
Unternehmen benötigten Stoffe (Stei-
ne, Erde, Rasen usw.) von diesen
Grundstücken nehmen, soweit sie
land- und forstwirtschaftlich genutzt
werden oder Unland oder Gewässer
sind.

(2) Die Eigentümer der an die Gewässer
angrenzenden Grundstücke haben
den mit der Unterhaltung (Schnei-
dung und Räumung etc.) Beauftrag-
ten den nötigen Zugang über ihre
Grundstücke zu gestatten und das
Ablagern des Schneid- bzw. Räum-
gutes sowie das Einebnen des
Räumgutes im Rahmen der wasser-
rechtlichen Vorschriften zu dulden.

§ 7 Netteverbandsschau
(§§ 44 und 45 WVG)

Der Netteverband führt keine Verbands-
schau durch.

§ 8 Beschränkungen des Grund -
eigentums und besondere Pflichten
der Mitglieder (§ 33 Abs. 2 WVG)

(1) Ufergrundstücke dürfen nur so be-
wirtschaftet werden, dass die Unter-
haltung des Gewässers nicht beein-
trächtigt wird.
Dabei gilt insbesondere:
1. Die Besitzer der zum Nettever-
band gehörenden und als Weide
genutzten Grundstücke sind ver-
pflichtet, Einfriedungen minde-
stens 1,00 m von der Böschungs-
oberkante des Gewässers entfernt
anzubringen und ordnungsgemäß
zu unterhalten. Viehtränken, Über-
gänge und ähnliche Anlagen sind
nach Angabe des Netteverbandes
so anzulegen und zu erhalten,
dass sie das Verbandsunterneh-
men nicht hemmen. Einfriedungen
von Grundstücken (z. B. Maschen-
drahtzäune, Bretterzäune u. a.) mit
einer Gesamthöhe von 1,20 m
müs sen mindestens 1,00 m, höhe-
re Einfriedungen je nach Erforder-
nis für die Gewässerunterhaltung
1,50 m bis 3,00 m von der Bö-
schungsoberkante entfernt sein. 

2. Längs der Netteverbandsgewäs-
ser muss bei Ackergrundstücken
ein Schutzstreifen von mindestens
1,00 m Breite von der Böschungs-
oberkante an unbeackert bleiben.
Die Böschungen und ein Schutz-
streifen von 1,00 m Breite längs
der Verbandsgewässer muss von
Anpflanzungen freigehalten wer-
den. Die Anlieger haben zu dul-
den, dass der Netteverband die
Ufer bepflanzt, soweit dies für die
Unterhaltung erforderlich ist. Die
Erfordernisse des Uferschutzes
sind bei der Nutzung zu beachten.

3. Anpflanzungen sowie die Erstel-
lung baulicher und sonstiger Anla-
gen innerhalb eines Streifens von
3,00 m Breite von der Böschungs-
oberkante des Gewässerufers so-
wie die Errichtung von Übergän-
gen und Einleitungsstellen bedür-
fen der vorherigen Zustimmung
des Netteverbandes.

(2) Verbandsmitglieder, die ihren Pflich-
ten, gem. Abs. 1, Ziff. 1 - 3 nicht
nachkommen, werden zu den erhöh-
ten Kosten der Gewässerunterhal-
tung nach den gültigen Veranla-
gungsregeln herangezogen.

(3) Ausnahmen von den Beschränkun-
gen dieser Vorschrift kann der Nette-
verband in begründeten Einzelfällen
zulassen.

§ 9 Verbandsorgane des
Netteverbandes (§ 46 WVG)

Organe des Netteverbandes sind:
a) der Verbandsausschuss
b) der Vorstand.

§ 10 Zusammensetzung des Verbands-
ausschusses (§ 49 WVG)

(1) Der Verbandsausschuss hat 19 Aus-
schussmitglieder, davon entfallen auf
die Mitglieder
a) nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) Städte
und Gemeinden: 15 Ausschuss -
mitglieder. 
Davon auf die
- Stadt Mönchengladbach:
                                1 Mitglied
- Stadt Viersen:           3 Mitglieder
- Gemeinde Schwalmtal:
                                   2 Mitglieder
- Gemeinde Brüggen:  2 Mitglieder
- Stadt Nettetal:           3 Mitglieder
- Gemeinde Grefrath:  1 Mitglied
- Stadt Straelen           1 Mitglied
- Gemeinde Wachtendonk:
                                   2 Mitglieder
Von diesen Ausschussmitgliedern
sollen bei den Städten Viersen
und Nettetal jeweils 2 Ausschuss -
mitglieder sowie den Gemeinden
Brüggen, Schwalmtal und Wach-
tendonk je 1 Ausschussmitglied
Gewässereigentümer oder Anlie-
ger am Gewässer und im Fall der
Gemeinde Wachtendonk noch zu-
sätzlich im Bereich der Wankumer
Heide ansässig sein.

b) Nach § 4 Abs. 1 Buchst. b) und c)
Erschwerer, Vorteilhabende und
Schädiger

3 Ausschussmitglieder
1 Ausschussmitglied davon wird
vom Niersverband bestellt.

c) Nach § 4 Abs. 2 die Gewässerei-
gentümer und Anlieger 1 Aus-
schussmitglied

(2) Jedes Mitglied hat einen Stellvertre-
ter. Für die Stellvertreter gelten die
Bestimmungen für Ausschussmitglie-
der entsprechend.

(3) Mitgliedschaft und Tätigkeit der Aus-
schussmitglieder und ihrer Stellver-
treter im Verbandsausschuss sind
ehrenamtlich, an die Person gebun-
den und können nicht übertragen
werden.

(4) Die Ausschussmitglieder erhalten ein
Sitzungsgeld (§ 21).

§ 11 Wahl des Verbandsausschusses
(§ 49 WVG)

(1) Jedes Mitglied nach § 4 Abs. 1
Buchst. a) bestellt die Ausschussmit-
glieder und deren Stellvertreter
gemäß § 10 und entsendet sie in den
Verbandsausschuss. Bei der Bestel-
lung der zum Kreis der Gewässerei-
gentümer oder Anlieger am Gewäs-
ser gehörenden Ausschussmitglieder
und des im Bereich der Wankumer
Heide ansässigen Ausschussmitglie-
des haben die für diese Bestellung
zuständigen Mitglieder einen Vor-
schlag und bei Ablehnung Ersatzvor-
schläge des zuständigen Ortsland-
wirtes einzuholen.

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buch-
staben b) und c) wählen die auf sie
entfallenden Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter in den Ver-
bandsausschuss. Stimmberechtigt
sind die beitragspflichtigen Mitglieder
dieser Mitgliedergruppe. Ein Jahres-
beitrag von 50,00 € gewährt eine
Stimme. Darüber hinaus gewähren
jede vollen 50,00 € je eine weitere
Stimme. Soweit die Beträge noch
nicht feststehen, ist der vom Vorste-
her festgesetzte Betrag maßgebend.
Kein Stimmberechtigter führt mehr
als 2/5 aller Stimmen dieser Mitglie-
dergruppe; die überschießenden
Stimmen fallen ersatzlos fort.

(3) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 (Ge-
wässereigentümer und Uferanlieger)
wählen das auf sie entfallende Aus-
schussmitglied. Für eine Uferlänge
von 200 m am Gewässer wird jeweils
eine Stimme gewährt.

(4) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 b) und
c) sowie Abs. 2 können sich zu
Stimmgruppen zusammenschließen.

(5) Der Vorsteher führt die Stimmen in ei-
ner Stimmliste und hält sie auf dem
Laufenden. Die Stimmliste liegt in der
Geschäftsstelle zur Einsichtnahme
aus.

(6) Der Vorsteher lädt die stimmberech-
tigten Mitglieder mit mindestens
zweiwöchiger Frist gemäß § 50 Abs.
1 „Bekanntmachungen des Nettever-
bandes" zur Wahl des Verbandsaus-
schusses ein.
Der Vorsteher oder sein Bevollmäch-
tigter leitet die Wahl. Gewählt ist, wer
in geheimer Wahl die Mehrheit der
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abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das vom Vorsteher oder seines
Bevollmächtigten zu ziehende Los.

(7) Über die Wahl ist eine Niederschrift
zu fertigen, die der Vorsteher sowie
ein von der Versammlung zu bestim-
mendes Mitglied unterzeichnen. Der
Vorsteher teilt der Aufsichtsbehörde
das Wahlergebnis unter Übersen-
dung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift unverzüglich mit.

§ 12 Amtszeit des
Verbandsausschusses (§ 49 WVG)

(1) Die Amtszeit der Verbandsausschus-
smitglieder und ihrer Stellvertreter
beträgt acht Jahre. Das Amt endet
am 31.03., zum ersten Mal am
31.03.1997.
Der ausscheidende Verbandsaus-
schuss bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur
Neubestellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Verbandsausschussmitglieder und
Stellvertreter, die aufgrund der Inha-
berschaft eines Amts, einer Funktion,
eines Mandats oder einer beruflichen
Stellung bei einem Mitglied bestellt
oder zur Wahl gestellt wurden, schei-
den aus, sobald ihre Tätigkeit in die-
ser Eigenschaft endet. Sie haben die-
se Beendigung und deren Zeitpunkt
unverzüglich dem Vorsteher mitzutei-
len. Bei Einverständnis der Stelle, die
sie bestellt oder zur Wahl gestellt hat,
sowie unter der Voraussetzung ihrer
eigenen Zustimmung bleiben sie bis
zur nächsten Neuwahl des Verbands-
ausschusses im Amt. Wiederbestel-
lung und Wiederwahl sind zulässig.

(3) Bei Ausscheiden eines Ausschuss -
mitgliedes der Mitgliedsgruppen
gem. § 4 Abs. 1 b), c) und Abs. 2
rückt der bisherige Stellvertreter als
Ausschussmitglied nach. Neuer Stell-
vertreter wird derjenige, der bei der
letzten Wahl der Ausschussmitglieder
den nächsthöheren Stimmenanteil er-
halten hat.

§ 13 Aufgaben desVerbandsausschus-
ses (§§ 47 und 49 WVG)

Der Verbandsausschuss hat nachstehen-
de Aufgaben und beschließt über folgen-
des:

a) Wahl (§ 16) und Abberufung der Vor-
standsmitglieder und ihrer Stellvertre-
ter (§ 53 Abs. 2 WVG),

b) Wahl und Abberufung des Vorstehers
und des stellvertretenden Vorstehers
(§ 23 Abs. 5),

c) Festsetzung des Haushaltsplanes bzw.
Wirtschaftsplanes und seiner Nachträ-
ge (§§ 27, 27a),

d) Erlass einer Haushalts-, Kassen- und
Rechnungsordnung (§ 32),

e) Veranlagungsregeln (§ 41),
f) Bestellen der Prüfstelle (§ 33), 
g) Entlastung des Vorstandes (§ 34),
h) Festsetzung von allgemeinen
Grundsätzen für Dienst- und Anstel-
lungsverhältnisse und von Entschädi-

gungen und Sitzungsgeldern für die 
Mitglieder der Verbandsorgane (§ 10
Abs. 4 und § 21 Abs. 1),

i) Zustimmung zu Verträgen zwischen
dem Netteverband und Mitgliedern der
Verbandsorgane sowie deren Stellver-
tretern (§ 22 Abs. 3),

j) Änderung der Verbandsaufgaben (§ 3),
des Unternehmens und Plans (§ 5) so-
wie über die Grundsätze der Verbands-
arbeit,

k) Aufstellung und Änderung der Satzung
(§ 49),

l) Bestellen des Geschäftsführers (§ 57
WVG) und Einrichtung der Geschäfts-
stelle (§ 24),

m) den Stellenplan (§ 27 Abs. 1, § 27a
Abs. 2 und 3), 

n) Ausdehnung, Umgestaltung und Auflö-
sung des Netteverbandes.

§ 14 Sitzungen des
Verbands ausschusses, Beschließen

im Verbandsausschuss 
(§§ 50 und 47 Abs. 2 WVG)

(1) Der Vorsteher lädt den Verbandsaus-
schuss nach Bedarf, mindestens ein-
mal jährlich, mit mindestens zwei-
wöchiger Frist gemäß § 50 Abs. 1 zur
Sitzung ein und teilt gleichzeitig die
Tagesordnung mit. Er hat den Ver-
bandsausschuss einzuberufen, wenn
der Vorstand dies beschließt oder
mindestens vier Ausschussmitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes verlangen. In
dringenden Fällen bedarf es keiner
Frist; dies ist in der Ladung auszu-
sprechen und zu begründen. Der Vor-
steher lädt gleichzeitig die Vorstands-
mitglieder, die Aufsichtsbehörde und
die Landwirtschaftskammer als Fach-
behörde ein.

(2) Der Vorsteher leitet die Sitzung des
Verbandsausschusses. Er hat kein
Stimmrecht. Bei seiner Verhinderung
tritt der stellvertretende Vorsteher,
bei dessen Verhinderung das an Le-
bensjahren älteste Vorstandsmitglied
an seine Stelle.

(3) Der Verbandsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn alle Ausschuss -
mitglieder ordnungsgemäß eingela-
den und mindestens zehn
Ausschuss mitglieder oder deren
Stellvertreter (§ 10 Abs. 2) anwesend
sind. Er bildet seinen Willen mit der
Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmenthaltungen zählen
bei der Feststellung der Mehrheit
nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt. Jedes Aus-
schussmitglied hat eine Stimme. Be-
schlüsse über die Satzung bedürfen
der Mehrheit von zwei Drittel aller an-
wesenden Ausschussmitglieder.
Beschlüsse zur Auflösung des Nette-
verbandes bedürfen der Mehrheit von
zwei Drittel aller Ausschussmitglie-
der.

(4) Der Verbandsausschuss ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Stimmen beschlussfähig, wenn
er infolge Beschlussunfähigkeit we-

gen der gleichen Angelegenheit zum
zweiten Mal gemäß Abs. 1 eingela-
den hat und in der Einladung hierauf
hingewiesen und mitgeteilt ist, dass
ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Ausschussmitglieder be-
schlossen wird.

(5) Die Tagesordnung kann vor Beginn
der Sitzung durch einstimmigen Be-
schluss des Verbandsausschusses
erweitert werden.

(6) Ist ein Ausschussmitglied verhindert,
an der Sitzung teilzunehmen, so teilt
es dieses unverzüglich der Ge-
schäftsstelle des Netteverbandes
und seinem Stellvertreter mit, der so-
dann auch ohne besondere Einla-
dung anstelle des Verhinderten an
der Sitzung mit Stimmrecht teil-
nimmt.

(7) Über die Sitzung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die vom Vorsteher,
vom Geschäftsführer und von einem
Ausschussmitglied zu unterzeichnen
ist. 
Die Niederschrift muss mindestens
alle Beschlüsse und wesentlichen
Beratungselemente enthalten. 

§ 15 Zusammensetzung des Vorstandes
(§§ 52 und 53 WVG)

(1) Der Vorstand besteht aus 7 Vor-
standsmitgliedern; davon entfallen
auf 
a) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. a) (Städte und Ge-
meinden) 5 Vorstandsmitglieder,
von denen 2 Gewässereigentümer
oder Anlieger an Gewässern sein
sollen;

b) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. b) und c) (Er-
schwerer, Vorteilhabende, Schä-
diger) 1 Vorstandsmitglied;

c) die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Ge-
wässereigentümer und Anlieger, 1
Vorstandsmitglied.

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat einen
Stellvertreter, der der gleichen Mit-
gliedergruppe wie das von ihm zu
vertretende Vorstandsmitglied an-
gehören muss.

(3) § 10 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 16 Wahl des Vorstandes, Vorstehers
und stellvertretenden Vorstehers

(§§ 52 und 53 WVG)
(1) Die Vorstandsmitglieder und ihre

Stellvertreter werden im Verbands-
ausschuss von jeweils derjenigen
Gruppe gewählt, zu der sie gemäß
§ 15 Abs. 1 und 2 gehören. Der Ver-
bandsausschuss wählt sodann aus
dem Kreis aller Vorstandsmitglieder
den Vorsteher und den stellvertreten-
den Vorsteher. Der bisherige Ver-
bandsvorstand bleibt über die ge-
setzliche Wahlperiode bis zur Neube-
stellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Die Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter können nicht zugleich
Mitglieder des Verbandsausschusses
sein.

(3) § 11 Abs. 7 gilt entsprechend.
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§ 17 Amtszeit des Vorstandes,
Vorstehers und stellvertretenden

Vorstehers (§ 53 WVG)
(1) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder

und ihrer Stellvertreter beträgt acht
Jahre. Das Amt endet jeweils am
31.03., zum ersten Mal am
31.03.1997.
Der ausscheidende Verbandsvor-
stand bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur
Neubestellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Vorstandsmitglieder und ihre Stell-
vertreter, die aufgrund der Inhaber-
schaft eines Amts, einer Funktion, ei-
nes Mandats oder einer beruflichen
Stellung bei einem Mitglied zur Wahl
gestellt wurden, scheiden aus, so-
bald ihre Tätigkeit in dieser Eigen-
schaft endet. Sie haben diese Been-
digung und deren Zeitpunkt unver-
züglich dem Vorsteher unter Beach-
tung der in Abs. 3 S. 3 getroffenen
Regelung schriftlich mitzuteilen.

(3) Für Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter, die vor Ablauf der
Amtszeit ausscheiden, wählt der Ver-
bandsausschuss für den Rest der
Amtszeit Ersatz in seiner nächsten
Sitzung. Entsprechendes gilt für das
vorzeitige Ausscheiden des Vorste-
hers und des stellvertretenden Vor-
stehers. Bis zur Wahl des Ersatzes
bleiben die Ausscheidenden im Amt.

§ 18 Aufgaben und Geschäfte
des Vorstandes (§§ 51 und 54 WVG)

(1) Dem Vorstand obliegen die ihm durch
das Wasserverbandsgesetz und die-
se Satzung zugewiesenen Geschäfte.
Er bereitet die Beschlüsse des Ver-
bandsausschusses vor und ist an
dessen Beschlüsse gebunden. Der
Vorstand beschließt über folgendes:
a) Aufstellung des Haushaltsplanes
bzw. Wirtschaftsplanes und seiner
Nachträge (§ 27 Abs. 3, § 27a),

b) Entwurf einer Haushalts-, Kassen-
und Rechnungsordnung (§ 32),

c) Aufstellung der Veranlagungsre-
geln (§ 41),

d) Vorschläge für die Änderung der
Verbandsaufgabe (§ 3),

e) Vorschläge für die Aufstellung und
Änderung der Satzung (§ 49),

f) Vorschläge für die Änderung des
Unternehmens (§ 5),

g) Aufstellen von Einzelplänen zur
Durchführung der Verbandsaufga-
ben (§ 5 Abs. 2 und 3),

h) Aufnahme von Krediten (§ 30),
i) Geschäfte mit einem Wert des
Gegenstandes von mehr als
25.000,00 €,

j) Aufstellung der Jahresrechnung
und Weitergabe an die Prüfstelle
(§ 33),

k) Widersprüche gegen die Beitrags-
veranlagung (§§ 35 bis 44),

l) Aufstellen des Stellenplanes (§ 27
Abs. 1, § 27a Abs. 2 und 3),

m) Vorschläge zur Bildung von Rück-
lagen (§ 31),

n) Festsetzung vorläufiger Beiträge
(§ 43 Abs. 3),

o) Geschäftsordnung für Vorsteher
und Geschäftsstelle (§§ 23 und
24),

p) Ausnahmen von den Beschrän-
kungen nach § 8 Abs. 1.

(2) Der Vorstand kann zu seiner Bera-
tung Ausschüsse bilden, denen auch
Personen angehören können, die we-
der zu den Mitgliedern noch zu den
Verbandsorganen gehören. Diese
Ausschüsse haben ausschließlich be-
ratende Funktion.

§ 19 Sitzung des Vorstandes
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorsteher ist der Vorsitzende des
Vorstandes. Er lädt den Verbandsvor-
stand mindestens einmal im Jahr mit
mindestens zweiwöchiger Frist unter
Übersendung der Tagesordnung
gemäß § 50 Abs. 1 zur Sitzung ein. In
dringenden Fällen bedarf es keiner
Frist, dies ist in der Ladung anzu-
sprechen und zu begründen. Der Vor-
steher lädt gleichzeitig die Aufsichts-
behörde ein.

(2) Ist ein Vorstandsmitglied verhindert,
an den Sitzungen teilzunehmen, so
teilt es dies unverzüglich der Ge-
schäftsstelle des Netteverbandes
und seinem Stellvertreter mit, der so-
dann auch ohne besondere Einla-
dung anstelle des Verhinderten an
der Sitzung mit Stimmrecht teil-
nimmt.

(3) Der Vorstand muss einberufen wer-
den, wenn zwei Vorstandsmitglieder
dies unter Angabe des Beratungsge-
genstandes schriftlich beim Vorste-
her beantragen.

(4) Zu den Sitzungen können auch bei
Anwesenheit der Vorstandsmitglieder
deren Stellvertreter aus informatori-
schen Gründen eingeladen werden,
haben dann aber kein Stimmrecht.
Ebenso können die in § 18 Abs. 2 be-
zeichneten Personen sowie andere
Auskunftspersonen oder Sachver-
ständige zu den Sitzungen eingela-
den werden. 

§ 20 Beschließen im Vorstand
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn alle Vorstandsmitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen und
mindes tens vier Vorstandsmitglieder
oder deren Stellvertreter anwesend
sind.

(2) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
(3) Der Vorstand bildet seinen Willen mit

der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. Stimmenthaltungen
zählen bei der Feststellung der Mehr-
heit nicht mit. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt. Jedes
Vorstandsmitglied führt eine Stimme.

(4) Über jede Vorstandssitzung ist eine
Niederschrift zu fertigen, die vom
Vorsteher und von einem weiteren
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen
ist.

(5) In dringenden Fällen kommt ein Vor-
standsbeschluss auch zustande,
wenn alle schriftlich abgestimmt ha-

ben und die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen sich für den Beschluss
ausgesprochen hat.

§ 21 Entschädigung der Ausschuss-
und Vorstandsmitglieder sowie der

sonstigen Beauftragten bei Sitzungen
und Terminen für den Netteverband

(§ 52 Abs. 3 WVG)
Die Ausschuss- und Vorstandsmitglieder,
sowie deren Stellvertreter, der Vorsteher,
der stellvertretende Vorsteher und sonsti-
gen Beauftragten, die an Sitzungen teil-
nehmen, erhalten für jede Sitzung und je-
den wahrzunehmenden Termin für den
Netteverband ein Sitzungsgeld. Satz 1 gilt
auch für Sitzungen nach § 25.

§ 22 Vertretung des Netteverbandes
(§ 55 WVG)

(1) Der Vorsteher vertritt den Nettever-
band gerichtlich und außergericht-
lich, auch in Geschäften, über die der
Verbandsausschuss oder der Vor-
stand beschließt. Als Ausweis dient
ihm eine Bescheinigung der Auf-
sichtsbehörde.

(2) Verpflichtende Erklärungen des Net-
teverbandes bedürfen der Schriftform
und sind vom Vorsteher, bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsteher, und von einem weiteren
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
Dies gilt nicht für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung, die der Ge-
schäftsstelle zur selbständigen Erle-
digung übertragen sind, soweit sich
die Verbandsgremien im Einzelfall
nicht einen bestimmten Kreis von Ge-
schäften vorbehalten haben.

(3) Soweit die Satzung nichts ande -
res bestimmt, bedürfen Geschäfte
zwischen dem Netteverband und
einem Mitglied der Verbandsorgane
oder seinem Stellvertreter sowie
Angehörigen der Geschäftsstelle der
Zustimmung des Verbandsausschus-
ses.

§ 23 Vorsteher (§ 52 WVG)
(1) Der Vorsteher ist an die Beschlüsse

des Verbandsausschusses und des
Vorstandes gebunden. Er führt den
Vorsitz bei der Wahl des Verbands-
ausschusses. Er ist Dienstvorgesetz-
ter des Geschäftsführers und des
Kassenverwalters. Ihm obliegen mit
Ausnahme der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung alle Geschäfte des
Netteverbandes, die nicht nach WVG,
Satzung oder Geschäftsordnung den
Verbandsorganen oder der Ge-
schäftsstelle zugewiesen sind. 

Vor Abschluss von Notarverträgen
unterrichtet der Vorsteher den Vor-
stand über Erwerb und Belastung
von Grundstücken. Bei Grundstücks-
käufen, die im Rahmen der laufenden
Verwaltung kurzfristig erfolgen müs-
sen, ist eine nachträgliche Unterrich-
tung des Vorstandes vorzunehmen.

(2) Im Einzelnen obliegen dem Vorsteher
die folgenden Geschäfte:
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a) Zustimmung zum Beitritt in Verei-
nen, Verbänden und anderen Or-
ganisationen,

b) Führung und Bekanntgabe der
Stimmliste (§ 11 Abs. 5),

c) Einberufung und Leitung der Sit-
zungen von Verbandsausschuss
und Vorstand (§§ 14 und 19),

d) Mitunterzeichnung der Nieder-
schriften über die Sitzungen von
Verbandsausschuss und Vorstand
(§§ 14 Abs. 7 und 20 Abs. 4),

e) Bestätigung bei vorzeitigem Aus-
scheiden von Vorstandsmitglie-
dern (§ 17 Abs. 2),

f) Vertretung des Netteverbandes
sowie Mitunterzeichnung von Ver-
pflichtungserklärungen (§ 22),

g) Ein- und Höhergruppierung
gemäß dem Stellenplan und sons -
tige Entschädigungen an Dienst-
kräfte,

h) Anzeige an die Aufsichtsbehörde
über die Wahl des Verbandsaus-
schusses und des Vorstandes (§§
11 Abs. 7 und 16 Abs. 3),

i) Antrag an die Aufsichtsbehörde
zur Genehmigung von Geschäften
(§ 48),

j) Anordnen über- und außerplan-
mäßiger Ausgaben (§ 28),

k) Vorlage der geprüften Jahresrech-
nung mit dem Prüfbericht an den
Verbandsausschuss (§ 34),

l) Festsetzung und Bekanntgabe der
Hebeliste (§§ 42 und 43),

m) Einziehung der Beiträge (§§ 43 bis
46).

(3) In dringenden Fällen, die keinen Auf-
schub dulden, kann der Vorsteher zur
Abwendung drohender Gefahren und
zur Vermeidung von Schäden zu Las -
ten des Netteverbandes auch solche
Geschäfte tätigen, die eine
Beschluss fassung durch ein Ver-
bandsorgan voraussetzen. Er hat den
Vorstand von solchen Maßnahmen
unverzüglich zu unterrichten. Das zu-
ständige Verbandsorgan kann die
Dringlichkeitsentscheidung des Vor-
stehers aufheben, sofern nicht schon
entstandene Rechte Dritter entge-
genstehen.

(4) Bei Verhinderung des Vorstehers tritt
der stellvertretende Vorsteher an sei-
ne Stelle.

(5) Der Antrag zur Abberufung des Vor-
stehers und des stellvertretenden
Vorstehers kann nur mit Zweidrittel-
mehrheit gestellt werden. Die Abbe-
rufung ist nur mit Zweidrittelmehrheit
der gesetzlichen Zahl der Verbands-
ausschussmitglieder möglich (§ 13
b). 

§ 24 Geschäftsführer, Geschäftsstelle,
Dienstkräfte (§ 57 WVG)

(1) Der Netteverband hat einen haupt-
amtlichen Geschäftsführer und, so-
weit es die Netteverbandsaufgaben
erfordern, weitere Dienstkräfte.

(2) Der Geschäftsführer ist an die Be-
schlüsse der Netteverbandsorgane
gebunden und führt die Geschäfte
der laufenden Verwaltung sowie Ge-

schäfte mit einem Wert bis 10.000,00
€ und die ihm vom Vorsteher über-
tragenen Geschäfte aus. Er ist Vorge-
setzter der Dienstkräfte des Nettever-
bandes, ausgenommen des Kassen-
verwalters.

(3) Der Geschäftsführer nimmt an den
Sitzungen der Netteverbandsorgane
teil. Auf sein Verlangen ist ihm jeder-
zeit das Wort zu erteilen.

(4) Die Einzelheiten über die Geschäfts-
verteilung sowie die Wahrnehmung
und den Ablauf der Geschäfte des
Netteverbandes werden, soweit sich
dies nicht aus der Satzung ergibt,
vom Vorstand durch eine Geschäfts-
ordnung geregelt (§ 18 Abs. 1
Buchst. o)).

§ 25 Sitzungen des Geschäftsführers
mit dem Vorsteher 

Der Geschäftsführer unterrichtet den Vor-
steher grundsätzlich einmal wöchentlich
und im Übrigen bei Bedarf über alle wich-
tigen Angelegenheiten. Über die Sitzun-
gen des Geschäftsführers mit dem Vor-
steher ist jeweils eine Niederschrift zu fer-
tigen.

§ 26 Haushaltsjahr (§ 65 WVG)
Haushaltsjahr (Rechnungsjahr) ist das Ka-
lenderjahr.

§ 27 Haushaltsplan (§ 65 WVG)
(1) Der Verbandsausschuss setzt für alle

zu erwartenden Einnahmen und vor-
aussichtlich zu leistenden Ausgaben
alljährlich für jedes Haushaltsjahr den
Haushaltsplan (Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt) sowie nach Be-
darf Nachträge dazu fest und be-
schließt über den Rahmen der Kas-
senkredite. Dem Haushaltsplan sind
der Stellenplan, der Zins- und Til-
gungsplan für aufgenommene Darle-
hen, der Nachweis der Rücklagen
und die Vermögensübersicht beizufü-
gen.

(2) Die Ausgaben, die nicht aus den Ein-
nahmen des Verwaltungshaushaltes,
insbesondere den Beiträgen der Mit-
glieder, sondern aus dem Vermögen,
aus Darlehn oder aus nicht regel-
mäßig wiederkehrenden Mitteln be-
stritten werden sollen, sind im Ver-
mögenshaushalt zu veranschlagen.

(3) Der Vorstand stellt den Entwurf des
Haushaltsplanes so rechtzeitig auf,
dass der Verbandsausschuss vor Be-
ginn des Haushaltsjahres über ihn
beschließen kann. Der Vorsteher
zeigt den beschlossenen Haushalts-
plan mit Anlagen sowie etwaige
Nachträge der Aufsichtsbehörde an.

(4) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn
des Haushaltsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Haushaltsansätze
des Vorjahres vorläufig weiter, soweit
sie zur Durchführung der unabding-
baren Aufgaben notwendig sind. Des
Weiteren dürfen Investitionsleistun-
gen, für die im Haushaltsplan des
Vorjahres Finanzpositionen oder Ver-
pflichtungsermächtigungen vorgese-
hen waren, fortgesetzt werden. Rei-
chen diese Finanzmittel für die not-

wendigen Investitionsmaßnahmen
nicht aus, so darf der Verband mit
Genehmigung der Aufsichtsbehörde
Kredite für Investitionen bis zu einem
Viertel des Gesamtbetrages der in
der Haushaltssatzung des Vorjahres
festgesetzten Kredite aufnehmen.
Dieser festgelegte Kreditrahmen
kann mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde überschritten werden,
wenn ansonsten der Verband seinen
rechtlichen Verpflichtungen nicht
nachkommen kann. Die Beiträge sind
nach der Hebeliste des Vorjahres vor-
behaltlich einer späteren Verrech-
nung zu zahlen.

§ 27a Wirtschaftsplan
(1) Der Verband führt anstelle des Wirt-

schaftens nach einem Haushaltsplan
gemäß § 8 des Gesetzes zur Aus-
führung des Gesetzes über Wasser-
und Bodenverbände (NRW AG WVG)
vom 07. März 1995 (GV. NRW. 1995,
S. 248) ein kaufmännisches Rech-
nungswesen ab dem 01.01.2008 ein.

(2) Der Verbandsausschuss stellt für je-
des Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag
der Kassenkredite; der Wirtschafts-
plan muss in Einnahmen und Ausga-
ben ausgeglichen sein. Wirtschafts-
jahr ist das Kalenderjahr. § 27  Abs. 3
und 4 gelten entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und
dem Stellenplan. Dem Wirtschafts-
plan sind als Anlagen der Nachweis
der Rücklagen und der Finanzplan
beizufügen. Der Finanzplan muss in
Einnahmen und Ausgaben ausgegli-
chen sein. § 14 (1) und §§ 15 bis 18
der Eigenbetriebsverordnung -Eig-
VO- (GV. NRW. 2004, S. 644) gelten
entsprechend.

(4) Für die Buchführung des Verbandes,
die Kostenrechnung, den Jahresab-
schluss, die Bilanz, die Gewinn- und
die Verlustrechnung, den Lagebericht
und die Rechenschaft sind die §§ 19,
21, 22 Abs. 1, 23 und 24 der Eigen-
betriebsverordnung entsprechend
anzuwenden. 

(5) Der vom Verbandsausschuss festge-
stellte Wirtschaftsplan ist mit seinen
Anlagen unverzüglich der Aufsichts-
behörde anzuzeigen.

(6) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich
zu ändern, wenn
1. das Jahresergebnis sich gegenü-
ber dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und die Ver-
schlechterung eine Änderung des
Vermögensplanes bedingt oder

2. höhere Kredite erforderlich wer-
den oder

3. im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder

4. eine Vermehrung oder Hebung der
im Stellenplan vorgesehenen Stel-
len erforderlich wird, es sei denn,
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es handelt sich um eine vorüber-
gehende Einstellung von Aushilfs-
kräften.

(7) Änderungen des Wirtschaftsplanes
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen.

§ 28 Über- und außerplanmäßige
Ausgaben (§ 65 WVG)

Der Vorsteher darf Ausgaben, für deren
Deckung im Haushaltsplan bzw. Wirt-
schaftsplan keine Mittel vorgesehen sind,
nur leisten, wenn der Netteverband zur
Zahlung verpflichtet ist oder ein Aufschub
erhebliche Nachteile mit sich bringen wür-
de. Der Vorsteher darf Anordnungen,
durch die Verbindlichkeiten des Nettever-
bandes entstehen können und für die aus-
reichende Mittel im Haushaltsplan bzw.
Wirtschaftsplan nicht vorgesehen sind,
nur bei unabweisbarer Notwendigkeit tref-
fen. Die Entscheidungen des Vorstehers
sind dem Verbandsausschuss in seiner
nächsten Sitzung mit einem Deckungsvor-
schlag zur Genehmigung vorzulegen.

§ 29 Verwendung der Einnahmen
(§ 65 WVG)

Einnahmen des Netteverbandes sind zur
Deckung seiner Ausgaben zu verwenden.

§ 30 Kredite (§ 65 WVG)
Der Netteverband darf Kredite nur zur
Deckung eines unabweisbaren Bedarfs
aufnehmen. Der Haushaltsplan bzw. Wirt-
schaftsplan bestimmt, zur Deckung wel-
cher Ausgaben und bis zu welcher Höhe
Kredite aufgenommen werden dürfen.

§ 31 Rücklagen
(1) Der Netteverband hat eine Rücklage

für die Gewässerunterhaltung zu bil-
den. Die Höhe der Rücklage wird je-
weils in der Anlage zum Haushalts-
plan bzw. Wirtschaftsplan vom Ver-
bandsausschuss festgesetzt.

(2) Der Netteverband kann weitere
Rücklagen bilden.

§ 32 Haushalts-, Kassen- und
Rechnungsordnung (§ 65 WVG)

Der Verbandsausschuss kann eine Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsordnung
erlassen, die der Vorstand aufstellt.

§ 33 Prüfung der Jahresrechnung
(§ 65 WVG)

(1) Der Vorstand stellt die Rechnung
über alle Einnahmen und Ausgaben
des Rechnungsjahres gemäß dem
Haushaltsplan bzw. Wirtschaftsplan
auf und gibt sie im ersten Halbjahr
des folgenden Jahres mit allen Unter-
lagen zum Prüfen an die vom Ver-
bandsausschuss bestellte Prüfstelle
(§ 13 Buchst. f).

(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob
a) nach der Rechnung der Haus-
haltsplan bzw. Wirtschaftsplan
befolgt ist,

b) die einzelnen Einnahme- und Aus-
gabebeträge der Rechnung ord-
nungsgemäß, insbesondere durch
Belege, nachgewiesen sind,

c) die Rechnungsbeträge mit der
Satzung, dem WVG und den

sons tigen Vorschriften im Einklang
stehen.

(3) Die Prüfstelle übergibt ihren Prüf -
bericht über die Geschäftsstelle dem
Netteverband.

§ 34 Entlastung
Der Vorsteher legt dem Verbandsaus-
schuss die geprüfte Jahresrechnung mit
dem Prüfbericht vor, indem er den Prüf -
bericht dem Verbandsausschuss vorträgt.
Der Verbandsausschuss beschließt über
die Entlastung des Vorstands.

§ 35 Beiträge (§§ 28 und 29 WVG)
(1) Die Mitglieder haben dem Nettever-

band die Beiträge zu leisten, die zur
Erfüllung seiner Aufgaben, seiner
Verbindlichkeiten und zu einer or-
dentlichen Haushaltsführung notwen-
dig sind.

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistun-
gen. 

(3) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt
zur Leistung der bis zum Ende des
Jahres seines Ausscheidens festge-
setzten Beiträge verpflichtet. 

(4) Die Geldbeiträge sind je zur Hälfte bis
zum 1. April und bis zum 1. Oktober
eines jeden Haushaltsjahres zu ent-
richten. Geldbeiträge bis zu einer
Höhe von 250,00 € sind in einer
Summe bis zum 1. April zu leisten.

(5) Die Beiträge sind öffentliche Lasten
(Abgaben).

§ 36 Beitragsverhältnis (§ 30 WVG)
(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die

beitragspflichtigen Mitglieder im Ver-
hältnis der Vorteile, die sie von der
Durchführung der Aufgabe des Net-
teverbandes haben oder die ihnen in
Aussicht stehen, und der Lasten, die
der Netteverband auf sich nimmt, um
den von den Mitgliedern ausgehen-
den oder zu erwartenden schädigen-
den Einwirkungen zu begegnen oder
um ihnen Leistungen abzunehmen.
Vorteile sind auch die Erleichterung
einer Pflicht des Mitgliedes und die
Möglichkeit, die Maßnahmen des
Netteverbandes zweckmäßig oder
wirtschaftlich auszunutzen. Die Be-
seitigung eines nach den gesetzli-
chen Vorschriften unzulässigen Zu-
standes darf den bisher Geschädig-
ten nicht als Vorteil angerechnet wer-
den.

(2) Die Beiträge sind getrennt in entspre-
chenden Beitragsabteilungen (nach
Abs. 2 Buchst. a) bis e)) zu erheben: 
a) Gewässerunterhaltung, § 3 Abs. 1
Ziff. 1. und 2. 

b) Gewässerausbau, § 3 Abs. 1 Ziff.
1. und 2.

c) Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der Was-
serführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses, § 3 Abs. 1,
Ziff. 2. und 3.

d) Be- und Entwässerung, Boden-
verbesserungsmaßnahmen, § 3
Abs. 1 Ziff. 4. 

e) Entschlammung der Seen und
Teiche, § 3 Abs. 1 Ziff. 8.

§ 37 Beiträge für die
Gewässerunterhaltung

(1) Zu den Beiträgen für die Aufwendun-
gen des Netteverbandes zur Gewäs-
serunterhaltung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 1.
und 2.) werden zunächst die Mitglie-
der nach § 4 Abs. 1 Buchst. b) und c),
(Vorteilhabende und Erschwerer) und
danach für die verbleibenden, nicht
durch Finanzierungshilfen gedeckten
Kosten die Mitglieder nach § 4 Abs. 1
Buchst. a) im Verhältnis der Flächen-
größe der Gemeindegebiete im Net-
teverbandsgebiet (im Verhältnis 1:12,
unbebaute zu bebauten Flächen) ver-
anlagt.

(2) Vorteilhabende und Erschwerer im
Sinne dieser Bestimmungen sind Ei-
gentümer von Grundstücken und An-
lagen gemäß § 99 LWG sowie Einlei-
ter von Niederschlagswasser, geklär-
tem Abwasser und Grundwasser.
Hinzu kommen Erschwernisse durch
Mauern, Zäune, Einleitungsbauwer-
ke, Durchlässe, Brücken, Rohrleitun-
gen im Querschnitt des Gewässers
sowie Erosionen im Vorfluterbereich,
die auf eigenes Verschulden zurück-
zuführen sind. Das gleiche gilt für
Hecken, die nicht der Gewässerun-
terhaltung dienen. Hinzu kommen alle
vergleichbaren Erschwernisse.
Zu Vorteilhabenden zählen Eigentü-
mer von Anlagen, die einen Vorteil
von Gewässern haben z.B. Boots-
und Angelstege, Staurechte, Hafen-
anlagen und vergleichbare Vorteile
sowie Beangeln von Gewässern.
a) Maßgebend für die Berechnung
der Erschwernisbeiträge durch
Grundstücke und Anlagen sind
Art, Umfang und Ausmaß der Er-
schwernisse, die sich auf die Ge-
wässerunterhaltung negativ aus-
wirken.

b) Bei der Berechnung der Beiträge
für das Erschwernis durch Abwas-
sereinleitung sind folgende Fakto-
ren maßgebend:
1. Menge und Beschaffenheit des
Schmutzwassers,

2. Beim Niederschlagswasser die
Flächengröße der Entwässe-
rungsgebiete,

3. Entfernung der Einleitungsstel-
le von der Mündung der Nette
in die Niers.

(3) Näheres zu den Vorteilhabenden und
Erschwerern treffen die Veranla-
gungsregeln.

§ 38 Beiträge für den Ausgleich der
Wasserführung in oberirdischen

Gewässern sowie den Gewässerausbau
(1) Die Beiträge zur Finanzierung der

Aufwendungen des Netteverbandes
für den Ausgleich der Wasserführung
in oberirdischen Gewässern und für
den Gewässerausbau (§ 3 Abs. 1 Ziff.
1, 2 und 3) verteilen sich auf die bei-
tragspflichtigen Mitglieder im Verhält-
nis der eingetretenen oder zu erwar-
tenden Vorteile der Mitglieder oder
von ihnen verursachten oder zu er-
wartenden Erschwernisse.
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Dabei spielen für die Ermittlung des
Beitragsverhältnisses unter anderem
folgende Faktoren eine Rolle:
a) Abflussmenge des Gewässers,
(1) natürlicher Zufluss,
(2) künstlich bewirkter oder ver-

mehrter Zufluss,
b) künstliche Erschwernisse,
c) Gesamtlänge der auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ufer-
strecken,

d) Flächengröße des auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ge-
wässers oder Gewässerteiles so-
wie dem Verhältnis der Einwohner
im Netteverbandsgebiet.

(2) Die Beiträge zur Finanzierung der
Seeentschlammung, die nicht durch
Zuschüsse gedeckt werden, verteilen
sich wie folgt:
a) im Verhältnis der Fläche im Ein-
zugsgebiet, soweit sie zum Ein-
zugsgebiet der Seen gehören,

b) im Verhältnis der Einwohner im
Netteverbandsgebiet, soweit sie
zum Einzugsgebiet der Seen
gehören,

c) im Verhältnis, in dem sie an die
Seen angrenzen.

(3) Bei Ausbaumaßnahmen, die weder
Individualvorteile auslösen, noch In-
dividualerschwernisse erwarten las-
sen, werden die Ausbaukosten im
Verhältnis der Flächengröße der Ge-
meindegebiete im Netteverbandsge-
biet verteilt.

(4) Näheres treffen die Veranlagungsre-
geln.

§ 39 Beiträge für die Regelung des
Wasserabflusses, die Sicherung des

Hochwasserabflusses und die
Seen- und Teichentschlammung

(1) Die Beiträge zur Finanzierung der
Aufwendungen des Netteverbandes
für die Regelung des Wasserabflus-
ses, die Sicherung des Hochwasser-
abflusses und die Seen- und Teich -
entschlammung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 3
und 8) verteilen sich auf die beitrags-
pflichtigen Mitglieder gemäß den ent-
sprechend anzuwendenden Bestim-
mungen des § 38, soweit es sich
nicht um Maßnahmen der Gewässer-
unterhaltung handelt.

(2) Näheres treffen die Veranlagungs -
regeln.

(3) Vor Beginn von Entschlammungs-
maßnahmen sind die Veranlagungs-
regeln für jede einzelne Baumaßnah-
me vom Verbandsausschuss neu
festzusetzen.

§ 40 Beiträge für Be- und Entwässerung
von Grundstücken und für Boden -

verbesserungsmaßnahmen (§ 30 WVG)
Die Beiträge zur Finanzierung der Aufwen-
dungen des Netteverbandes für die
Durchführung seiner Unternehmen zur
Bewässerung und Entwässerung von
Grundstücken sowie zur Verbesserung
und Erhaltung des Bodens im landwirt-
schaftlichen Kulturzustand (§ 3 Abs. 1 Pkt.
4) verteilen sich auf die beitragspflichtigen
Mitglieder entsprechend den für die ein-
zelnen Grundstücke entstehenden Kos -

ten. Die §§ 36 Abs. 1 und 38 Abs. 3 gelten
entsprechend.

§ 41 Beitragsveranlagung,
Veranlagungsregeln (§ 30 WVG)

(1) Die Veranlagung zu den Beiträgen
erfolgt aufgrund der Satzung in Ver-
bindung mit den vom Vorstand auf-
zustellenden, vom Verbandsaus-
schuss zu beschließenden und den
Mitgliedern bekanntzugebenden
Veranlagungsregeln, in denen die
Einzelheiten des Beitragsverhältnis-
ses und der Beitragsveranlagung
bestimmt werden. Den Mitgliedern
nach § 4 Abs. 2 werden die Veranla-
gungsregeln  nach § 50 Abs. 1 be-
kannt gegeben. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind ver-
pflichtet, dem Verband alle für die
Veranlagung erforderlichen Angaben
wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen und den Verband bei örtlich
notwendigen Feststellungen zu un-
terstützen. Insbesondere Verände-
rungen in den Veranlagungsgrundla-
gen sind dem Verband unverzüglich
mitzuteilen. Der Verband ist ver-
pflichtet, erst vom Zeitpunkt der
Kenntnisnahme an die entsprechen-
den Änderungen bei der Beitrags-
veranlagung vorzunehmen.

(3) Die in Abs. 2 genannte Verpflichtung
besteht nur gegenüber Personen,
die vom Verband durch eine schriftli-
che Vollmacht als zur Einholung der
Auskünfte oder zur Einsicht und Be-
sichtigung berechtigt ausgewiesen
sind.

(4) Unbeschadet dessen wird der Bei-
trag eines Mitgliedes nach pflicht-
gemäßem Ermessen durch den Vor-
stand geschätzt, wenn
a) das Mitglied die Bestimmung des
Abs. 2 verletzt hat,

b) es dem Verband ohne eigenes
Verschulden nicht möglich ist, den
Beitrag des Mitgliedes zu ermit-
teln.

(5) Etwaige Differenzen zwischen ge-
schätztem und später berechnetem
Beitrag sind bei der nächsten Bei-
tragsveranschlagung auszugleichen.

§ 42 Hebeliste (§ 31 WVG)
(1) Der Vorsteher setzt für jedes Haus-

haltsjahr die Hebeliste fest, versieht
sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und gibt sie jedem beitragspflichtigen
Mitglied gemäß § 50 Abs. 1 bekannt.

(2) In der Hebeliste ist auf die zugrunde
liegenden Satzungsbestimmungen
und Veranlagungsregeln hinzuwei-
sen, aus denen sich das Beitragsver-
hältnis der Mitglieder ergibt. Sie ent-
hält die Beiträge aller beitragspflichti-
gen Mitglieder und die Grundlagen
für ihre Berechnung. Die Beiträge
werden auf volle Euro (€) abgerun-
det.

§ 43 Hebung der Beiträge, vorläufige
Beiträge (§§ 31 und 32 WVG)

(1) Aufgrund der festgesetzten und be-
kannt gegebenen Hebeliste zieht der
Vorsteher von jedem beitragspflichti-

gen Mitglied durch Beitragsbescheid
für den ein Hebelistenauszug benutzt
werden kann, den Beitrag ein (He-
bung). Im Beitragsbescheid, der je-
dem beitragspflichtigen Mitglied
gemäß § 50 Abs. 1 bekannt zu geben
ist, sind die Zahlstellen und die Zah-
lungsfristen anzugeben. Er ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung und dem
Hinweis zu versehen, dass Rechtsbe-
helfe die Hebung und damit die
Pflicht zur fristgerechten Beitrags-
zahlung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 Ver-
waltungsgerichtsordnung nicht auf-
schieben.

(2) Die Beiträge sind solange nach der
letzten Hebeliste einzuziehen, bis sie
nach der neuen Hebeliste feststehen.
Differenzen sind bei der nächsten
Einziehung auszugleichen.

(3) Soweit eine Hebung weder nach Abs.
1 noch Abs. 2 möglich ist, kann nöti-
genfalls der Vorstand vor der Ermitt-
lung des Beitragsverhältnisses Geld-
beiträge festsetzen und einziehen.
Diese vorläufigen Beiträge sind so-
weit wie möglich dem Beitragsver-
hältnis, im Übrigen der Billigkeit ent-
sprechend zu bemessen und sobald
wie möglich auszugleichen. Für
Rechtsbehelfe gilt Abs. 1 sinngemäß.

§ 44 Nachtragshebeliste
Fallen Beiträge bei der Einziehung aus
oder verändern sich sonstige Umstände,
die der Hebeliste zugrunde liegen wesent-
lich, so kann dies in einer Nachtragshebe-
liste oder bei der nächsten Beitragsveran-
lagung berücksichtigt werden.

§ 45 Säumnis (§ 240 AO)
Wer seine Beiträge nicht rechtzeitig leis -
tet, kann vom Vorsteher zur Zahlung von
Verzugszinsen und den zusätzlichen Ver-
waltungskosten herangezogen werden.
Zinsen und Verwaltungskosten sind un-
verzüglich zu entrichten.
Die Höhe des Säumniszuschlages regelt
die Abgabenordnung (AO). Ein Säumnis-
zuschlag wird bei einem Säumnis bis zu
fünf Tagen nicht erhoben.

§ 46 Zwangsvollstreckung (VwVG. NRW)
(1) Die auf Gesetz oder Satzung beru-

henden Forderungen des Nettever-
bandes können im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren beigetrieben
werden.

(2) Vollstreckungsbehörde ist die Stadt
bzw. Gemeinde (Stadt- bzw. Gemein-
dekasse), in deren Bereich die Ver-
waltungsvollstreckung durchzuführen
ist. Die Vollstreckungsbehörde kann
den Ersatz ihrer Aufwendungen ver-
langen.

§ 47 Ordnungsgewalt
(1) Der Vorsteher kann auf Gesetz oder

Satzung beruhende Anordnungen
insbesondere zum Schutze des Ver-
bandsunternehmens erlassen.

(2) Der Vorsteher kann Mitglieder und
die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden Grundstücke und Anla-
gen, die gegen Anordnungen nach
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Abs. 1 verstoßen, mit Zwangsgeld bis
zu 250,00 € belegen. Die Anordnung
gilt nach dem VwVG (Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz) NRW.

§ 48 Zustimmung zu Geschäften
(§ 75 WVG)

(1) Der Netteverband bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde zu den
folgenden Geschäften:
a) Unentgeltliche Veräußerung von
Vermögensgegenständen,

b) Aufnahme von Darlehen, die über
150.000,00 € hinausgehen, 

c) Bestellung von Sicherheiten,
d) Übernahme von Bürgschaften und
Verpflichtungen aus Gewährver-
trägen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechts-
geschäften erforderlich, die einem
der in Abs. 1 angegebenen Geschäfte
wirtschaftlich gleichkommen.

§ 49 Aufstellung und Änderung
der Satzung (§ 58 WVG)

Neuaufstellung der Satzung und Sat-
zungsänderungen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde. Sie
sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekannt zu machen und treten mit der Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 50 Bekanntmachungen des Nettever-
bandes (§ 67 WVG)

(1) Bekanntgaben des Netteverbandes
an die Mitglieder nach § 4 Abs. 1 er-
folgen durch Zusendung eines ver-
schlossenen einfachen Briefes.
Bekanntgaben an die Mitglieder nach
§ 4 Abs. 2 werden durch Abdruck in
dem Amtsblatt für die Bezirksregie-
rung Düsseldorf veröffentlicht.

(2) Pläne, Karten und andere bekannt zu
machenden Schriftstücke, die sich
zur Versendung nicht eignen, werden
bei der Geschäftsstelle ausgelegt.
Auf die Auslegung wird durch Be-
kanntgabe nach Abs. 1 hingewiesen.

§ 51 Aufsicht
(1) Aufsichtsbehörde des Netteverban-

des ist der Landrat des Kreises Vier-
sen als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde.

(2) Obere Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist die zuständige Bezirks-
regierung. 

(3) Oberste Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist das zuständige Minis -
terium des Landes Nordrhein-West-
falen.

§ 52 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Bekanntma-
chung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser
Satzung tritt die Satzung vom 11.12.81
mit den bis dahin erfolgten Ergänzungen
außer Kraft.

Artikel 4b
Die Regelungen in Artikel 4a treten rück-
wirkend zum 3. Mai 2008 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die §§ 1 (1), (2) und (3), 2 (1)
und (2), 3 (1), 4 (3), 5 (1), (2) und (3), 6 (1)
und (3), 7, 8 (1), (2) und (3), 10, 13, 18 (1),

21 (1) und (2), 23 (2), 25, 27 (3) und (4), 27
a Einfügung, 28, 30, 31 (1), 33 (1) und (2),
34, 35 (1), 36 (1), (2) und (3), 38 (1), (3), (4)
und (5), 39 (1), 41 (3), 42 (2), 48 (1), 51 (2)
und (3) in der bis dahin geltenden Fassung
außer Kraft. 

Artikel 5a (Satzungsneufassung durch
Ausschussbeschluss vom 1. Dezember
2017)
Die Verbandssatzung des Netteverbandes
vom 12. Oktober 1995 (Ausschussbe-
schluss vom 27. Januar 1995) in der Fas-
sung unter Artikel 1a sowie den Änderun-
gen unter Artikel 2a, 3a und 4a erhält die
folgende neue Fassung:

§ 1 Name, Sitz, Rechtsgestalt
(§§ 1, 3, 6 WVG)

(1) Der Verband führt den Namen „Net-
teverband“. Er ist Behörde nach § 1
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW) vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NW. 1999 S. 602) i. V.
m. § 1 Abs. 1, §§ 18 ff. des Gesetzes
über die Organisation der Landesver-
waltung (Landesorganisationsgesetz
– LOG NRW) vom 10. Juli 1962 (GV.
NW. 1962 S. 421) und Wasser- und
Bodenverband im Sinne des Geset-
zes über Wasser- und Bodenverbän-
de (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S.
405) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Der Verband dient dem öffentli-
chen Interesse und dem Nutzen sei-
ner Mitglieder. Er verwaltet sich im
Rahmen der Gesetze selbst.

(2) Der Netteverband ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und
hat seinen Sitz in 41334 Nettetal,
Hampoel 17, Kreis Viersen, Reg.-Bez.
Düsseldorf. 

§ 2 Netteverbandsgebiet
(§§ 3 und 6 WVG)

Das Netteverbandsgebiet umfasst inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland das
natürliche oberirdische Einzugsgebiet der
Nette (Netteverbandsgebiet). Das Nette-
verbandsgebiet ergibt sich aus der in der
Geschäftsstelle ausliegenden bzw. auf
der Homepage www.netteverband.de ver -
öffentlichten Übersichtskarte (siehe auch
§ 5).

§ 3 Aufgaben (§ 2 WVG)
(1) Der Netteverband hat in seinem Ver-

bandsgebiet folgende Aufgaben:
1. Ausbau einschl. naturnahem
Rückbau und Unterhaltung von
oberirdischen Gewässern.

2. Bau und Unterhaltung von Anla-
gen in, an, über und unter oberir-
dischen Gewässern.

3. Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der Was-
serführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses in oberirdi-
schen Gewässern.

4. Be- und Entwässerung von
Grundstücken, Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen.

5. Abfallentsorgung im Zusammen-

hang mit der Durchführung von
Verbandsaufgaben.

6. Herrichtung, Erhaltung und Pflege
von Flächen, Anlagen und Gewäs-
sern zum Schutz des Naturhaus-
haltes, des Bodens und für die
Landschaftspflege.

7. Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Landwirtschaft und
Wasserwirtschaft sowie Fortent-
wicklung von Gewässer-, Boden-
und Naturschutz.

8. Entschlammung der Seen und
Teiche.

(2) Aufgaben, die nach Abs. 1 dem Ver-
band obliegen, haben die nach gel-
tendem Recht bisher dazu Verpflich-
teten weiter zu erfüllen, bis der Ver-
band sie übernimmt.

(3) Der Netteverband ist berechtigt, im
Auftrage Dritter Anlagen herzustellen,
zu ändern, zu betreiben, zu erhalten
und zu beseitigen, die zur Erfüllung
seiner Aufgaben zwar nicht erforder-
lich aber dienlich sind, oder damit im
Zusammenhang stehen. Die Kosten
trägt der Auftraggeber. Ein Rechtsan-
spruch auf die Durchführung der Ar-
beiten besteht nicht.

§ 4 Mitglieder
(§§ 4, 8, 9, und 22 bis 25 WVG)

(1) Beitragspflichtige Mitglieder des Net-
teverbandes sind:
a) die Städte und Gemeinden
1. Mönchengladbach
2. Viersen 
3. Schwalmtal
4. Brüggen
5. Nettetal
6. Grefrath
7. Straelen
8. Wachtendonk,
die mit ihren Flächen innerhalb des
Netteverbandsgebietes liegen.
b) die Eigentümer von Grundstücken
und Anlagen (dingliche Verbands-
mitgliedschaft), die die Unterhal-
tung über die bloße Beteiligung
am natürlichen Abflussvorgang
hinaus erschweren (Erschwerer).
Soweit auf einem Grundstück ein
Erbbaurecht lastet, tritt an die
Stelle des rechtlichen Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte. 

c) die jeweiligen Eigentümer bzw.
Erbbauberechtigten von Grund-
stücken und Anlagen, denen un-
mittelbare oder mittelbare Vorteile
aus der Durchführung der Nette-
verbandsaufgaben erwachsen
oder in Aussicht stehen, oder die
unmittelbare oder mittelbare
Schäden herbeiführen, deren Ver-
meidung, Minderung oder Beseiti-
gung Aufgabe des Netteverban-
des ist (Vorteilhabende). 
Zu den Vorteilen gehören auch die
Erleichterung einer Pflicht des Mit-
gliedes sowie die Möglichkeit, die
Maßnahmen des Netteverbandes
wirtschaftlich auszunutzen.

(2) Beitragsfreie Mitglieder sind:
Die Eigentümer bzw. Erbbauberech-
tigten von Gewässern (Gewässerei-
gentümer) und/oder Ufergrund-
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stücken (Uferanlieger), soweit sie
nicht nach Abs. 1 beitragspflichtige
Mitglieder sind.

(3) Über seine Mitglieder führt der Nette-
verband ein Mitgliederverzeichnis
und hält es auf dem aktuellen Stand.
Es liegt am Sitz des Verbandes (s. § 1
Abs. 2) zur Einsicht aus und ist nicht
Bestandteil der Satzung.

(4) Bei den in Abs. 1 Buchst. b) (Er-
schwerer) und c) (Vorteilhabende) so-
wie in Abs. 2 (Gewässereigentümer
und Uferanlieger) genannten Mitglie-
dern handelt es sich um dingliche
Verbandsmitglieder, d. h. die Mit-
gliedschaft ist an das Grundstück
bzw. die Anlage gebunden. 

§ 5 Unternehmen, Plan (§ 5 WVG)
(1) Zur Durchführung seiner unter § 3

aufgeführten Aufgaben hat der Nette-
verband die notwendigen Arbeiten an
den Gewässern und Anlagen vorzu-
nehmen. Dazu gehören insbesonde-
re:
1. Arbeiten zur Unterhaltung der Ge-
wässer und Anlagen.

2. Arbeiten zur Herstellung, wesentli-
chen - insbesondere naturnahen -
Umgestaltung und Beseitigung
von Gewässern und Anlagen.

3. Bau, Betrieb und Unterhaltung
von Anlagen zum Ausgleich der
Wasserführung.

4. Herstellung oder Übernahme so-
wie Betrieb von Anlagen und Ein-
richtungen zur Be- oder Entwäs-
serung von Grundstücken.

5. Herrichtung, Erhaltung und Pflege
von Grundstücksflächen, Anlagen
und Gewässern, zum Schutz des
Naturhaushaltes, des Bodens und
für die Landschaftspflege.

(2) Das jeweilige Unternehmen des Net-
teverbandes ergibt sich aus einem
Plan des Netteverbandes, der aus
folgenden Unterlagen besteht:
a) Übersichtskarte 
b) Gewässerkarte  
c) Gewässer- und Anlagenverzeichnis  
Der Plan ist nicht Bestandteil der Sat-
zung.

(3) Der Netteverband führt die aufgeführ-
ten Unternehmen gem. Abs. 1 Ziff. 2 -
5 durch, sobald er hierzu in der Lage
ist. Auf Durchführung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt haben die Mit-
glieder keinen Anspruch.

§ 6 Benutzung der Grundstücke für das
Unternehmen (§ 33 WVG)

(1) Der Netteverband ist berechtigt,
Grundstücke, die die dingliche Mit-
gliedschaft bei ihm begründen, zu
betreten und zu benutzen, soweit
dies für die Durchführung des Unter-
nehmens erforderlich ist.

(2) Die Eigentümer, Erbbau- und Nut-
zungsberechtigten des Grundstücks
haben den mit der Unterhaltung
(Schneidung und Räumung etc.) Be-
auftragten und deren Fahrzeugen,
Maschinen und Geräten den nötigen
Zugang über ihre Grundstücke zu ge-
statten und das Entnehmen der
benötigten Stoffe (Steine, Erde, Ra-

sen usw.) und/oder Ablagern/Eineb-
nen des Mäh-, Rode-, Räum- und
Aushubgutes auf ihren Grundstücken
zu dulden. 

§ 7 Beschränkungen des
Grundeigentums und besondere

Pflichten der Mitglieder
(§ 33 Abs. 2 WVG)

(1) Ufergrundstücke dürfen nur so be-
wirtschaftet werden, dass die Unter-
haltung des Gewässers nicht beein-
trächtigt wird. Unbeschadet wasser-
rechtlicher und naturschutzrechtli-
cher Bestimmungen gilt dabei insbe-
sondere: 
1. Die Besitzer der zum Nettever-
band gehörenden und als Weide
genutzten Grundstücke sind ver-
pflichtet, Einfriedungen mindes -
tens 1,00 m von der Böschungs-
oberkante des Gewässers entfernt
anzubringen und ordnungsgemäß
zu unterhalten. 
Viehtränken, Übergänge und ähn-
liche Anlagen sind nach Angabe
des Netteverbandes so anzulegen
und zu erhalten, dass sie das Ver-
bandsunternehmen nicht hem-
men. 

2. Längs der Netteverbandsgewäs-
ser muss bei Ackergrundstücken
ein Schutzstreifen von mindestens
1,00 m Breite von der Böschungs-
oberkante an unbeackert bleiben.
Die Böschungen und ein Schutz-
streifen von 1,00 m Breite längs
der Verbandsgewässer müssen
von Anpflanzungen freigehalten
werden. Die Gewässereigentümer
und Uferanlieger haben zu dulden,
dass der Netteverband die Ufer
bepflanzt, soweit dies für die Un-
terhaltung erforderlich ist. Die Er-
fordernisse des Uferschutzes sind
bei der Nutzung zu beachten.

3. Einfriedungen von Grundstücken
(z. B. Maschendrahtzäune, Bret-
terzäune u. a.) mit einer Gesamt-
höhe bis 1,20 m müssen minde-
stens 1,00 m, höhere Einfriedun-
gen je nach Erfordernis für die Ge-
wässerunterhaltung 1,50 m bis
3,00 m von der Böschungsober-
kante entfernt sein.

4. Anpflanzungen sowie die Erstel-
lung baulicher und sonstiger Anla-
gen innerhalb eines Streifens von
3,00 m Breite von der Böschungs-
oberkante des Gewässerufers so-
wie die Errichtung von Übergän-
gen und Einleitungsstellen bedür-
fen der vorherigen Zustimmung
des Netteverbandes.

(2) Verbandsmitglieder, die ihren Pflich-
ten, gem. Abs. 1, Ziff. 1 - 3 nicht
nachkommen, werden zu den erhöh-
ten Kosten der Gewässerunterhal-
tung nach den gültigen Veranla-
gungsregeln herangezogen.

(3) Ausnahmen von den Beschränkun-
gen dieser Vorschrift kann der Nette-
verband in begründeten Einzelfällen
zulassen.

§ 8 Netteverbandsschau
(§§ 44 und 45 WVG)

Der Netteverband führt keine Verbands-
schau durch.

§ 9 Verbandsorgane des
Netteverbandes (§ 46 WVG)

Organe des Netteverbandes sind:
a) der Verbandsausschuss
b) der Vorstand.

§ 10 Zusammensetzung des Verbands-
ausschusses (§§ 46 und 49 WVG)

(1) Der Verbandsausschuss hat 19 Aus-
schussmitglieder, davon entfallen auf
die Mitglieder
a) nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) Städte
und Gemeinden: 15 Ausschuss -
mitglieder. 
Davon auf die
- Stadt Mönchengladbach:
                                1 Mitglied
- Stadt Viersen:           3 Mitglieder
- Gemeinde Schwalmtal:
                                   2 Mitglieder
- Gemeinde Brüggen:  2 Mitglieder
- Stadt Nettetal:           3 Mitglieder
- Gemeinde Grefrath:  1 Mitglied
- Stadt Straelen           1 Mitglied
- Gemeinde Wachtendonk:
                                   2 Mitglieder

Von diesen Ausschussmitgliedern
sollen bei den Städten Viersen und
Nettetal jeweils 2 Ausschussmitglie-
der sowie den Gemeinden Brüggen,
Schwalmtal und Wachtendonk je
1 Ausschussmitglied Gewässer -
eigentümer oder Uferanlieger am Ge-
wässer und im Fall der Gemeinde
Wachtendonk noch zusätzlich im Be-
reich der Wankumer Heide ansässig
sein.
b) nach § 4 Abs. 1 Buchst. b) (Er-
schwerer) und c) (Vorteilhabende):
3 Ausschussmitglieder
1 Ausschussmitglied davon wird
vom Niersverband bestellt.

c) nach § 4 Abs. 2 (Gewässerei-
gentümer und Uferanlieger): 1
Ausschussmitglied

(2) Jedes Mitglied hat einen Stellvertre-
ter. Für die Stellvertreter gelten die
Bestimmungen für Ausschussmitglie-
der entsprechend.

(3) Mitgliedschaft und Tätigkeit der Aus-
schussmitglieder und ihrer Stellver-
treter im Verbandsausschuss sind
ehrenamtlich, an die Person gebun-
den und können nicht übertragen
werden.

(4) Die Ausschussmitglieder erhalten ein
Sitzungsgeld (§ 21).

§ 11 Bildung des Verbandsausschusses
(§ 49 WVG)

(1) Jedes Mitglied nach § 4 Abs. 1
Buchst. a) (Städte und Gemeinden)
bestellt die Ausschussmitglieder und
deren Stellvertreter gemäß § 10 und
entsendet sie in den Verbandsaus-
schuss. Bei der Bestellung der zum
Kreis der Gewässereigentümer oder
Uferanlieger am Gewässer gehören-
den Ausschussmitglieder und des im
Bereich der Wankumer Heide ansäs-
sigen Ausschussmitgliedes haben die
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für diese Bestellung zuständigen Mit-
glieder einen Vorschlag und bei Ab-
lehnung Ersatzvorschläge des zu-
ständigen Ortslandwirtes einzuholen.

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1
Buchst. b) (Erschwerer) und c) (Vor-
teilhabende) wählen die auf sie ent-
fallenden Ausschussmitglieder und
deren Stellvertreter in den Verbands-
ausschuss. Stimmberechtigt sind die
beitragspflichtigen Mitglieder dieser
Mitgliedergruppe. Ein Jahresbeitrag
von 50,00 € gewährt eine Stimme.
Darüber hinaus gewähren jede vollen
50,00 € je eine weitere Stimme. So-
weit die Beträge noch nicht festste-
hen, ist der vom Vorsteher festge-
setzte Betrag maßgebend. Kein
Stimmberechtigter führt mehr als 2/5
aller Stimmen dieser Mitgliedergrup-
pe; die überschießenden Stimmen
fallen ersatzlos fort.

(3) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 (Ge-
wässereigentümer und Uferanlieger)
wählen das auf sie entfallende Aus-
schussmitglied. Für eine Uferlänge
von 200,00 m am Gewässer wird je-
weils eine Stimme gewährt.

(4) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 1
Buchst. b) (Erschwerer) und c) (Vor-
teilhabende) sowie Abs. 2 (Uferanlie-
ger) können sich zu Stimmgruppen
zusammenschließen.

(5) Der Vorsteher führt die Stimmen in ei-
ner Stimmliste und hält sie auf dem
aktuellen Stand. Die Stimmliste liegt
in der Geschäftsstelle zur Einsicht-
nahme aus.

(6) Der Vorsteher fordert die Mitglieder
nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) (Städte
und Gemeinden) zur Bestellung eines
Ausschussmitgliedes auf und lädt die
stimmberechtigten Mitglieder nach §
4 Abs. 1 Buchst. b) (Erschwerer) und
c) (Vorteilhabende) mit mindestens
zweiwöchiger Frist schriftlich oder in
Textform zur Wahl des Verbandsaus-
schusses ein.
Der Vorsteher oder sein Bevollmäch-
tigter leitet die Wahl. Gewählt ist, wer
in geheimer Wahl die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das vom Vorsteher oder seines
Bevollmächtigten zu ziehende Los.

(7) Über die Wahl ist eine Niederschrift
zu fertigen, die der Vorsteher sowie
ein von der Versammlung zu bestim-
mendes Mitglied unterzeichnen. Der
Vorsteher teilt der Aufsichtsbehörde
das Wahlergebnis unter Übersen-
dung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift unverzüglich mit.

§ 12 Amtszeit des Verbands -
ausschusses (§ 49 WVG)

(1) Die Amtszeit der Verbandsausschuss -
mitglieder und ihrer Stellvertreter be-
trägt acht Jahre. Das Amt endet am
31.03., die laufende Amtszeit endet
am 31.03.2021.
Der ausscheidende Verbandsaus-
schuss bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur 
Neubestellung bzw. Neuwahl im Amt.

(2) Verbandsausschussmitglieder und
Stellvertreter, die aufgrund der Inha-
berschaft eines Amts, einer Funktion,
eines Mandats oder einer beruflichen
Stellung bei einem Mitglied bestellt
oder zur Wahl gestellt wurden, schei-
den aus, sobald ihre Tätigkeit in die-
ser Eigenschaft endet. Sie haben die-
se Beendigung und deren Zeitpunkt
unverzüglich dem Vorsteher mitzutei-
len. Bei Einverständnis der Stelle, die
sie bestellt oder zur Wahl gestellt hat,
sowie unter der Voraussetzung ihrer
eigenen Zustimmung bleiben sie bis
zur nächsten Neuwahl des Verbands-
ausschusses im Amt. Wiederbestel-
lung und Wiederwahl sind zulässig.

(3) Bei Ausscheiden eines Ausschuss -
mitgliedes der Mitgliedsgruppen
gem. § 4 Abs. 1 Buchst. b) (Erschwe-
rer), c) (Vorteilhabende) und Abs. 2
(Gewässereigentümer und Uferanlie-
ger) rückt der bisherige Stellvertreter
als Ausschussmitglied nach. Neuer
Stellvertreter wird derjenige, der bei
der letzten Wahl der Ausschussmit-
glieder den nächsthöheren Stim-
menanteil erhalten hat.

§ 13 Aufgaben des Verbands -
ausschusses (§§ 47 und 49 WVG)

Der Verbandsausschuss hat nachstehen-
de Aufgaben und beschließt über folgen-
des:

a) Wahl (§ 16) und Abberufung der
Vorstandsmitglieder und ihrer
Stellvertreter (§ 53 Abs. 2 WVG),

b) Wahl und Abberufung des Vorste-
hers und des stellvertretenden
Vorstehers (§ 53 Abs. 2 WVG),

c) Festsetzung des Wirtschaftspla-
nes und seiner Nachträge (§ 27),

d) Erlass einer Haushalts-, Kassen-
und Rechnungsordnung (§ 32),

e) Veranlagungsregeln (§ 41),
f) Bestellen der Prüfstelle (§ 33), 
g) Entlastung des Vorstandes (§ 34),
h) Festsetzung von allgemeinen
Grundsätzen für Dienst- und An-
stellungsverhältnisse und von Ent-
schädigungen und Sitzungsgel-
dern für die Mitglieder der Ver-
bandsorgane (§ 10 Abs. 4 und §
21 S. 1),

i) Zustimmung zu Verträgen zwi-
schen dem Netteverband und Mit-
gliedern der Verbandsorgane so-
wie deren Stellvertretern (§ 22
Abs. 3),

j) Änderung der Verbandsaufgaben
(§ 3), des Unternehmens und
Plans (§ 5) sowie über die
Grundsätze der Verbandsarbeit,

k) Aufstellung und Änderung der
Satzung (§ 49),

l) Bestellen des Geschäftsführers
(§ 57 WVG) und Einrichtung der
Geschäftsstelle (§ 24),

m) den Stellenplan (§ 27 Abs. 2 und
3), 

n) Ausdehnung, Umgestaltung und
Auflösung des Netteverbandes.

§ 14 Sitzungen des Verbands -
ausschusses, Beschließen im

Verbandsausschuss
(§§ 48, 49, 50 und 74 Abs. 2 WVG)

(1) Der Vorsteher lädt den Verbandsaus-
schuss nach Bedarf, mindestens ein-
mal jährlich, mit mindestens zwei-
wöchiger Frist schriftlich oder in
Textform zur Sitzung ein und teilt
gleichzeitig die Tagesordnung mit. Er
hat den Verbandsausschuss einzube-
rufen, wenn der Vorstand dies be-
schließt oder mindestens vier Aus-
schussmitglieder dies schriftlich un-
ter Angabe des Beratungsgegenstan-
des verlangen. In dringenden Fällen
bedarf es keiner Frist; dies ist in der
Ladung auszusprechen und zu be-
gründen. Der Vorsteher lädt gleich-
zeitig die Vorstandsmitglieder, die
Aufsichtsbehörde und die Landwirt-
schaftskammer als Fachbehörde ein.

(2) Der Vorsteher leitet die Sitzung des
Verbandsausschusses. Er hat kein
Stimmrecht. Bei seiner Verhinderung
tritt der stellvertretende Vorsteher,
bei dessen Verhinderung das an Le-
bensjahren älteste Vorstandsmitglied
an seine Stelle. Die Mitglieder des
Vorstandes sind befugt, das Wort zu
ergreifen. Vorstandsmitglieder haben
kein Stimmrecht.

(3) Der Verbandsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn alle Ausschuss -
mitglieder ordnungsgemäß eingela-
den und mindestens zehn Ausschuss -
mitglieder oder deren Stellvertreter
(§ 10 Abs. 2) anwesend sind. Er bildet
seinen Willen mit der Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen.
Stimmenthaltungen zählen bei der
Feststellung der Mehrheit nicht mit.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt. Jedes Ausschussmit-
glied hat eine Stimme. Beschlüsse
über die Satzung bedürfen der Mehr-
heit von zwei Drittel aller anwesenden
Ausschussmitglieder.
Beschlüsse zur Auflösung des Nette-
verbandes bedürfen der Mehrheit von
zwei Drittel aller Ausschussmitglie-
der.

(4) Der Verbandsausschuss ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Stimmen beschlussfähig, wenn
er infolge Beschlussunfähigkeit we-
gen der gleichen Angelegenheit zum
zweiten Mal gemäß Abs. 1 eingela-
den hat und in der Einladung hierauf
hingewiesen und mitgeteilt ist, dass
ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Ausschussmitglieder be-
schlossen wird.

(5) Die Tagesordnung kann vor Beginn
der Sitzung durch einstimmigen Be-
schluss des Verbandsausschusses
erweitert werden.

(6) Ist ein Ausschussmitglied verhindert,
an der Sitzung teilzunehmen, so teilt
es dieses unverzüglich der Ge-
schäftsstelle des Netteverbandes
und seinem Stellvertreter mit, der so-
dann auch ohne besondere Einla-
dung anstelle des Verhinderten an
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der Sitzung mit Stimmrecht teil-
nimmt.

(7) Über die Sitzung ist ein Ergebnisproto-
koll zu fertigen, das vom Vorsteher,
vom Geschäftsführer und von einem
Ausschussmitglied zu unterzeichnen
ist. 
Das Ergebnisprotokoll muss mindes -
tens alle Beschlüsse und wesent -
lichen Beratungselemente enthalten. 

(8) Die Sitzungen des Verbandsaus-
schusses sind nicht öffentlich. Die
Verbandsausschussmitglieder haben
– auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit – über die ihnen dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu wahren. Dies gilt
nicht für Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr oder über Tatsachen, die of-
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

§ 15 Zusammensetzung des Vorstandes
(§§ 52 und 53 WVG)

(1) Der Vorstand besteht aus 7 Vor-
standsmitgliedern; davon entfallen
auf 
a) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. a) (Städte und Ge-
meinden): 5 Vorstandsmitglieder,
von denen 2 Gewässereigentümer
oder Uferanlieger an Gewässern
sein sollen;

b) die Mitgliedergruppe nach § 4
Abs. 1 Buchst. b) (Erschwerer)
und c) (Vorteilhabende): 1 Vor-
standsmitglied;

c) die Mitglieder nach § 4 Abs. 2
(Gewässereigentümer und Uferan-
lieger): 1 Vorstandsmitglied.

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat einen
Stellvertreter, der der gleichen Mit-
gliedergruppe wie das von ihm zu
vertretende Vorstandsmitglied an-
gehören muss.

(3) § 10 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 16 Wahl des Vorstandes, Vorstehers
und stellvertretenden Vorstehers

(§§ 52 und 53 WVG)
(1) Die Vorstandsmitglieder und ihre

Stellvertreter werden im Verbands-
ausschuss von jeweils derjenigen
Gruppe gewählt, zu der sie gemäß
§ 15 Abs. 1 und 2 gehören. Der Ver-
bandsausschuss wählt sodann aus
dem Kreis aller Vorstandsmitglieder
den Vorsteher und den stellvertreten-
den Vorsteher. Der bisherige Ver-
bandsvorstand bleibt über die Amts-
zeit gemäß § 17 Abs. 1 hinaus bis zur
Neuwahl im Amt.

(2) Die Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter können nicht zugleich
Mitglieder des Verbandsausschusses
sein.

(3) § 11 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 17 Amtszeit des Vorstandes,
Vorstehers und stellvertretenden

Vorstehers (§ 53 WVG)
(1) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder

und ihrer Stellvertreter beträgt acht
Jahre. Das Amt endet jeweils am 

31.03., das laufende Amt endet am
31.03.2021.
Der ausscheidende Verbandsvor-
stand bleibt weiter und über die lau-
fende Wahlperiode hinaus bis zur
Neuwahl im Amt.

(2) Vorstandsmitglieder und ihre Stell-
vertreter, die aufgrund der Inhaber-
schaft eines Amts, einer Funktion, ei-
nes Mandats oder einer beruflichen
Stellung bei einem Mitglied zur Wahl
gestellt wurden, scheiden aus, so-
bald ihre Tätigkeit in dieser Eigen-
schaft endet. Sie haben diese Been-
digung und deren Zeitpunkt unver-
züglich dem Vorsteher unter Beach-
tung der in Abs. 3 S. 3 getroffenen
Regelung schriftlich mitzuteilen.

(3) Für Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter, die vor Ablauf der
Amtszeit ausscheiden, wählt der Ver-
bandsausschuss für den Rest der
Amtszeit Ersatz in seiner nächsten
Sitzung. Entsprechendes gilt für das
vorzeitige Ausscheiden des Vorste-
hers und des stellvertretenden Vor-
stehers. Bis zur Wahl des Ersatzes
bleiben die Ausscheidenden im Amt.

§ 18 Aufgaben und Geschäfte des
Vorstandes (§§ 51 und 54 WVG)

(1) Dem Vorstand obliegen die ihm durch
das Wasserverbandsgesetz und die-
se Satzung zugewiesenen Geschäfte.
Er bereitet die Beschlüsse des Ver-
bandsausschusses vor und ist an
dessen Beschlüsse gebunden. Der
Vorstand beschließt über folgendes:
a) Aufstellung des Wirtschaftsplanes
und seiner Nachträge (§ 27 Abs.
2),

b) Entwurf einer Haushalts-, Kassen-
und Rechnungsordnung (§ 32),

c) Aufstellung der Veranlagungsre-
geln (§ 41),

d) Vorschläge für die Änderung der
Verbandsaufgabe (§ 3),

e) Vorschläge für die Aufstellung und
Änderung der Satzung (§ 49),

f) Vorschläge für die Änderung des
Unternehmens (§ 5),

g) Aufstellen von Einzelplänen zur
Durchführung der Verbandsaufga-
ben (§ 5 Abs. 2 und 3),

h) Aufnahme von Krediten (§ 30),
i) Geschäfte mit einem Wert des
Gegenstandes von mehr als
25.000,00 €,

j) Aufstellung der Jahresrechnung
und Weitergabe an die Prüfstelle
(§ 33),

k) Rechtsbehelfe gegen die Bei-
tragsveranlagung (§§ 35 bis 44),

l) Aufstellen des Stellenplanes (§ 27
Abs. 2 und 3),

m) Vorschläge zur Bildung von Rück-
lagen (§ 31),

n) Festsetzung vorläufiger Beiträge
(§ 43 Abs. 3),

o) Geschäftsordnung für Vorsteher
und Geschäftsstelle (§§ 23 und
24),

p) Ausnahmen von den Beschrän-
kungen nach § 7 Abs. 1.

(2) Der Vorstand kann zu seiner Bera-
tung Ausschüsse bilden, denen auch
Personen angehören können, die we-
der zu den Mitgliedern noch zu den
Verbandsorganen gehören. Diese
Ausschüsse haben ausschließlich be-
ratende Funktion.

§ 19 Sitzungen des Vorstandes
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorsteher ist der Vorsitzende des
Vorstandes. Er lädt den Verbandsvor-
stand mindestens einmal im Jahr mit
mindestens zweiwöchiger Frist unter
Übersendung der Tagesordnung
schriftlich oder in Textform zur Sit-
zung ein. In dringenden Fällen bedarf
es keiner Frist, dies ist in der Ladung
anzusprechen und zu begründen. Der
Vorsteher lädt gleichzeitig die Auf-
sichtsbehörde ein.

(2) Ist ein Vorstandsmitglied verhindert,
an der Sitzung teilzunehmen, so teilt
es dies unverzüglich der Geschäfts-
stelle des Netteverbandes und sei-
nem Stellvertreter mit, der sodann
auch ohne besondere Einladung an-
stelle des Verhinderten an der Sit-
zung mit Stimmrecht teilnimmt.

(3) Der Vorstand muss einberufen wer-
den, wenn zwei Vorstandsmitglieder
dies unter Angabe des Beratungsge-
genstandes schriftlich beim Vorste-
her beantragen.

(4) Zu den Sitzungen können auch bei
Anwesenheit der Vorstandsmitglieder
deren Stellvertreter aus informatori-
schen Gründen eingeladen werden,
haben dann aber kein Stimmrecht.
Ebenso können die in § 18 Abs. 2 be-
zeichneten Personen sowie andere
Auskunftspersonen oder Sachver-
ständige zu den Sitzungen eingela-
den werden. 

(5) Die Sitzungen des Vorstands sind
nicht öffentlich. Die Vorstandsmitglie-
der haben – auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit – über die ihnen dabei
bekannt gewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu wahren.
Dies gilt nicht für Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder über Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen.

§ 20 Beschließen im Vorstand
(§ 56 WVG)

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn alle Vorstandsmitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen und mindes -
tens vier Vorstandsmitglieder oder
deren Stellvertreter anwesend sind.

(2) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
(3) Der Vorstand bildet seinen Willen mit

der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. Stimmenthaltungen
zählen bei der Feststellung der Mehr-
heit nicht mit. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt. Jedes
Vorstandsmitglied führt eine Stimme.

(4) Über jede Vorstandssitzung ist ein
Ergebnisprotokoll zu fertigen, das
vom Vorsteher und von einem weite-
ren Vorstandsmitglied zu unterzeich-
nen ist.
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(5) In dringenden Fällen kommt ein Vor-
standsbeschluss auch zustande,
wenn alle schriftlich abgestimmt ha-
ben und die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen sich für den Beschluss
ausgesprochen hat (Umlaufbe-
schluss).

§ 21 Entschädigung der Ausschuss-
und Vorstandsmitglieder sowie der

sonstigen Beauftragten bei Sitzungen
und Terminen für den Netteverband

(§ 52 Abs. 3 WVG)
Die Ausschuss- und Vorstandsmitglieder,
sowie deren Stellvertreter, der Vorsteher,
der stellvertretende Vorsteher und sonsti-
gen Beauftragten, die an Sitzungen teil-
nehmen, erhalten für jede Sitzung und je-
den wahrzunehmenden Termin für den
Netteverband ein Sitzungsgeld. Satz 1 gilt
auch für Sitzungen nach § 25.

§ 22 Vertretung des Netteverbandes
(§§ 54 und 55 WVG)

(1) Der Vorsteher vertritt den Nettever-
band gerichtlich und außergericht-
lich, auch in Geschäften, über die der
Verbandsausschuss oder der Vor-
stand beschließt. Als Ausweis dient
ihm eine Bescheinigung der Auf-
sichtsbehörde.

(2) Verpflichtende Erklärungen des Net-
teverbandes bedürfen der Schriftform
und sind vom Vorsteher und von ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied zu
unterzeichnen. Dies gilt nicht für Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung,
die der Geschäftsstelle zur selbstän-
digen Erledigung übertragen sind,
soweit sich die Verbandsgremien im
Einzelfall nicht einen bestimmten
Kreis von Geschäften vorbehalten
haben.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt, bedürfen Geschäfte zwi-
schen dem Netteverband und einem
Mitglied der Verbandsorgane oder
seinem Stellvertreter sowie Angehöri-
gen der Geschäftsstelle der Zustim-
mung des Verbandsausschusses.

§ 23 Vorsteher, stellvertretender
Vorsteher (§§ 51, 52 und 54 WVG)

(1) Der Vorsteher ist an die Beschlüsse
des Verbandsausschusses und des
Vorstandes gebunden. Er führt den
Vorsitz bei der Wahl des Verbands-
ausschusses. Er ist Dienstvorgesetz-
ter des Geschäftsführers und des
Kassenverwalters. Ihm obliegen mit
Ausnahme der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung alle Geschäfte des
Netteverbandes, die nicht nach WVG,
Satzung oder Geschäftsordnung den
Verbandsorganen oder der Ge-
schäftsstelle zugewiesen sind. 
Vor Abschluss von Notarverträgen
unterrichtet der Vorsteher den Vor-
stand über Erwerb und Belastung
von Grundstücken. Bei Grundstücks-
käufen, die im Rahmen der laufenden
Verwaltung kurzfristig erfolgen müs-
sen, ist eine nachträgliche Unterrich-
tung des Vorstandes vorzunehmen.

(2) Im Einzelnen obliegen dem Vorsteher
die folgenden Geschäfte:

a) Zustimmung zum Beitritt in Ver -
einen, Verbänden und anderen
Organisationen,

b) Führung und Bekanntgabe der
Stimmliste (§ 11 Abs. 5),

c) Einberufung und Leitung der Sit-
zungen von Verbandsausschuss
und Vorstand (§§ 14 und 19),

d) Mitunterzeichnung der Ergebnis -
protokolle über die Sitzungen von
Verbandsausschuss und Vorstand
(§§ 14 Abs. 7 und 20 Abs. 4),

e) Bestätigung bei vorzeitigem Aus-
scheiden von Vorstandsmitglie-
dern,

f) Vertretung des Netteverbandes
sowie Mitunterzeichnung von Ver-
pflichtungserklärungen (§ 22),

g) Ein- und Höhergruppierung
gemäß dem Stellenplan und sons -
tige Entschädigungen an Dienst-
kräfte,

h) Anzeige an die Aufsichtsbehörde
über die Wahl des Verbandsaus-
schusses und des Vorstandes
(§§ 11 Abs. 7 und 16 Abs. 3),

i) Antrag an die Aufsichtsbehörde
zur Genehmigung von Geschäften
(§ 48),

j) Anordnen über- und außerplan-
mäßiger Ausgaben (§ 28),

k) Vorlage der geprüften Jahresrech-
nung mit dem Prüfbericht an den
Verbandsausschuss (§ 34),

l) Festsetzung der Beitragsliste
(§ 42),

m) Erhebung und Einziehung der
Beiträge (§§ 43 bis 46).

(3) In dringenden Fällen, die keinen Auf-
schub dulden, kann der Vorsteher zur
Abwendung drohender Gefahren und
zur Vermeidung von Schäden zu Las -
ten des Netteverbandes auch solche
Geschäfte tätigen, die eine Beschluss -
fassung durch ein Verbands organ vor-
aussetzen. Er hat den Vorstand von
solchen Maßnahmen unverzüglich zu
unterrichten. Das zuständige Ver-
bandsorgan kann die Dringlich keits -
entscheidung des Vorstehers auf -
heben, sofern nicht schon entstandene
Rechte Dritter ent gegenstehen.

(4) Bei Verhinderung des Vorstehers tritt
der stellvertretende Vorsteher an sei-
ne Stelle.

§ 24 Geschäftsführer, Geschäftsstelle,
Dienstkräfte (§ 57 WVG)

(1) Der Netteverband hat einen haupt-
amtlichen Geschäftsführer und, so-
weit es die Netteverbandsaufgaben
erfordern, weitere Dienstkräfte.

(2) Der Geschäftsführer ist an die Be-
schlüsse der Netteverbandsorgane
gebunden und führt die Geschäfte
der laufenden Verwaltung sowie Ge-
schäfte mit einem Wert bis 10.000,00
€ und die ihm vom Vorsteher über-
tragenen Geschäfte aus. Er ist Vorge-
setzter der Dienstkräfte des Nettever-
bandes, ausgenommen des Kassen-
verwalters.

(3) Der Geschäftsführer nimmt an den
Sitzungen der Netteverbandsorgane
teil. Auf sein Verlangen ist ihm jeder-
zeit das Wort zu erteilen.

(4) Die Einzelheiten über die Geschäfts-
verteilung sowie die Wahrnehmung
und den Ablauf der Geschäfte des
Netteverbandes werden, soweit sich
dies nicht aus der Satzung ergibt,
vom Vorstand durch eine Geschäfts-
ordnung geregelt (§ 18 Abs. 1
Buchst. o)).

§ 25 Sitzungen des Geschäftsführers
mit dem Vorsteher 

Der Geschäftsführer unterrichtet den Vor-
steher grundsätzlich einmal wöchentlich
und im Übrigen bei Bedarf über alle wich-
tigen Angelegenheiten. Über die Sitzun-
gen des Geschäftsführers mit dem Vor-
steher ist jeweils eine Niederschrift zu fer-
tigen.

§ 26 Wirtschaftsjahr (§ 65 WVG)
Wirtschaftsjahr (Rechnungsjahr) ist das
Kalenderjahr.

§ 27 Wirtschaftsplan
(1) Der Verband hat gemäß § 8 des Ge-

setzes zur Ausführung des Gesetzes
über Wasser- und Bodenverbände
(NRW AGWVG) vom 07. März 1995
(GV. NW. 1995, S. 248) ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen eingeführt.

(2) Der Verbandsausschuss stellt für je-
des Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag
der Kassenkredite; der Wirtschafts-
plan muss in Einnahmen und Ausga-
ben ausgeglichen sein. Wirtschafts-
jahr ist das Kalenderjahr. § 27 Abs. 3
und 4 gelten entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und
dem Stellenplan. Dem Wirtschafts-
plan sind als Anlagen der Nachweis
der Rücklagen und der Finanzplan
beizufügen. Der Finanzplan muss in
Einnahmen und Ausgaben ausgegli-
chen sein. § 14 Abs. 1 und §§ 15 bis
18 der Eigenbetriebsverordnung (Eig-
VO NRW) vom 16.11.2004 - (GV.
NRW. 2004, S. 644) in der jeweils gel-
tenden Fassung gelten entspre-
chend.

(4) Für die Buchführung des Verbandes,
die Kostenrechnung, den Jahresab-
schluss, die Bilanz, die Gewinn- und
die Verlustrechnung, den Lagebericht
und die Rechenschaft sind die §§ 19,
21, 22 Abs. 1, 23 und 24 der Eigen-
betriebsverordnung entsprechend
anzuwenden. 

(5) Der Vorstand stellt den Entwurf des
Wirtschaftsplanes so rechtzeitig auf,
dass der Verbandsausschuss vor Be-
ginn des Wirtschaftsjahres über ihn
beschließen kann. 

(6) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht fest-
gestellt, gelten die Ansätze des Vor-
jahres vorläufig weiter, soweit sie zur
Durchführung der unabdingbaren
Aufgaben notwendig sind. Des Wei-
teren dürfen Investitionsleistungen,
für die im Wirtschaftsplan des Vorjah-
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res Finanzpositionen oder Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen
waren, fortgesetzt werden. Reichen
diese Finanzmittel für die notwendi-
gen Investitionsmaßnahmen nicht
aus, so darf der Verband mit Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde Kredite
für Investitionen bis zu einem Viertel
des Gesamtbetrages der im Wirt-
schaftsplan des Vorjahres festgesetz-
ten Kredite aufnehmen. Dieser fest-
gelegte Kreditrahmen kann mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde
überschritten werden, wenn ansons -
ten der Verband seinen rechtlichen
Verpflichtungen nicht nachkommen
kann. Die Beiträge sind nach der Bei-
tragsliste des Vorjahres vorbehaltlich
einer späteren Verrechnung zu zah-
len.

(7) Der vom Verbandsausschuss festge-
stellte Wirtschaftsplan ist mit seinen
Anlagen unverzüglich der Aufsichts-
behörde anzuzeigen.

(8) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich
zu ändern, wenn
1. das Jahresergebnis sich gegenü-
ber dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und die Ver-
schlechterung eine Änderung des
Vermögensplanes bedingt oder

2. höhere Kredite erforderlich wer-
den oder

3. im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder

4. eine Vermehrung oder Hebung der
im Stellenplan vorgesehenen Stel-
len erforderlich wird, es sei denn,
es handelt sich um eine vorüber-
gehende Einstellung von Aushilfs-
kräften.

(9) Änderungen des Wirtschaftsplanes
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen.

§ 28 Über- und außerplanmäßige
Ausgaben (§ 65 WVG)

Der Vorsteher darf Ausgaben, für deren
Deckung im Wirtschaftsplan keine Mittel
vorgesehen sind, nur leisten, wenn der
Netteverband zur Zahlung verpflichtet ist
oder ein Aufschub erhebliche Nachteile
mit sich bringen würde. Der Vorsteher darf
Anordnungen, durch die Verbindlichkeiten
des Netteverbandes entstehen können
und für die ausreichende Mittel im Wirt-
schaftsplan nicht vorgesehen sind, nur bei
unabweisbarer Notwendigkeit treffen. Die
Entscheidungen des Vorstehers sind dem
Verbandsausschuss in seiner nächsten
Sitzung mit einem Deckungsvorschlag zur
Genehmigung vorzulegen.

§ 29 Verwendung der Einnahmen 
(§ 65 WVG)

Einnahmen des Netteverbandes sind zur
Deckung seiner Ausgaben zu verwenden.

§ 30 Kredite (§ 65 WVG)
Der Netteverband darf Kredite nur zur
Deckung eines unabweisbaren Bedarfs
aufnehmen. Der Wirtschaftsplan be-

stimmt, zur Deckung welcher Ausgaben
und bis zu welcher Höhe Kredite aufge-
nommen werden dürfen.

§ 31 Rücklagen 
(1) Der Netteverband hat eine Rücklage

für die Gewässerunterhaltung zu bil-
den. Die Höhe der Rücklage wird je-
weils in der Anlage zum Wirtschafts-
plan vom Verbandsausschuss festge-
setzt.

(2) Der Netteverband kann weitere
Rücklagen bilden.

§ 32 Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungsordnung (§ 65 WVG)

Der Verbandsausschuss kann eine Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsordnung
erlassen, die der Vorstand aufstellt.

§ 33 Prüfung der Jahresrechnung
(§ 65 WVG)

(1) Der Vorstand stellt die Rechnung
über alle Einnahmen und Ausgaben
des Rechnungsjahres gemäß dem
Wirtschaftsplan auf und gibt sie im
ersten Halbjahr des folgenden Jahres
mit allen Unterlagen zum Prüfen an
die vom Verbandsausschuss bestell-
te Prüfstelle (§ 13 Buchst. f).

(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob
a) nach der Rechnung der Wirt-
schaftsplan befolgt ist,

b) die einzelnen Einnahme- und Aus-
gabebeträge der Rechnung ord-
nungsgemäß, insbesondere durch
Belege, nachgewiesen sind,

c) die Rechnungsbeträge mit der
Satzung, dem WVG und den son-
stigen Vorschriften im Einklang
stehen.

(3) Die Prüfstelle übergibt ihren Prüfbe-
richt über die Geschäftsstelle dem
Netteverband.

§ 34 Entlastung
Der Vorsteher legt dem Verbandsaus-
schuss die geprüfte Jahresrechnung mit
dem Prüfbericht vor, indem er den Prüfbe-
richt dem Verbandsausschuss vorträgt.
Der Verbandsausschuss beschließt über
die Entlastung des Vorstands.

§ 35 Beiträge (§§ 28 und 29 WVG)
(1) Die Mitglieder haben dem Nettever-

band die Beiträge zu leisten, die zur
Erfüllung seiner Aufgaben, seiner
Verbindlichkeiten und zu einer or-
dentlichen Wirtschaftsführung not-
wendig sind.

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistun-
gen. 

(3) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt
zur Leistung der bis zum Ende des
Jahres seines Ausscheidens festge-
setzten Beiträge verpflichtet. 

(4) Wer, ohne Verbandsmitglied zu sein,
als Eigentümer eines Grundstücks,
einer Anlage oder als Unterhaltungs-
pflichtiger von Gewässern von dem
Unternehmen des Verbandes einen
Vorteil hat (Nutznießer), kann mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde wie
ein Mitglied zu Geldbeiträgen heran-

gezogen werden. Der Nutznießer ist
vorher anzuhören.    

(5) Die Geldbeiträge sind je zur Hälfte bis
zum 1. April und bis zum 1. Oktober
eines jeden Wirtschaftsjahres zu ent-
richten. Geldbeiträge bis zu einer
Höhe von 250,00 € sind in einer
Summe bis zum 1. April zu leisten.

(6) Verbandsbeiträge sind öffentliche
Abgaben. Die Beitragspflicht der
dinglichen Verbandsmitglieder ruht
als öffentliche Last auf den Grund-
stücken und Anlagen, mit denen die
dinglichen Verbandsmitglieder an
dem Verband teilnehmen. 

§ 36 Beitragsverhältnis (§ 30 WVG)
(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die

beitragspflichtigen Mitglieder und
Nutznießer im Verhältnis der Vorteile,
die sie von der Durchführung der Auf-
gabe des Netteverbandes haben
oder die ihnen in Aussicht stehen,
und der Lasten, die der Netteverband
auf sich nimmt, um den von den Mit-
gliedern ausgehenden oder zu erwar-
tenden schädigenden Einwirkungen
zu begegnen oder um ihnen Leistun-
gen abzunehmen. Vorteile sind auch
die Erleichterung einer Pflicht des
Mitgliedes und die Möglichkeit, die
Maßnahmen des Netteverbandes
zweckmäßig oder wirtschaftlich aus-
zunutzen. Die Beseitigung eines nach
den gesetzlichen Vorschriften un-
zulässigen Zustandes darf den bisher
Geschädigten nicht als Vorteil ange-
rechnet werden.

(2) Die Beiträge sind getrennt in folgen-
den Beitragsabteilungen zu erheben: 
a) Gewässerunterhaltung, § 3 Abs. 1
Ziff. 1. und 2. 

b) Gewässerausbau, § 3 Abs. 1 Ziff.
1. und 2.

c) Regelung des Wasserabflusses
einschl. des Ausgleichs der Was-
serführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses, § 3 Abs. 1,
Ziff. 2. und 3.

d) Be- und Entwässerung, Boden-
verbesserungsmaßnahmen, § 3
Abs. 1 Ziff. 4. 

e) Entschlammung der Seen und
Teiche, § 3 Abs. 1 Ziff. 8.

§ 37 Beiträge für die
Gewässerunterhaltung

(1) Zu den Beiträgen für die Aufwendun-
gen des Netteverbandes zur Gewäs-
serunterhaltung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 1.
und 2.) werden zunächst die Mitglie-
der und Nutznießer nach § 4 Abs. 1
Buchst. b) (Erschwerer) und c) (Vor-
teilhabende) und danach für die ver-
bleibenden, nicht durch Finanzie-
rungshilfen gedeckten Kosten die
Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchst. a)
im Verhältnis der Flächengröße der
Gemeindegebiete im Netteverbands-
gebiet (im Verhältnis 1:12, unbebaute
zu bebauten Flächen) veranlagt.

(2) Vorteilhabende und Erschwerer im
Sinne dieser Bestimmungen sind Ei-
gentümer von Grundstücken und An-
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lagen gemäß § 22 LWG sowie Einlei-
ter von Niederschlagswasser, geklär-
tem Abwasser und Grundwasser.
Hinzu kommen Erschwernisse durch
Mauern, Zäune, Einleitungsbauwer-
ke, Durchlässe, Brücken, Rohrleitun-
gen im Querschnitt des Gewässers
sowie Erosionen im Vorfluterbereich,
die auf eigenes Verschulden zurück-
zuführen sind. Das gleiche gilt für
Hecken, die nicht der Gewässerun-
terhaltung dienen. Hinzu kommen alle
vergleichbaren Erschwernisse.
Zu Vorteilhabenden zählen Eigentü-
mer von Anlagen, die einen Vorteil
von Gewässern haben z. B. Boots-
und Angelstege, Staurechte und ver-
gleichbare Vorteile.
a) Maßgebend für die Berechnung
der Erschwernisbeiträge durch
Grundstücke und Anlagen sind
Art, Umfang und Ausmaß der Er-
schwernisse, die sich auf die Ge-
wässerunterhaltung durch erhöh-
ten Aufwand auswirken.

b) Bei der Berechnung der Beiträge
für das Erschwernis durch Abwas-
sereinleitung sind folgende Fakto-
ren maßgebend:
1. Menge und Beschaffenheit des
Schmutzwassers,

2. beim Niederschlagswasser die
Flächengröße der Entwässe-
rungsgebiete,

3. Entfernung der Einleitungsstel-
le von der Mündung der Nette
in die Niers.

(3) Näheres zu den Vorteilhabenden und
Erschwerern treffen die Veranla-
gungsregeln.

§ 38 Beiträge für den Ausgleich der
Wasserführung in oberirdischen

Gewässern sowie den Gewässerausbau
(1) Die Beiträge zur Finanzierung der

Aufwendungen des Netteverbandes
für den Ausgleich der Wasserführung
in oberirdischen Gewässern und für
den Gewässerausbau (§ 3 Abs. 1 Ziff.
1, 2 und 3) verteilen sich auf die bei-
tragspflichtigen Mitglieder und Nutz-
nießer im Verhältnis der eingetrete-
nen oder zu erwartenden Vorteile
oder von ihnen verursachten oder zu
erwartenden Erschwernisse.
Dabei spielen für die Ermittlung des
Beitragsverhältnisses unter anderem
folgende Faktoren eine Rolle:
a) Abflussmenge des Gewässers,
(1) natürlicher Zufluss,
(2) künstlich bewirkter oder ver-
mehrter Zufluss,

b) künstliche Erschwernisse,
c) Gesamtlänge der auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ufer-
strecken,

d) Flächengröße des auf jeden Bei-
tragspflichtigen entfallenden Ge-
wässers oder Gewässerteiles so-
wie dem Verhältnis der Einwohner
im Netteverbandsgebiet.

(2) Die Beiträge zur Finanzierung der
Seeentschlammung, die nicht durch
Zuschüsse gedeckt werden, verteilen
sich wie folgt:

a) im Verhältnis der Fläche im Ein-
zugsgebiet, soweit sie zum Ein-
zugsgebiet der Seen gehören,

b) im Verhältnis der Einwohner im
Netteverbandsgebiet, soweit sie
zum Einzugsgebiet der Seen
gehören,

c) im Verhältnis, in dem sie an die
Seen angrenzen.

(3) Bei Ausbaumaßnahmen, die weder
Individualvorteile auslösen, noch In-
dividualerschwernisse erwarten las-
sen, werden die Ausbaukosten im
Verhältnis der Flächengröße der Ge-
meindegebiete im Netteverbandsge-
biet verteilt.

(4) Näheres treffen die Veranlagungs -
regeln. 

§ 39 Beiträge für die Regelung des
Wasserabflusses, die Sicherung des
Hochwasserabflusses und die Seen-

und Teichentschlammung
(1) Die Beiträge zur Finanzierung der

Aufwendungen des Netteverbandes
für die Regelung des Wasserabflus-
ses, die Sicherung des Hochwasser-
abflusses und die Seen- und Teich -
entschlammung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 3
und 8) verteilen sich auf die beitrags-
pflichtigen Mitglieder und Nutznießer
gemäß den entsprechend anzuwen-
denden Bestimmungen des § 38, so-
weit es sich nicht um Maßnahmen
der Gewässerunterhaltung handelt.

(2) Näheres treffen die Veranlagungs -
regeln.

(3) Vor Beginn von Entschlammungs-
maßnahmen sind die Veranlagungs-
regeln für jede einzelne Baumaßnah-
me vom Verbandsausschuss neu
festzusetzen.

§ 40 Beiträge für Be- und Entwässerung
von Grundstücken und für Boden -

verbesserungsmaßnahmen (§ 30 WVG)
Die Beiträge zur Finanzierung der Aufwen-
dungen des Netteverbandes für die
Durchführung seiner Unternehmen zur
Bewässerung und Entwässerung von
Grundstücken sowie zur Verbesserung
und Erhaltung des Bodens im landwirt-
schaftlichen Kulturzustand (§ 3 Abs. 1 Pkt.
4) verteilen sich auf die beitragspflichtigen
Mitglieder und Nutznießer entsprechend
den für die einzelnen Grundstücke entste-
henden Kosten. Die §§ 36 Abs. 1 und 38
Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 41 Beitragsveranlagung,
Veranlagungsregeln (§ 30 WVG)

(1) Die Veranlagung zu den Beiträgen er-
folgt aufgrund der Satzung in Verbin-
dung mit den vom Vorstand aufzu-
stellenden, vom Verbandsausschuss
zu beschließenden und den Mitglie-
dern durch Auslegung in der Ge-
schäftsstelle und Veröffentlichung auf
der Homepage www.netteverband.de
bekanntzugebenden Veranlagungsre-
geln, in denen die Einzelheiten des
Beitragsverhältnisses und der Bei-
tragsveranlagung bestimmt werden. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind ver-
pflichtet, dem Verband alle für die

Veranlagung erforderlichen Angaben
wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen und den Verband bei örtlich
notwendigen Feststellungen zu un-
terstützen. Insbesondere Verände-
rungen in den Veranlagungsgrundla-
gen sind dem Verband unverzüglich
mitzuteilen. Der Verband ist verpflich-
tet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme an die entsprechenden Ände-
rungen bei der Beitragsveranlagung
vorzunehmen.

(3) Die in Abs. 2 genannte Verpflichtung
besteht nur gegenüber Personen, die
vom Verband durch eine schriftliche
Vollmacht als zur Einholung der Aus-
künfte oder zur Einsicht und Besichti-
gung berechtigt ausgewiesen sind.

(4) Unbeschadet dessen wird der Bei-
trag eines Mitgliedes nach pflicht-
gemäßem Ermessen durch den Vor-
stand geschätzt, wenn
a) das Mitglied die Bestimmung des
Abs. 2 verletzt hat,

b) es dem Verband ohne eigenes
Verschulden nicht möglich ist, den
Beitrag des Mitgliedes zu ermit-
teln.

(5) Etwaige Differenzen zwischen ge-
schätztem und später berechnetem
Beitrag sind bei der nächsten Bei-
tragsveranschlagung auszugleichen.

§ 42 Beitragsliste (§ 31 WVG)
(1) Der Vorsteher setzt für jedes Wirt-

schaftsjahr die Beitragsliste fest. 
(2) In der Beitragsliste ist auf die zugrun-

de liegenden Satzungsbestimmun-
gen und Veranlagungsregeln hinzu-
weisen, aus denen sich das Beitrags-
verhältnis der Mitglieder ergibt. Sie
enthält die Beiträge aller beitrags-
pflichtigen Mitglieder und die Grund-
lagen für ihre Berechnung. 

§ 43 Erhebung der Beiträge, vorläufige
Beiträge (§§ 31 und 32 WVG)

(1) Aufgrund der festgesetzten Beitrags-
liste zieht der Vorsteher von jedem
beitragspflichtigen Mitglied und
Nutznießer durch Beitragsbescheid,
für den ein Beitragslistenauszug be-
nutzt wird, den Beitrag ein (Er -
hebung). Im Beitragsbescheid, der je-
dem beitragspflichtigen Mitglied
durch Zusendung eines einfachen
geschlossenen Briefes bekannt zu
geben ist, sind die Zahlstellen und
die Zahlungsfristen anzugeben. Er ist
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und dem Hinweis zu versehen, dass
Rechtsbehelfe die Erhebung des Bei-
trages und damit die Pflicht zur frist-
gerechten Beitragszahlung gemäß
§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686) in der je -
weils geltenden Fassung nicht auf-
schieben.

(2) Die Beiträge sind solange nach der
letzten Beitragsliste einzuziehen, bis
sie nach der neuen Beitragsliste fest-
stehen. Differenzen sind bei der
nächsten Einziehung auszugleichen.
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(3) Soweit eine Erhebung weder nach
Abs. 1 noch Abs. 2 möglich ist, kann
nötigenfalls der Vorstand vor der Er-
mittlung des Beitragsverhältnisses
Geldbeiträge festsetzen und einzie-
hen. Diese vorläufigen Beiträge sind
soweit wie möglich dem Beitrags -
verhältnis, im Übrigen der Billigkeit
entsprechend zu bemessen und so-
bald wie möglich auszugleichen. Für
Rechtsbehelfe gilt Abs. 1 sinngemäß.

§ 44 Nachtragsbeitragsliste
Fallen Beiträge bei der Einziehung aus
oder verändern sich sonstige Umstände,
die der Beitragsliste zugrunde liegen we-
sentlich, so kann dies in einer Nachtrags-
beitragsliste oder bei der nächsten Bei-
tragsveranlagung berücksichtigt werden.

§ 45 Säumnis (§ 240 AO)
Wer seine Beiträge nicht rechtzeitig lei-
stet, kann vom Vorsteher zur Zahlung von
Verzugszinsen und den zusätzlichen Ver-
waltungskosten sowie Mahngebühren
herangezogen werden. Zinsen und Ver-
waltungskosten sind unverzüglich zu ent-
richten.
Die Höhe des Säumniszuschlages regelt
die Abgabenordnung (AO) vom 1. Oktober
2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61) in der
jeweils geltenden Fassung. Ein Säumnis-
zuschlag wird bei einem Säumnis bis zu
fünf Tagen nicht erhoben.

§ 46 Zwangsvollstreckung (Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen - VwVG NRW - in
der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156)
in der jeweils geltenden Fassung)

(1) Die auf Gesetz oder Satzung beru-
henden Forderungen des Nettever-
bandes können im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren beigetrieben
werden.

(2) Vollstreckungsbehörde ist die Stadt
bzw. Gemeinde (Stadt- bzw. Gemein-
dekasse), in deren Bereich die Ver-
waltungsvollstreckung durchzuführen
ist. Die Vollstreckungsbehörde kann
den Ersatz ihrer Aufwendungen ver-
langen.

§ 47 Ordnungsgewalt
(1) Der Vorsteher kann auf Gesetz oder

Satzung beruhende Anordnungen
insbesondere zum Schutze des Ver-
bandsunternehmens erlassen.

(2) Der Vorsteher kann Mitglieder und
die Besitzer der zum Netteverband
gehörenden Grundstücke und Anla-
gen, die gegen Anordnungen nach
Abs. 1 verstoßen, mit Zwangsgeld bis
zu 250,00 € belegen. Die Anordnung
gilt nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156)
in der jeweils geltenden Fassung.

§ 48 Zustimmung zu Geschäften
(§ 75 WVG)

(1) Der Netteverband bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde zu den
folgenden Geschäften:
a) Unentgeltliche Veräußerung von
Vermögensgegenständen,

b) Aufnahme von Darlehen, die über
150.000,00 € hinausgehen, 

c) Bestellung von Sicherheiten,
d) Übernahme von Bürgschaften und
Verpflichtungen aus Gewährver-
trägen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechts-
geschäften erforderlich, die einem
der in Abs. 1 angegebenen Geschäfte
wirtschaftlich gleichkommen.

§ 49 Aufstellung und Änderung der Sat-
zung (§ 58 WVG)

Neuaufstellung der Satzung und Sat-
zungsänderungen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde. Sie
sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich
bekannt zu machen.

§ 50 Bekanntgaben des Netteverbandes
(§ 67 WVG)

Bekanntgaben des Netteverbandes an die
Mitglieder nach § 4 und die Nutznießer er-
folgen durch Veröffentlichung auf der Ho-
mepage www.netteverband.de und Ausle-
gung zur Einsichtnahme in der Geschäfts-
stelle. 

§ 51 Aufsicht
(1) Aufsichtsbehörde des Netteverban-

des ist der Landrat des Kreises Vier-
sen als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde.

(2) Obere Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist die zuständige Bezirks-
regierung. 

(3) Oberste Aufsichtsbehörde des Nette-
verbandes ist das zuständige Minis -
terium des Landes Nordrhein-West-
falen.

§ 52 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt
die Satzung vom 12. Oktober 1995 mit
den bis dahin erfolgten Ergänzungen
außer Kraft.

Artikel 5b
Die Regelungen in dem Artikel 5a treten
zum 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verbandssatzung vom 12. Okto-
ber 1995 in der Fassung unter Artikel 1a
Anlage

sowie den Änderungen unter Artikel 2a, 3a
und 4a außer Kraft.

Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Die vom Ausschuss des Netteverbandes
am 27.01.1995 beschlossene Neufassung
der Verbandssatzung und die darauffol-
genden Satzungsänderungen waren nicht
ordnungsgemäß bekannt gemacht wor-
den. Diese Formfehler waren zu heilen.
Der Ausschuss des Netteverbandes hat
am 01.12.2017 die vorstehende Ände-
rungssatzung zur Verbandssatzung des
Netteverbandes beschlossen und zur Hei-
lung der Bekanntmachungsfehler rückwir-
kende Regelungen getroffen. Gleichzeitig
wurde zum 01.01.2018 eine Neufassung
der Verbandssatzung beschlossen.
Die Änderungssatzung entspricht den ge-
setzlichen Bestimmungen und wird hier-
mit gemäß § 58 Abs. 2 des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-
bandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991
(BGBl. I S. 405) aufsichtsbehördlich ge-
nehmigt.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehend genehmigte Änderungs-
satzung zur Verbandssatzung des Nette-
verbandes wird hiermit gemäß §§ 58, 67
WVG und § 13 des Ausführungsgesetzes
zum WVG für das Land Nordrhein-Westfa-
len (NRW AGWVG) vom 07.03.1995 (GV
NW S. 248) öffentlich bekannt gemacht. 

Viersen, den 08. Dezember 2017

Kreis Viersen
Der Landrat
als untere staatliche Verwaltungsbehörde
gez. 
Dr. Coenen
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Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 14. Dezember 2017
durch Beschluss des Sparkassenvorstan-
des für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500983345

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach,
den 14. Dezember 2017

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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